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Einführung

Dieser von der HANSA
INVEST Hanseatische In
vestmentGmbH (nachste
hend „HANSAINVEST“ oder 
„Gesellschaft“ oder „Kapi
talverwaltungsgesell
schaft“) herausgegebene 
Verkaufsprospekt will den 
interessierten Leser und 
potentiellen Anleger über 
das OGAWSondervermögen 
HANSAzins (nachfolgend 
auch „Fonds“ oder „Sonder
vermögen“) informieren. Er 
berichtet über die Unterneh
men, die verantwortlich 
zeichnen, und nennt Einzel
heiten, die der Anleger beim 
Kauf von Anteilen an dem 
vorstehend genannten 
Sondervermögen kennen 
sollte.  

Form und Umfang dieses Verkaufspros-

pektes entsprechen den Anforderungen 

des KAGB (Kapitalanlagegesetzbuch) für 

den Verkauf von Investmentanteilen in der 

Bundesrepublik Deutschland.

Der Kauf und Verkauf von Anteilen 

an dem Sondervermögen HANSA-

zins erfolgt auf Basis des zurzeit 

gültigen Verkaufsprospekts, der 

wesentlichen Anlegerinformatio-

nen und der Allgemeinen Anlage-

bedingungen in Verbindung mit 

den Besonderen Anlagebedingun-

gen in der jeweils geltenden Fas-

sung. Die Allgemeinen Anlagebe-

dingungen und die Besonderen 

Anlagebedingungen sind im An-

schluss an diesen Verkaufspros-

pekt abgedruckt. 

Der Verkaufsprospekt ist dem am 

Erwerb eines Anteils an dem 

HANSA zins Interessierten sowie 

jedem Anleger des Fonds zusam-

men mit dem letzten veröffentlich-

ten Jahresbericht sowie dem ge-

gebenenfalls nach dem Jahresbe-

richt veröffentlichten Halbjahres-

bericht auf Verlangen kostenlos zur 

Verfügung zu stellen. Daneben sind 

dem am Erwerb eines Anteils an 

dem HANSAzins Interessierten die 

Wesentlichen Anlegerinformatio-

nen rechtzeitig vor Vertragsschluss 

kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Von dem Verkaufsprospekt ab-

weichende Auskünfte oder Er-

klärungen dürfen nicht abgege-

ben werden. Jeder Kauf von 

Anteilen auf der Basis von Aus-

künften oder Erklärungen, wel-

che nicht in dem Verkaufspros-

pekt bzw. in den wesentlichen 

Anlegerinformationen enthalten 

sind, erfolgt ausschließlich auf 

Risiko des Käufers. Der Verkaufs-

prospekt wird ergänzt durch den 

jeweils letzten Jahresbericht und 

dem gegebenenfalls nach dem 

Jahresbericht veröffentlichten 

Halbjahresbericht. 

Anlagebeschränkungen für 
US-Personen

Die HANSAINVEST und/oder der 

HANSAzins sind und werden nicht 

gemäß dem United States Invest-

ment Company Act von 1940 in 

seiner gültigen Fassung regist-

riert. Die Anteile des Fonds sind 

und werden nicht gemäß dem 

United States Securities Act von 

1933 in seiner gültigen Fassung 

oder nach den Wertpapiergeset-

zen eines Bundesstaates der Ver-

einigten Staaten von Amerika 

registriert. Anteile des HANSAzins 

dürfen weder in den Vereinigten 

Staaten noch einer US-Person 

oder auf deren Rechnung ange-

boten oder verkauft werden. Am 

Erwerb von Anteilen Interessierte 

müssen gegebenenfalls darlegen, 

dass sie keine US-Personen sind 

und Anteile weder im Auftrag von 

US-Personen erwerben noch an 

US-Personen weiterveräußern. Zu 

den US-Personen zählen natürli-

che Personen, wenn sie ihren 

Wohnsitz in den Vereinigten Staa-

ten haben. US-Personen können 

auch Personen- oder Kapitalge-

sellschaften sein, wenn sie etwa 

gemäß den Gesetzen der USA 

bzw. eines US-Bundesstaats, Ter-

ritoriums oder einer US-Besitzung 

gegründet werden.
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Wichtigste rechtliche Auswirkungen der 
Vertragsbeziehung

Durch den Erwerb der Anteile wird der An-

leger Miteigentümer der vom HANSAzins 

gehaltenen Vermögensgegenstände nach 

Bruchteilen. Er kann über die Vermögens-

gegenstände nicht verfügen. Mit den  

Anteilen sind keine Stimmrechte verbun-

den. 

Sämtliche Veröffentlichungen und Werbe-

schriften sind in deutscher Sprache abzu-

fassen oder mit einer deutschen Überset-

zung zu versehen. Die HANSAINVEST wird 

ferner die gesamte Kommunikation mit 

ihren Anlegern in deutscher Sprache füh-

ren.

Durchsetzung von Rechten

Das Rechtsverhältnis zwischen HANSA-

INVEST und dem Anleger sowie die vorver-

traglichen Beziehungen richten sich nach 

deutschem Recht. Der Sitz der HANSA-

INVEST ist Gerichtsstand für Streitigkeiten 

aus dem Vertragsverhältnis. Hat der Anleger 

keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, 

so ist nicht ausschließlicher Gerichtsstand 

der Sitz der Gesellschaft. Die Vollstreckung 

von gerichtlichen Urteilen richtet sich nach 

der Zivilprozessordnung, ggf. dem Gesetz 

über die Zwangsversteigerung und die 

Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzord-

nung. Da die HANSAINVEST inländischem 

Recht unterliegt, bedarf es keiner Anerken-

nung inländischer Urteile vor deren Vollstre-

ckung. 

Zur Durchsetzung ihrer Rechte können An-

leger den Rechtsweg vor den ordentlichen 

Gerichten beschreiten oder, soweit ein sol-

ches zur Verfügung steht, auch ein Verfah-

ren für alternative Streitbeilegung anstren-

gen.

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit 

Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs 

können Verbraucher die Ombudsstelle für 

Investmentfonds des BVI Bundesverband 

Investment und Asset Management e. V. 

anrufen. HANSAINVEST nimmt an Streit-

beilegungsverfahren vor dieser Schlich-

tungsstelle teil.

Die Kontaktdaten der „Ombudsstelle für 

Investmentfonds“ des BVI Bundesverband 

Investment und Asset Management e. V. 

lauten:

Büro der Ombudsstelle 

BVI Bundesverband Investment und Asset 

Management e.  V.

Unter den Linden 42

10117 Berlin

Telefon: (030) 6449046-0

Telefax: (030) 6449046-29

Email: info@ombudsstelle-investment-

fonds.de

www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Verbraucher sind natürliche Personen, die 

in den HANSAzins zu einem Zweck inves-

tieren, der überwiegend weder ihrer ge-

werblichen noch ihrer selbständigen beruf-

lichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, 

die also zu Privatzwecken handeln. 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches betreffend Fernabsatzverträge über 

Finanzdienstleistungen können sich die 

Beteiligten auch an die Schlichtungsstelle 

der Deutschen Bundesbank wenden. 

Die Kontaktdaten lauten:

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundes-

bank, 

Postfach 11 12 32 

60047 Frankfurt, 

Tel.: 069/2388-1907 oder -1906, 

Fax: 069/2388-1919, 

schlichtung@bundesbank.de.

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt 

von einem Schiedsverfahren unberührt.

Dieser Prospekt und die darin enthaltenen 

Angaben entsprechen dem Stand zum Zeit-

punkt von dessen Finalisierung. Im Falle von 

wesentlichen Änderungen wird dieser Pro-

spekt aktualisiert. 

Da hier die für den Verkaufsprospekt vor-

geschriebenen Angaben mit den von der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht genehmigten Anlagebedingungen 

zusammengefasst sind, ließen sich Wieder-

holungen in der Aussage des zusammen-

gesetzten Dokuments (bestehend aus dem 

Verkaufsprospekt und den Anlagebedin-

gungen) nicht vermeiden. 

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Hamburg, 2. Mai 2016
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Grundlagen

Das Sondervermögen (der Fonds)

Das Sondervermögen HANSAzins (nach-

folgend „Fonds“) ist ein Organismus für 

gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl 

von Anlegern Kapital einsammelt, um es 

gemäß einer festgelegten Anlagestrategie 

zum Nutzen der Anleger zu investieren 

(nachfolgend „Investmentvermögen“). Der 

Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß 

der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 

zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften betreffend bestimmte 

Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren (OGAW) (nachfolgend 

„OGAW-Richtlinie“) im Sinne des Kapitalan-

lagegesetzbuchs (KAGB). Er wird von der 

HANSAINVEST (nachfolgend „Gesellschaft“) 

verwaltet. Der HANSAzins wurde am 2. Mai 

1985 für unbestimmte Dauer aufgelegt.

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingeleg-

te Kapital im eigenen Namen für gemein-

schaftliche Rechnung der Anleger nach 

dem Grundsatz der Risikomischung in den 

nach dem KAGB zugelassenen Vermö-

gensgegenständen gesondert vom eige-

nen Vermögen in Form von Sondervermö-

gen an. Der Geschäftszweck des Fonds 

ist auf die Kapitalanlage gemäß einer fest-

gelegten Anlagestrategie im Rahmen einer 

kollektiven Vermögensverwaltung mittels 

der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; 

eine operative Tätigkeit und eine aktive 

unternehmerische Bewirtschaftung der 

gehaltenen Vermögensgegenstände ist 

ausgeschlossen. In welche Vermögensge-

genständen die Gesellschaft die Gelder 

der Anleger anlegen darf und welche Be-

stimmungen sie dabei zu beachten hat, 

ergibt sich aus dem KAGB, den dazuge-

hörigen Verordnungen und den Anlagebe-

dingungen, die das Rechtsverhältnis zwi-

schen den Anlegern und der Gesellschaft 

regeln. Die Anlagebedingungen umfassen 

einen Allgemeinen und einen Besonderen 

Teil („Allgemeine Anlagebedingungen“ und 

„Besondere Anlagebedingungen“). Anla-

gebedingungen für ein Investmentvermö-

gen müssen vor deren Verwendung von 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht („BaFin“) genehmigt werden. 

Der Fonds gehört nicht zur Insolvenzmas-

se der Gesellschaft.

Verkaufsunterlagen und 
Offenlegung von Informationen

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen 

Anlegerinformationen, die Anlagebedin-

gungen sowie die aktuellen Jahres- und 

Halbjahresberichte sind kostenlos erhält-

lich bei der Gesellschaft und auf der Web-

site www.hansainvest.de.

Zusätzliche Informationen über die Anla-

gegrenzen des Risikomanagements dieses 

Fonds, die Risikomanagementmethoden 

und die jüngsten Entwicklungen bei den 

Risiken und Renditen der wichtigsten Ka-

tegorien von Vermögensgegenständen 

sind in schriftlicher Form bei der Gesell-

schaft erhältlich.

Anlagebedingungen und deren 
Änderungen

Die Anlagebedingungen sind im Anschluss 

an diesen Verkaufsprospekt in dieser Un-

terlage abgedruckt. Die Anlagebedingun-

gen können von der Gesellschaft geändert 

werden. Änderungen der Anlagebedingun-

gen bedürfen der Genehmigung durch die 

BaFin. Änderungen der Anlagegrundsätze 

des Fonds bedürfen zusätzlich der Zustim-

mung durch den Aufsichtsrat der Gesell-

schaft. Änderungen der Anlagegrundsätze 

des Fonds sind nur unter der Bedingung 

zulässig, dass die Gesellschaft den Anle-

gern entweder anbietet, ihre Anteile vor 

dem Inkrafttreten der Änderungen zurück-

zunehmen oder ihnen anbietet, ihre Antei-

le gegen Anteile an Investmentvermögen 

mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen 

umzutauschen, sofern derartige Invest-

mentvermögen von der Gesellschaft oder 

einem anderen Unternehmen aus ihrem 

Konzern verwaltet werden. Die Gesell-

schaft wird für die Anteilrücknahme bzw. 

den Umtausch keine Kosten erheben.

Die vorgesehenen Änderungen werden im 

Bundesanzeiger und darüber hinaus unter 

www.hansainvest.de bekannt gemacht. 

Betreffen die Änderungen Vergütungen 

und Aufwandserstattungen, die aus dem 

Fonds entnommen werden dürfen, oder 

die Anlagegrundsätze des Fonds oder we-

sentliche Anlegerrechte, werden die Anle-

ger außerdem über ihre depotführenden 

Stellen durch ein Medium informiert, auf 

welchem Informationen für eine den Zwe-

cken der Informationen angemessene 

Dauer gespeichert, einsehbar und unver-

ändert wiedergegeben werden, etwa in 

Papierform oder in elektronischer Form 

(sogenannter dauerhafter Datenträger). 

Diese Information umfasst die wesentli-

chen Inhalte der geplanten Änderungen, 

ihre Hintergründe, die Rechte der Anleger 

in Zusammenhang mit der Änderung sowie 

einen Hinweis darauf, wo und wie weitere 

Informationen erlangt werden können. 

Die Änderungen treten frühestens am Ta-

ge nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Änderungen von Regelungen zu den Ver-

gütungen und Aufwendungserstattungen 

treten frühestens drei Monate nach ihrer 

Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht mit 

Zustimmung der BaFin ein früherer Zeit-

punkt bestimmt wurde. Änderungen der 

bisherigen Anlagegrundsätze des Fonds 

treten ebenfalls frühestens drei Monate 

nach Bekanntmachung in Kraft.



11Seite 11 von 76

Der Fonds im Überblick
Eckdaten des Fonds

Name des Fonds HANSAzins 

Fondswährung: Euro

Anteilklassen Die Gesellschaft kann verschiedene Anteilklassen auflegen, mit denen jeweils 
unterschiedliche Rechte in Bezug auf Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, 
Rücknahmeabschlag, Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes 
von Währungssicherungsgeschäften, Verwaltungsvergütung, Mindestanlage-
summe oder eine Kombination dieser Merkmale verbunden sind. 

Bei Auflegung wurde für das Sondervermögen nur eine Anteilklasse gebildet. 
Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse des Sondervermögens haben 
gleiche Ausgestaltungsmerkmale. 

In der nachstehenden Tabelle „Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklasse“ sind 
die Merkmale der Anteilklasse zusammengefasst dargestellt.

Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Oktober und endet am  
31. Dezember.

Derivate Die Gesellschaft darf für den Fonds Geschäfte mit Derivaten nur zu 
Absicherungszwecken tätigen.

Methode, die die Gesellschaft zur Ermittlung der 
Auslastung der Marktrisikogrenze des Fonds 
anwendet

Einfacher Ansatz 
(Genaue Angaben zur Methode, die die Gesellschaft zur Ermittlung der 
Auslastung der Marktrisikogrenze des Fonds anwendet, sind im Abschnitt 
„Allgemeine Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen – Allgemeine Rege-
lungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen und deren gesetzli-
chen Anlagegrenzen – Derivate“ zu finden).  

Hebelwirkung (Leverage) Leverage bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und 
seinem Nettoinventarwert. Jede Methode, mit der die Gesellschaft den Investi-
tionsgrad des Investmentvermögens erhöht (Hebelwirkung), wirkt sich auf den 
Leverage aus. Solche Methoden sind insbesondere der Abschluss von 
Wertpapier-Darlehen, -Pensionsgeschäften sowie der Erwerb von Derivaten 
mit eingebetteter Hebelfinanzierung (sofern Derivate für den Fonds erworben 
werden dürfen). Die Möglichkeit der Nutzung von Derivaten und des Abschlus-
ses von Wertpapier-Darlehensgeschäften sowie Pensionsgeschäften wird im 
Abschnitt „Allgemeine Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen – Allgemeine 
Regelungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen und deren gesetzli-
chen Anlagegrenzen – Derivate bzw. – Wertpapier-Darlehensgeschäfte – und 
– Pensionsgeschäfte“ dargestellt. Die Möglichkeit zur Kreditaufnahme ist im 
Abschnitt „Allgemeine Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen – Kreditaufnah-
me“ erläutert.

Die Gesellschaft kann für den Fonds maximal bis zur Höhe der Markt-
risikogrenze Leverage einsetzen (vgl. Abschnitt „Allgemeine Anlage-
grundsätze und Anlagegrenzen – Allgemeine Regelungen für den Erwerb 
von Vermögensgegenständen und deren gesetzlichen Anlagegrenzen 
– Derivate“). 

Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, 
so dass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu 
Überschreitungen der angestrebten Marke kommen kann.

Verwaltungsvergütung: bis zu 0,6 % p. a. des Wertes des OGAW-Sondervermögens der jeweiligen 
Anteilklasse, bezogen auf den Durchschnitt der börsentäglich errechneten 
Inventarwerte des betreffenden Jahres. 

Genauere Angaben zur Verwaltungsvergütung sind dem Abschnitt „Kosten – 
Verwaltungs- und sonstige Kosten“ zu entnehmen.
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Profil des typischen Anlegers2

Die nachfolgende Einschätzung der Ge-

sellschaft in diesem Verkaufsprospekt 

stellt keine Anlageberatung dar, da die 

persönlichen Umstände des Kunden nicht 

berücksichtigt werden, sondern soll dem 

(potentiellen) Anleger nur einen ersten 

Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner 

Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung 

und seinem Anlagehorizont entsprechen 

könnte:

Die Beteiligung an dem Sondervermögen 

HANSAzins ist für Anleger geeignet, die 

Fonds mit einem wertbewahrenden Cha-

rakter suchen oder die noch keine Erfah-

rungen mit Wertpapieranlagen haben. 

Diese Investorengruppe erwartet in erster 

Linie einen kontinuierlichen Vermögenszu-

wachs und akzeptiert deshalb nur minima-

le Risiken in Form von Kurs- und Wert-

schwankungen, die aus Veränderungen im 

Zinsbereich resultieren. Dafür nehmen 

diese Anleger auch eine geringere Wert-

entwicklung in Kauf. Der Anlagehorizont 

sollte bei mindestens 1 Jahr liegen.

Erläuterung des Risikoprofils des 
Fonds

Eine Zusammenfassung des Risikopro-

fils kann den Wesentlichen Anlegerin-

formationen, abrufbar unter 

www.hansainvest.de, entnommen wer-

den.

Ausgabeaufschlag

Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird 

dem Anteilwert ein Ausgabeaufschlag hin-

zugerechnet. Der Ausgabeaufschlag beträgt 

bis zu 1 Prozent. Dieser Ausgabeaufschlag 

kann insbesondere bei kurzer Anlagedauer 

die Wertentwicklung des Fonds reduzieren 

oder sogar ganz aufzehren. Der Ausgabe-

aufschlag stellt im Wesentlichen eine Ver-

gütung für den Vertrieb der Anteile des 

Anlageziel und Anlagestrategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Son-

dervermögens HANSAzins ist da-

rauf ausgerichtet, unter Beachtung 

der Risikostreuung eine Wertent-

wicklung zu erreichen, die zu einem 

Vermögenszuwachs führt und Aus-

schüttungen ermöglicht. Zur Ver-

wirklichung dieses Ziels wird die 

HANSAINVEST für das jeweilige 

Sondervermögen nur solche in- 

und ausländischen Wertpapiere 

erwerben, die Ertrag und/oder 

Wachstum erwarten lassen. 

Die maximalen Anlagegrenzen für 

die jeweiligen Vermögensgegen-

stände sind entsprechend der Be-

sonderen Anlagebedingungen wie 

folgt ausgestaltet:

Aktien und Aktien gleichwertige 

Papiere dürfen nicht erworben wer-

den.

Anteile an Aktienfonds dürfen nicht 

erworben werden.

Andere Wertpapiere 

(auch Zertifikate) min.  51 %

 max. 100 %

Bankguthaben max. 49 %

Geldmarkt-

instrumente max. 49 %

Anteile an 

Rentenfonds max. 10 %

Anteile an Fonds, 

die überwiegend in 

Geldmarkt-

instrumente 

investieren max. 10 % 

Die Gesellschaft muss aus der 

Ausübung von Wandlungs- bzw. 

Optionsrechten hervorgehende 

Aktien innerhalb von 12 Monaten 

veräußern.

In Anteilen an anderen Investment-

vermögen dürfen insgesamt maxi-

mal 10 % des Wertes des Sonder-

vermögens investiert werden.

ES KANN KEINE ZUSICHERUNG 

GEGEBEN WERDEN, DASS DIE 

ZIELE DER ANLAGEPOLITIK 

TATSÄCHLICH ERREICHT WER-

DEN.

1 Es ist zu beachten, dass diese auf die mögliche 
zukünftige Entwicklung gerichtete Einschätzung nicht 
zwingend mit den Angaben zum Risikoindikator in den 
wesentlichen Anlegerinformationen übereinstimmt, da 
der Risikoindikator aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf 
Daten der Vergangenheit basiert.

2 Das Profil des typischen Anlegers beruht auf einer 
Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung 
seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht 
keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele 
erreicht. Die Angabe der erhöhten Volatilität beruht 
dagegen (in Anlehnung an den im KID ausgewiesenen 
fondsbezogenen Risikoindikator) auf Daten der 

Vergangenheit. Insoweit kann es gegebenenfalls zu 
nicht unerheblichen Abweichungen zwischen der auf 
der historischen Entwicklung fußenden Angabe der 
erhöhten Volatilität und dem Profil des typischen 
Anlegers kommen.

Erhöhte Volatilität

Der Fonds weist aufgrund seiner 

Zusammensetzung und des 

möglichen Einsatzes von Deri-

vaten eine erhöhte Volatilität auf, 

d. h. die Anteilpreise können 

auch innerhalb kurzer Zeiträume 

erheblichen Schwankungen 

nach oben und nach unten un-

terworfen sein.1 
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Fonds dar. Die Gesellschaft kann den Aus-

gabeaufschlag zur Abgeltung von Vertriebs-

leistungen an etwaige vermittelnde Stellen 

weitergeben.

Rücknahmeabschlag

Bei Festsetzung des Rücknahmepreises 

wird von dem Anteilwert ein Rücknahme-

abschlag abgezogen. Der Rücknahmeab-

schlag beträgt 3,5 Prozent des Anteilwertes. 

Dieser Rücknahmeabschlag kann insbe-

sondere bei kurzer Anlagedauer die Wert-

entwicklung des Fonds reduzieren oder 

sogar ganz aufzehren. Der Rücknahmeab-

schlag fließt dem Fonds zu.

Ausgestaltungsmerkmale der An-
teilklassen des Fonds

HANSAzins

Wertpapierkennnummer: 847909

ISIN Code: DE0008479098

Erstausgabedatum: 2. Mai 1985

Währung der Anteilklasse Euro

Verwendung der Erträge: ausschüttend

Genauere Angaben zur Verwendung der Erträge sind dem Abschnitt „Ermittlung 

und Verwendung der Erträge – Ertragsverwendung – Ausschüttungsmechanik“ zu 

finden.

Mindestanlagesumme (Einmalanlage):  50,– Euro

Mindestbetrag Folgezahlungen:  50,– Euro

Mindestbetrag Sparplan:  50,– Euro

Ausgabeaufschlag*: 1 % des Anteilwertes

Rücknahmeabschlag*: keiner

Verwaltungsvergütung*: 0,6 % p. a. des Wertes des OGAW-Sondervermögens der jeweiligen Anteilklasse, 

bezogen auf den Durchschnitt der börsentäglich errechneten Inventarwerte des 

betreffenden Jahres. 

Erfolgsvergütung*: keine

Verwahrstellenvergütung: 0,05 % des p. a. Wertes des OGAW-Sondervermögens, bezogen auf den Durch-

schnitt der börsentäglich errechneten Inventarwerte des betreffenden Jahres zum 

Ende des Geschäftsjahres
*     Bei in der vorstehenden Tabelle angegebenen Vergütungen sowie dem Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag handelt es sich um die zum Zeitpunkt der Finalisierung des 

vorliegenden Verkaufsprospektes tatsächlich erhobenen Vergütungen bzw. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag. Diese können ggfs. geringer ausfallen als die gemäß der 
Besonderen Anlagebedingungen zulässigen Höchstsätze. In diesen Fällen steht es der Gesellschaft frei, die tatsächlich erhobenen Vergütungen bzw. Ausgabeaufschlag/ Rück-
nahmeabschlag bis zur Höhe der in den Besonderen Anlagebedingungen festgelegten Höchstsätze jederzeit zu erhöhen.
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Wertentwicklung

Die Wertentwicklung des Sondervermö-

gens beträgt in den Kalenderjahren (z. T. 

Rumpfgeschäftsjahr) seit Auflegung wie 

folgt in Prozent:

Die Wertentwicklung wurde nach der „BVI-

Methode“ berechnet.

HANSAzins

2006 + 1,2

2007 + 2,8

2008 + 5,1

2009 + 5,0

2010 + 0,8

2011 + 0,5

2012 + 3,1

2013 + 1,5

2014 + 1,3

2015 - 0,1

Die historische Wertentwicklung 

des Fonds ermöglicht keine Pro-

gnose für zukünftige Wertent-

wicklung. 

Hinsichtlich der Wertentwick-

lung der Sondervermögen nach 

Auflegung des Verkaufspros-

pekts wird auf die entsprechen-

den aktuellen Angaben im Jah-

res- und Halbjahresbericht so-

wie auf www.hansainvest.de 

verwiesen.
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Die beteiligten Parteien im Überblick

Kapitalverwaltungsgesellschaft
HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Handelsregister B 12 891

Amtsgericht Hamburg

Telefon: (040) 300 57- 62 96

Telefax: (040) 300 57- 61 42

Internet: www.hansainvest.de

E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes 

Kapital:

Euro 10.500.000,–

Gesellschafter

SIGNAL IDUNA Allgemeine 

Versicherung AG, Dortmund

IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG 

für Handwerk, Handel und Gewerbe,  

Hamburg

Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

(zugleich stellvertretender Präsident des 

Verwaltungsrats der 

HANSAINVEST LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats 

der HANSAINVEST LUX S.A. sowie 

Mitglied der Geschäftsführung der 

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Aufsichtsrat

Martin Berger (Vorsitzender),

Vorstandsmitglied der 

SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg 

(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates 

der SIGNAL IDUNA Asset Management 

GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth

Vorstandsmitglied der 

SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg 

(zugleich stellvertretender Vorsitzender des 

Aufsichtsrats der DONNER & REUSCHEL 

AG, Hamburg)

Thomas Gollub

Vorstandsvorsitzender der 

Aramea Asset Management AG, Hamburg

(zugleich stellvertretender Präsident des 

Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX 

S.A.)

Thomas Janta

Direktor NRW.BANK, Leiter Parlaments- 

und Europaangelegenheiten, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange

Vorstandsvorsitzender der 

NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft, 

Essen

Prof. Dr. Harald Stützer

Geschäftsführender Gesellschafter der 

STUETZER Real Estate Consulting GmbH, 

Neufahrn

Einzahlungen

UniCredit Bank AG, München

(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)

BIC: HYVEDEMM300

IBAN: DE15200300000000791178 

Verwahrstelle
NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft

Theaterplatz 8

45127 Essen

Portfolioverwaltung
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Handelsregister: 

Amtsgericht Hamburg, HRB 87959

Geschäftsführung: 

Dr. Peter Andres, Frank Leinemann, 

Dr. Jörg W. Stotz 

Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers 

Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

New-York-Ring 13

22297 Hamburg



Seite 16 von 7616

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Firma, Rechtsform und Sitz

Die HANSAINVEST Hanseatische Invest-

ment-GmbH mit Sitz in Hamburg ist eine 

am 02.04.1969 gegründete Kapitalverwal-

tungsgesellschaft im Sinne des deutschen 

Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in der 

Rechtsform einer Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung (GmbH). Hamburg ist 

Ort der Hauptverwaltung. Ihr wurde erst-

mals die Erlaubnis zur Auflegung von Son-

dervermögen am 24.06.1969 erteilt. Seit 

dem 10. März 2014 verfügt die Gesellschaft 

über eine Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb 

als externe AIF-Kapitalverwaltungsgesell-

schaft. Sie darf daher – neben Organismen 

für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

(OGAW) gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. §§ 192 ff. 

KAGB – folgende inländische Investment-

vermögen verwalten:

– Gemischte Investmentvermögen ge-

mäß §§ 218 f. KAGB,

– Sonstige Investmentvermögen gemäß 

§ 220 ff. KAGB,

– Dach-Hedgefonds gemäß § 225 ff. 

KAGB,

– lmmobilien-Sondervermögen gemäß 

§ 230 ff. KAGB

– Geschlossene inländische Publikums-

AlF gemäß § 261 ff. KAGB sowie ge-

schlossene inländische Spezial-AlF 

gemäß § 285 ff. KAGB – einschließlich 

AlF, die die Kontrolle über nicht bör-

sennotierte Unternehmen und Emitten-

ten erlangen gem. § 287 ff. KAGB –, 

welche in die folgenden  Vermögens-

gegenstände investieren:

 a) Immobilien, einschließlich Wald, 

Forst und Agrarland,

 b) Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffs-

bestandteile und Schiffsersatzteile,

 c) Anlagen zur Erzeugung, Transport 

und Speicherung von Strom, Gas 

oder Wärme aus erneuerbaren 

Energien,

 d) Schienenfahrzeuge, Schienenfahr-

zeugbestandteile und Schienen-

fahrzeugersatzteile,

 e)  Infrastruktur, die für Vermögensge-

genstände im Sinne von § 261 Abs. 

2 Nr. 2, 4 und 5 KAGB genutzt wird,

 f) die Vermögensgegenstände gemäß 

§ 261 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 KAGB,

 g) Wertpapiere gemäß § 193 KAGB,

 h) Geldmarktinstrumente gemäß § 194 

KAGB,

 i) Bankguthaben gemäß § 195 KAGB.

– Offene inländische Spezial-AlF mit fes-

ten Anlagebedingungen gemäß § 284 

KAGB, welche in folgende Vermögens-

gegenstände investieren: Die in § 284 

Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten 

Vermögensgegenstände,

– Allgemeine offene inländische Spezial-

AlF gemäß § 282 KAGB – einschließlich 

Hedgefonds gemäß § 283 KAGB –, 

welche in folgende Vermögensgegen-

stände investieren:

 a) Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 

KAGB genannten Vermögensge-

genstände,

 b) Hedgefonds gemäß § 283 KAGB,

 c) Geschlossene inländische Publi-

kums-AlF gemäß §§ 261 ff. KAGB 

sowie inländische Spezial-AlF ge-

mäß §§ 285 ff. KAGB – einschließ-

lich AlF, die die Kontrolle über nicht 

börsennotierte Unternehmen und 

Emittenten erlangen gem. §§ 287 

ff. KAGB –, welche in die folgenden 

Vermögensgegenstände investie-

ren:

 aa) Immobilien, einschließlich Wald, 

Forst und Agrarland,

 bb) Schiffe, Schiffsaufbauten, 

Schiffsbestandteile und Schiffs-

ersatzteile,

 cc) Anlagen zur Erzeugung, Trans-

port und Speicherung von 

Strom, Gas oder Wärme aus 

erneuerbaren Energien,

 dd) Schienenfahrzeuge, Schienen-

fahrzeugbestandteile und 

Schienenfahrzeugersatzteile,

 ee) Infrastruktur, die für Vermö-

gensgegenstände im Sinne von 

§ 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 5 

KAGB genutzt wird,

 ff) die Vermögensgegenstände 

gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 

KAGB,

 gg) Wertpapiere gemäß § 193 

KAGB,

 hh) Geldmarktinstrumente gemäß 

§ 194 KAGB,

 ii) Bankguthaben gemäß § 195 

KAGB.

Die Gesellschaft darf daneben EU-OGAW, 

EU-AIF oder ausländische AlF, deren zu-

lässige Vermögensgegenstände denen für 

inländische Investmentvermögen entspre-

chen, verwalten.

Eigenkapital und zusätzliche 
Eigenmittel

Die Gesellschaft hat ein gezeichnetes und 

eingezahltes Kapital in Höhe von 

10.500.000,– Euro. 

Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsri-

siken, die sich durch die Verwaltung von 

Investmentvermögen ergeben, die nicht der 

OGAW-Richtlinie entsprechen, sogenann-

te alternative Investmentvermögen („AIF“), 

und auf berufliche Fahrlässigkeit ihrer Or-

gane oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, 

abgedeckt durch Eigenmittel in Höhe von 

wenigstens 0,01 Prozent des Werts der 

Portfolios aller verwalteten AIF, wobei dieser 

Betrag jährlich überprüft und angepasst 

wird. Diese Eigenmittel sind von dem ein-

gezahlten Kapital umfasst.
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Verwahrstelle

Identität der Verwahrstelle

Für den Fonds hat das Kreditinstitut NA-

TIONAL-BANK Aktiengesellschaft mit Sitz 

Theaterplatz 8, 45127 Essen, die Funktion 

der Verwahrstelle übernommen. Die Ver-

wahrstelle ist ein Kreditinstitut nach deut-

schem Recht. 

Aufgaben der Verwahrstelle

Das KAGB sieht eine Trennung der Ver-

waltung und der Verwahrung von Sonder-

vermögen vor. Die Verwahrstelle verwahrt 

die Vermögensgegenstände in Sperrde-

pots bzw. auf Sperrkonten. Bei Vermö-

gensgegenständen, die nicht verwahrt 

werden können, prüft die Verwahrstelle, 

ob die Verwaltungsgesellschaft Eigentum 

an diesen Vermögensgegenständen er-

worben hat. Sie und überwacht, ob die 

Verfügungen der Gesellschaft über die 

Vermögensgegenstände den Vorschriften 

des KAGB und den Anlagebedingungen 

entsprechen. Die Anlage in Bankguthaben 

bei einem anderen Kreditinstitut sowie 

Verfügungen über solche Bankguthaben 

sind nur mit Zustimmung der Verwahrstel-

le zulässig. Die Verwahrstelle muss ihre 

Zustimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. 

Verfügung mit den Anlagebedingungen 

und den Vorschriften des KAGB vereinbar 

ist. 

Daneben hat die Verwahrstelle insbeson-

dere folgende Aufgaben:

• Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

des Fonds,

• Sicherzustellen, dass die Ausgabe und 

Rücknahme der Anteile sowie die An-

teilwertermittlung den Vorschriften des 

KAGB und den Anlagebedingungen 

des Fonds entsprechen,

• Sicherzustellen, dass bei den für ge-

meinschaftliche Rechnung der Anleger 

getätigten Geschäften der Gegenwert 

innerhalb der üblichen Fristen in ihre 

Verwahrung gelangt,

• Sicherzustellen, dass die Erträge des 

Fonds nach den Vorschriften des 

KAGB und nach den Anlagebedingun-

gen verwendet werden,

• Überwachung von Kreditaufnahmen 

durch die Gesellschaft für Rechnung 

des Fonds sowie gegebenenfalls Zu-

stimmung zur Kreditaufnahme,

• Sicherzustellen, dass Sicherheiten für 

Wertpapierdarlehen rechtswirksam 

bestellt und jederzeit vorhanden sind. 

Interessenkonflikte

Folgende Interessenkonflikte könnten sich 

aus der Übernahme der Verwahrstellen-

funktion für den Fonds ergeben:

• Die Verwahrstelle ist mit der Gesell-

schaft wie folgt verbunden: Sie ist Teil 

des Signal-Iduna-Konzerns. Auf Ver-

langen übermittelt die Gesellschaft den 

Anlegern Informationen zu den Grün-

den für die Auswahl dieser Verwahr-

stelle.

• Aufgrund der gesellschaftsrechtlichen 

Verflechtung besteht das Risiko eines 

Interessenkonflikts. Zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Verkaufsprospekts 

wurde kein Interessenkonflikt identifi-

ziert.

Unterverwahrung

Die Verwahrstelle hat die Verwahrung der 

Vermögensgegenstände in den nachfol-

genden Ländern auf die angegebenen 

Unterverwahrer übertragen:

Nach Angabe der Verwahrstelle sind mit 

der Unterverwahrung durch die vorgenann-

ten Unternehmen keine Interessenkonflik-

te verbunden. 

Die in diesem Abschnitt aufgeführten In-

formationen hat die HANSAINVEST von 

der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. 

Die HANSAINVEST hat die Information 

lediglich auf Plausibilität geprüft. Sie ist 

jedoch auf die Zulieferung der Information 

durch die Verwahrstelle angewiesen und 

kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im 

Einzelnen nicht überprüfen. 

Haftung der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle 

Vermögensgegenstände, die von ihr oder 

mit ihrer Zustimmung von einer anderen 

Stelle verwahrt werden, verantwortlich. Im 

Falle des Verlustes eines solchen Vermö-

gensgegenstandes haftet die Verwahrstel-

le gegenüber dem Fonds und dessen An-

legern, es sei denn der Verlust ist auf Er-

eignisse außerhalb des Einflussbereichs 

der Verwahrstelle zurückzuführen. Für 

Schäden, die nicht im Verlust eines Ver-

mögensgegenstandes bestehen, haftet die 

Verwahrstelle grundsätzlich nur, wenn sie 

ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften 

des KAGB mindestens fahrlässig nicht 

erfüllt hat. 

Name der Lagerstelle

Inlandspapiere:
Clearstream Banking Frankfurt

Auslandspapiere:

Clearstream Banking Luxem-

bourg
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Zusätzliche Informationen

Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft 

den Anlegern Informationen auf dem neu-

esten Stand zur Verwahrstelle und ihren 

Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie 

zu möglichen Interessenkonflikten in Zu-

sammenhang mit der Tätigkeit der Ver-

wahrstelle oder der Unterverwahrer. 

Ebenfalls auf Verlangen übermittelt sie den 

Anlegern Informationen zu den Gründen, 

aus denen sie sich für die NATIONAL-BANK 

Aktiengesellschaft als Verwahrstelle des 

Fonds entschieden hat.

Risikohinweise

Risiken einer Fondsanlage

Im Folgenden werden die Risiken darge-

stellt, die mit einer Anlage in einen OGAW 

typischerweise verbunden sind. Diese Ri-

siken können sich nachteilig auf den An-

teilwert, auf das vom Anleger investierte 

Kapital sowie auf die vom Anleger geplan-

te Haltedauer der Fondsanlage auswirken.

Schwankung des Fondsanteilwerts

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus 

dem Wert des Fonds, geteilt durch die An-

zahl der in den Verkehr gelangten Anteile. 

Der Wert des Fonds entspricht dabei der 

Summe der Marktwerte aller Vermögens-

gegenstände im Fondsvermögen abzüglich 

der Summe der Marktwerte aller Verbind-

lichkeiten des Fonds. Der Fondsanteilwert 

ist daher von dem Wert der im Fonds ge-

haltenen Vermögensgegenstände und der 

Höhe der Verbindlichkeiten des Fonds ab-

hängig. Sinkt der Wert dieser Vermögens-

gegenstände oder steigt der Wert der Ver-

bindlichkeiten, so fällt der Fondsanteilwert. 

Beeinflussung des individuellen  

Ergebnisses durch steuerliche  

Aspekte

Die steuerliche Behandlung von Kapital-

erträgen hängt von den individuellen Ver-

hältnissen des jeweiligen Anlegers ab und 

kann künftig Änderungen unterworfen sein. 

Für Einzelfragen – insbesondere unter Be-

rücksichtigung der individuellen steuerli-

chen Situation – sollte sich der Anleger an 

seinen persönlichen Steuerberater wen-

den. Bei einer Anlageentscheidung ist auch 

die außersteuerliche Situation des Anle-

gers zu berücksichtigen.

Änderung der Anlagepolitik oder der 

Anlagebedingungen

Die Gesellschaft kann die Anlagebedin-

gungen mit Genehmigung der BaFin än-

dern. Dadurch können auch Rechte des 

Anlegers betroffen sein. Die Gesellschaft 

kann etwa durch eine Änderung der Anla-

gebedingungen die Anlagepolitik des 

Fonds ändern oder sie kann die dem Fonds 

zu belastenden Kosten erhöhen. Die Ge-

sellschaft kann die Anlagepolitik zudem 

innerhalb des gesetzlich und vertraglich 

zulässigen Anlagespektrums, und damit 

Vor der Entscheidung über den 

Kauf von Anteilen an dem Fonds 

sollten Anleger die nachfolgen-

den Risikohinweise zusammen 

mit den anderen in diesem Ver-

kaufsprospekt enthaltenen Infor-

mationen sorgfältig lesen und 

diese bei ihrer Anlageentschei-

dung berücksichtigen. Der Eintritt 

eines oder mehrerer dieser Risi-

ken kann für sich genommen 

oder zusammen mit anderen 

Umständen die Wertentwicklung 

des Fonds bzw. der im Fonds ge-

haltenen Vermögensgegenstände 

nachteilig beeinflussen und sich 

damit auch nachteilig auf den 

Anteilwert auswirken. 

Veräußert der Anleger Anteile an 

dem Fonds zu einem Zeitpunkt, 

in dem die Kurse der in dem 

Fonds befindlichen Vermögens-

gegenstände gegenüber dem 

Zeitpunkt seines Anteilerwerbs 

gefallen sind, so erhält er das von 

ihm in den Fonds investierte Ka-

pital nicht oder nicht vollständig 

zurück. Der Anleger könnte sein 

in den Fonds investiertes Kapital 

teilweise oder in Einzelfällen so-

gar ganz verlieren. Wertzuwäch-

se können nicht garantiert wer-

den. Das Risiko des Anlegers ist 

auf die angelegte Summe be-

schränkt. Eine Nachschusspflicht 

über das vom Anleger investierte 

Kapital hinaus besteht nicht.

Neben den nachstehend oder an 

anderer Stelle des Verkaufspro-

spekts beschriebenen Risiken 

und Unsicherheiten kann die 

Wertentwicklung des Fonds 

durch verschiedene weitere Ri-

siken und Unsicherheiten beein-

trächtigt werden, die derzeit nicht 

bekannt sind. Die Reihenfolge, in 

der die nachfolgenden Risiken 

aufgeführt werden, enthält weder 

eine Aussage über die Wahr-

scheinlichkeit ihres Eintritts noch 

über das Ausmaß oder die Be-

deutung bei Eintritt einzelner Ri-

siken. 
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ohne Änderung der Anlagebedingungen 

und deren Genehmigung durch die BaFin, 

ändern. Hierdurch kann sich das mit dem 

Fonds verbundene Risiko verändern. 

Aussetzung der Anteilrücknahme 

Die Anleger können grundsätzlich von der 

Gesellschaft die bewertungstägliche Rück-

nahme ihrer Anteile verlangen. Die Gesell-

schaft darf die Rücknahme der Anteile 

jedoch zeitweilig aussetzen, sofern außer-

gewöhnliche Umstände vorliegen, die eine 

Aussetzung unter Berücksichtigung der 

Interessen der Anleger erforderlich er-

scheinen lassen. Außergewöhnliche Um-

stände in diesem Sinne können z. B. sein: 

wirtschaftliche oder politische Krisen, 

Rücknahmeverlangen in außergewöhnli-

chem Umfang sowie die Schließung von 

Börsen oder Märkten, Handelsbeschrän-

kungen oder sonstige Faktoren, die die 

Ermittlung des Anteilswerts beeinträchti-

gen. Daneben kann die BaFin anordnen, 

dass die Gesellschaft die Rücknahme der 

Anteile auszusetzen hat, wenn dies im In-

teresse der Anleger oder der Öffentlichkeit 

erforderlich ist. Der Anleger kann seine 

Anteile während dieses Zeitraums nicht 

zurückgeben. Auch im Fall einer Ausset-

zung der Anteilrücknahme kann der An-

teilwert sinken; z. B. wenn die Gesellschaft 

gezwungen ist, Vermögensgegenstände 

während der Aussetzung der Anteilrück-

nahme unter Verkehrswert zu veräußern. 

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die 

Anteile erst nach der Wiederaufnahme der 

Anteilrücknahme zu dem dann jeweils gül-

tigen Rücknahmepreis zurück zu nehmen. 

Der Anteilwert nach Wiederaufnahme der 

Anteilrücknahme kann niedriger liegen, als 

derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. 

Einer Aussetzung kann ohne erneute Wi-

deraufnahme der Rücknahme der Anteile 

direkt eine Auflösung des Sondervermö-

gens folgen, z.B. wenn die Gesellschaft 

die Verwaltung des Fonds kündigt, um den 

Fonds dann aufzulösen. Für den Anleger 

besteht daher das Risiko, dass er die von 

ihm geplante Haltedauer nicht realisieren 

kann und dass ihm wesentliche Teile des 

investierten Kapitals für unbestimmte Zeit 

nicht zur Verfügung stehen oder insgesamt 

verloren gehen.

Mögliches Anlagespektrum

Unter Beachtung der durch das Kapital-

anlagegesetzbuches und die Anlagebe-

dingungen vorgegebenen Anlagegrund-

sätze und -grenzen, die für das Sonder-

vermögen einen sehr weiten Rahmen 

vorsehen, kann die tatsächliche Anlage-

politik auch darauf ausgerichtet sein, 

schwerpunktmäßig Vermögensgegenstän-

de z. B. nur weniger Branchen, Märkte oder 

Regionen/Länder zu erwerben. Diese Kon-

zentration auf wenige spezielle Anlagesek-

toren kann mit besonderen Chancen ver-

bunden sein, denen aber auch entspre-

chende Risiken (z. B. Marktenge, hohe 

Schwankungsbreite innerhalb bestimmter 

Konjunkturzyklen) gegenüberstehen. Über 

den Inhalt der Anlagepolitik informiert der 

Jahresbericht nachträglich für das abge-

laufene Berichtsjahr.

Auflösung des Fonds

Der Gesellschaft steht das Recht zu, die 

Verwaltung des Fonds zu kündigen. Die 

Gesellschaft kann den Fonds nach Kündi-

gung der Verwaltung ganz auflösen. Das 

Verfügungsrecht über den Fonds geht nach 

einer Kündigungsfrist von sechs Monaten 

auf die Verwahrstelle über. Für den Anleger 

besteht daher das Risiko, dass er die von 

ihm geplante Haltedauer nicht realisieren 

kann. Bei dem Übergang des Fonds auf 

die Verwahrstelle können dem Fonds an-

dere Steuern als deutsche Ertragssteuern 

belastet werden. Wenn die Fondsanteile 

nach Beendigung des Liquidationsverfah-

rens aus dem Depot des Anlegers ausge-

bucht werden, kann der Anleger mit Er-

tragssteuern belastet werden. 

Übertragung aller Vermögensgegen-

stände des Fonds auf einen anderen 

Investmentfonds (Verschmelzung)

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermö-

gensgegenstände des Fonds auf ein an-

deres Investmentvermögen übertragen. 

Der Anleger kann seine Anteile in diesem 

Fall (i) zurückgeben, (ii) behalten mit der 

Folge, dass er Anleger des übernehmen-

den Investmentvermögens wird, (iii) oder 

gegen Anteile an einem Investmentvermö-

gen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen 

umtauschen, sofern die Gesellschaft oder 

ein mit ihr verbundenes Unternehmen ei-

nen solches Investmentvermögen mit ver-

gleichbaren Anlagegrundsätzen verwaltet. 

Dies gilt gleichermaßen, wenn die Gesell-

schaft sämtliche Vermögensgegenstände 

eines anderen Investmentvermögens auf 

den Fonds überträgt. Der Anleger muss 

daher im Rahmen der Übertragung vorzei-

tig eine erneute Investitionsentscheidung 

treffen. Bei einer Rückgabe der Anteile 

können Ertragssteuern anfallen. Bei einem 

Umtausch der Anteile in Anteile an einem 

Investmentvermögen mit vergleichbaren 

Anlagegrundsätzen kann der Anleger mit 

Steuern belastet werden, etwa wenn der 

Wert der erhaltenen Anteile höher ist als 

der Wert der alten Anteile zum Zeitpunkt 

der Anschaffung.

Übertragung des Fonds auf eine an-

dere Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft kann den Fonds auf eine 

andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 

übertragen. Der Fonds bleibt dadurch zwar 

unverändert, wie auch die Stellung des 

Anlegers. Der Anleger muss aber im Rah-

men der Übertragung entscheiden, ob er 

die neue Kapitalverwaltungsgesellschaft 

für ebenso geeignet hält wie die bisherige. 

Wenn er in den Fonds unter neuer Verwal-

tung nicht investiert bleiben möchte, muss 

er seine Anteile zurückgeben. Hierbei kön-

nen Ertragssteuern anfallen.   

Rentabilität und Erfüllung der Anlage-

ziele des Anlegers

Es kann nicht garantiert werden, dass der 

Anleger seinen gewünschten Anlageerfolg 

erreicht. Der Anteilwert des Fonds kann 

fallen und zu Verlusten beim Anleger füh-

ren. Es bestehen keine Garantien der Ge-

sellschaft oder Dritter hinsichtlich einer 

bestimmten Mindestzahlungszusage bei 

Rückgabe oder eines bestimmten Anla-

geerfolgs des Fonds. Anleger könnten 

somit einen niedrigeren als den ursprüng-



Seite 20 von 7620

lich angelegten Betrag zurück erhalten. Ein 

bei Erwerb von Anteilen entrichteter Aus-

gabeaufschlag bzw. ein bei Veräußerung 

von Anteilen entrichteter Rücknahmeab-

schlag kann zudem insbesondere bei nur 

kurzer Anlagedauer das wirtschaftliche 

Erfolgsziel einer Anlage reduzieren oder 

sogar aufzehren. 

Risiken der negativen 
Wertentwicklung des Fonds 
(Marktrisiko)

Marktrisiko ist das Verlustrisiko für ein In-

vestmentvermögen, das aus Schwankun-

gen beim Marktwert von Positionen im 

Portfolio des Investmentvermögens resul-

tiert, die auf Veränderungen bei Marktva-

riablen wie Zinssätzen, Wechselkursen, 

Aktien- und Rohstoffpreisen oder bei der 

Bonität eines Emittenten zurückzuführen 

sind. 

Nachfolgend werden die Risiken darge-

stellt, die mit der Anlage in einzelne Ver-

mögensgegenstände durch den Fonds 

einhergehen. Diese Risiken können die 

Wertentwicklung des Fonds bzw. der im 

Fonds gehaltenen Vermögensgegenstän-

de beeinträchtigen und sich damit nach-

teilig auf den Anteilwert und auf das vom 

Anleger investierte Kapital auswirken. Ver-

äußert der Anleger Anteile am Fonds zu 

einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in 

dem Investmentvermögen befindlichen 

Vermögensgegenstände gegenüber dem 

Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen 

sind, so erhält er das von ihm in den Fonds 

investierte Geld nicht oder nicht vollständig 

zurück. 

Wertveränderungsrisiken

Die Vermögensgegenstände, in die die 

Gesellschaft für Rechnung des Fonds in-

vestiert, unterliegen Risiken. So können 

Wertverluste auftreten, indem der Markt-

wert der Vermögensgegenstände gegen-

über dem Einstandspreis fällt oder Kassa- 

und Terminpreise sich unterschiedlich 

entwickeln. 

Kapitalmarktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von 

Finanzprodukten hängt insbesondere von 

der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die 

wiederum von der allgemeinen Lage der 

Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 

und politischen Rahmenbedingungen in 

den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. 

Auf die allgemeine Kursentwicklung ins-

besondere an einer Börse können auch 

irrationale Faktoren wie Stimmungen, Mei-

nungen und Gerüchte einwirken. Schwan-

kungen der Kurs- und Marktwerte können 

auch auf Veränderungen der Zinssätze, 

Wechselkurse oder der Bonität eines Emit-

tenten zurückzuführen sein.

Zinsänderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wert-

papiere ist die Möglichkeit verbunden, 

dass sich das Marktzinsniveau ändert, das 

im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpa-

piers besteht. Steigen die Marktzinsen 

gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der 

Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der 

festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dage-

gen der Marktzins, so steigt der Kurs fest-

verzinslicher Wertpapiere. Diese Kursent-

wicklung führt dazu, dass die aktuelle 

Rendite des festverzinslichen Wertpapiers 

in etwa dem aktuellen Marktzins ent-

spricht. Diese Kursschwankungen fallen 

jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festver-

zinslichen Wertpapiere unterschiedlich 

aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kür-

zeren Laufzeiten haben geringere Kursri-

siken als festverzinsliche Wertpapiere mit 

längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wert-

papiere mit kürzeren Laufzeiten haben 

demgegenüber in der Regel geringere 

Renditen als festverzinsliche Wertpapiere 

mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstru-

mente besitzen aufgrund ihrer kurzen Lauf-

zeit von maximal 397 Tagen tendenziell 

geringere Kursrisiken. Daneben können 

sich die Zinssätze verschiedener, auf die 

gleiche Währung lautender zinsbezogener 

Finanzinstrumente mit vergleichbarer Rest-

laufzeit unterschiedlich entwickeln.

Risiko von negativen Habenzinsen

Die Gesellschaft legt liquide Mittel des 

Fonds bei der Verwahrstelle oder anderen 

Banken für Rechnung des Fonds an. Für 

diese Bankguthaben ist teilweise ein Zins-

satz vereinbart, der dem European Inter-

bank Offered Rate (Euribor) abzüglich einer 

bestimmten Marge entspricht. Sinkt der 

Euribor unter die vereinbarte Marge, so 

führt dies zu negativen Zinsen auf dem 

entsprechenden Konto. Soweit andere 

Verfahren mit ähnlicher Wirkungsweise 

vereinbart sind, können auch diese zu ne-

gativen Zinsen auf dem entsprechenden 

Konto führen. Abhängig von der Entwick-

lung der Zinspolitik der Europäischen Zen-

tralbank können sowohl kurz-, mittel- als 

auch langfristige Bankguthaben eine ne-

gative Verzinsung erzielen.

Kursänderungsrisiko von Wandel- 

und Optionsanleihen 

Wandel- und Optionsanleihen verbriefen 

das Recht, die Anleihe in Aktien umzutau-

schen oder Aktien zu erwerben. Die Ent-

wicklung des Werts von Wandel- und Op-

tionsanleihen ist daher abhängig von der 

Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. 

Die Risiken der Wertentwicklung der zu-

grunde liegenden Aktien können sich daher 

auch auf die Wertentwicklung der Wandel- 

und Optionsanleihe auswirken. Options-

anleihen, die dem Emittenten das Recht 

einräumen dem Anleger statt der Rück-

zahlung eines Nominalbetrags eine im 

Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien 

anzudienen (Reverse Convertibles), sind 

in verstärktem Maße von dem entspre-

chenden Aktienkurs abhängig.

Risiken im Zusammenhang mit  

Derivatgeschäften

Die Gesellschaft darf für den Fonds Deri-

vatgeschäfte abschließen. Bei Derivatge-

schäften handelt es sich um Terminkon-

trakte auf der Grundlage von bestimmten 

Basiswerten (sogenannten Underlyings). 

Der Begriff Derivate bezieht sich auf Finanz-

instrumente, deren Preis bzw. Kurs von 

einem ihnen jeweilig zugrunde liegenden 

Marktgegenstand als Basiswert abgeleitet 
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wird. Der Kauf und Verkauf von Optionen 

sowie der Abschluss von Terminkontrakten 

oder Swaps sind mit folgenden Risiken 

verbunden:

• Durch die Verwendung von Derivaten 

können Verluste entstehen, die nicht 

vorhersehbar sind und sogar die für 

das Derivatgeschäft eingesetzten Be-

träge überschreiten können. 

• Kursänderungen des Basiswertes kön-

nen den Wert eines Optionsrechts oder 

Terminkontraktes vermindern. Vermin-

dert sich der Wert und wird das Derivat 

hierdurch wertlos, kann die Gesell-

schaft gezwungen sein, die erworbe-

nen Rechte verfallen zu lassen, ohne 

dass das eingesetzte Kapital zurück-

erhalten wird. Durch Wertänderungen 

des einem Swap zugrunde liegenden 

Vermögenswertes kann der Fonds 

ebenfalls Verluste erleiden.

• Ein liquider Sekundärmarkt für ein be-

stimmtes Instrument zu einem gege-

benen Zeitpunkt kann fehlen. Eine 

Position in Derivaten kann dann unter 

Umständen nicht wirtschaftlich neut-

ralisiert (geschlossen) werden.

• Durch die Hebelwirkung von Optionen 

kann der Wert des Fondsvermögens 

stärker beeinflusst werden, als dies 

beim unmittelbaren Erwerb der Basis-

werte der Fall ist. Das Verlustrisiko 

kann bei Abschluss des Geschäfts 

nicht bestimmbar sein.

• Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, 

dass die Option nicht ausgeübt wird, 

weil sich die Preise der Basiswerte 

nicht wie erwartet entwickeln, so dass 

die vom Fonds gezahlte Optionsprämie 

verfällt. Beim Verkauf von Optionen 

besteht die Gefahr, dass der Fonds zur 

Abnahme von Vermögenswerten zu 

einem höheren als dem aktuellen 

Marktpreis, oder zur Lieferung von Ver-

mögenswerten zu einem niedrigeren 

als dem aktuellen Marktpreis verpflich-

tet. Der Fonds erleidet dann einen Ver-

lust in Höhe der Preisdifferenz minus 

der eingenommenen Optionsprämie.

• Bei Terminkontrakten besteht das Ri-

siko, dass die Gesellschaft für Rech-

nung des Fonds verpflichtet ist, die 

Differenz zwischen dem bei Abschluss 

zugrunde gelegten Kurs und dem 

Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstel-

lung bzw. Fälligkeit des Geschäftes zu 

tragen. Damit würde der Fonds Verlus-

te erleiden. Das Risiko des Verlusts ist 

bei Abschluss des Terminkontrakts 

nicht bestimmbar. 

• Der gegebenenfalls erforderliche Ab-

schluss eines Gegengeschäfts (Glatt-

stellung) ist mit Kosten verbunden.

• Die von der Gesellschaft getroffenen 

Prognosen über die künftige Entwick-

lung von zugrunde liegenden Vermö-

gensgegenständen, Zinssätzen, Kur-

sen und Devisenmärkten können sich 

im Nachhinein als unrichtig erweisen, 

so dass sich das Derivatgeschäft im 

Nachhinein wirtschaftlich als ungüns-

tig erweist.

• Die den Derivaten zugrunde liegenden 

Vermögensgegenstände können zu 

einem an sich günstigen Zeitpunkt 

nicht gekauft bzw. verkauft werden 

oder müssen zu einem ungünstigen 

Zeitpunkt gekauft oder verkauft wer-

den.

Bei außerbörslichen Geschäften, soge-

nannten over-the-counter (OTC)-Geschäf-

te, können folgende Risiken auftreten:

• Es kann ein organisierter Markt fehlen, 

so dass die Gesellschaft die für Rech-

nung des Fonds am OTC-Markt erwor-

benen Finanzinstrumente schwer oder 

gar nicht veräußern kann. 

• Der Abschluss eines Gegengeschäfts 

(Glattstellung) kann aufgrund der indi-

viduellen Vereinbarung schwierig, nicht 

möglich oder bzw. mit erheblichen 

Kosten verbunden sein.

Risiken bei Wertpapier-Darlehens-

geschäften

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung 

des Fonds ein Darlehen über Wertpapiere, 

so überträgt sie diese an einen Darlehens-

nehmer, der nach Beendigung des Ge-

schäfts Wertpapiere in gleicher Art, Men-

ge und Güte zurück überträgt (Wertpapier-

darlehen). Die Gesellschaft hat während 

der Geschäftsdauer keine Verfügungsmög-

lichkeit über verliehene Wertpapiere. Ver-

liert das Wertpapier während der Dauer 

des Geschäfts an Wert und die Gesell-

schaft will das Wertpapier insgesamt ver-

äußern, so muss sie das Darlehensge-

schäft kündigen und den üblichen Abwick-

lungszyklus abwarten, wodurch ein Ver-

lustrisiko für den Fonds entstehen kann.

Risiken bei Pensionsgeschäften

Gibt die Gesellschaft Wertpapiere in Pen-

sion, so verkauft sie diese und verpflichtet 

sich, sie gegen Aufschlag nach Ende der 

Laufzeit zurückzukaufen. Der zum Lauf-

zeitende vom Verkäufer zu zahlende Rück-

kaufpreis nebst Aufschlag wird bei Ab-

schluss des Geschäftes festgelegt. Sollten 

die in Pension gegebenen Wertpapiere 

während der Geschäftslaufzeit an Wert 

verlieren und die Gesellschaft sie zur Be-

grenzung der Wertverluste veräußern wol-

len, so kann sie dies nur durch die Aus-

übung des vorzeitigen Kündigungsrechts 

tun. Die vorzeitige Kündigung des Ge-

schäfts kann mit finanziellen Einbußen für 

den Fonds einhergehen. Zudem kann sich 

herausstellen, dass der zum Laufzeitende 

zu zahlende Aufschlag höher ist als die 

Erträge, die die Gesellschaft durch die 

Wiederanlage der als Verkaufspreis erhal-

tenen Barmittel erwirtschaftet hat. 

Nimmt die Gesellschaft Wertpapiere in 

Pension, so kauft sie diese und muss sie 

am Ende einer Laufzeit wieder verkaufen. 

Der Rückkaufpreis nebst einem Aufschlag 

wird bereits bei Geschäftsabschluss fest-

gelegt. Die in Pension genommenen Wert-

papiere dienen als Sicherheiten für die 

Bereitstellung der Liquidität an den Ver-

tragspartner. Etwaige Wertsteigerungen 

der Wertpapiere kommen dem Fonds nicht 

zugute. 

Risiken im Zusammenhang mit dem 

Erhalt von Sicherheiten

Die Gesellschaft erhält für Derivatgeschäf-

te, Wertpapierdarlehens- und Pensions-

geschäfte Sicherheiten. Derivate, verlie-
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hene Wertpapiere oder in Pension gege-

bene Wertpapiere können im Wert steigen. 

Die erhaltenen Sicherheiten könnten dann 

nicht mehr ausreichen, um den Lieferungs- 

bzw. Rückübertragungsanspruch der Ge-

sellschaft gegenüber dem Kontrahenten 

in voller Höhe abzudecken.

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf 

Sperrkonten, in Staatsanleihen hoher Qua-

lität oder in Geldmarktfonds mit kurzer 

Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinsti-

tut, bei dem die Bankguthaben verwahrt 

werden, kann jedoch ausfallen. Staatsan-

leihen und Geldmarktfonds können sich 

negativ entwickeln. Bei Beendigung des 

Geschäfts könnten die angelegten Sicher-

heiten nicht mehr in voller Höhe verfügbar 

sein, obwohl sie von der Gesellschaft für 

den Fonds in der ursprünglich gewährten 

Höhe wieder zurück gewährt werden müs-

sen. Dann müsste der Fonds die bei den 

Sicherheiten erlittenen Verluste tragen.

Risiko bei Verbriefungspositionen  

ohne Selbstbehalt

Der Fonds darf Wertpapiere, die Forderun-

gen verbriefen (Verbriefungspositionen) 

und nach dem 1. Januar 2011 emittiert 

wurden, nur noch erwerben, wenn der For-

derungsschuldner mindestens 5 Prozent 

des Volumens der Verbriefung als soge-

nannten Selbstbehalt zurückbehält und 

weitere Vorgaben einhält. Die Gesellschaft 

ist daher verpflichtet, im Interesse der An-

leger Maßnahmen zur Abhilfe einzuleiten, 

wenn sich Verbriefungen im Fondsvermö-

gen befinden, die diesen EU-Standards 

nicht entsprechen. Im Rahmen dieser Ab-

hilfemaßnahmen könnte die Gesellschaft 

gezwungen sein, solche Verbriefungspo-

sitionen zu veräußern. Aufgrund rechtlicher 

Vorgaben für Banken, Fondsgesellschaften 

und Versicherungen besteht das Risiko, 

dass die Gesellschaft solche Verbriefungs-

positionen nicht oder nur mit starken Preis-

abschlägen bzw. mit großer zeitlicher Ver-

zögerung verkaufen kann. 

Inflationsrisiko

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisi-

ko für alle Vermögensgegenstände. Dies gilt 

auch für die im Fonds gehaltenen Vermö-

gensgegenstände. Die Inflationsrate kann 

über dem Wertzuwachs des Fonds liegen. 

Währungsrisiko

Vermögenswerte des Fonds können in ei-

ner anderen Währung als der Fondswäh-

rung angelegt sein. Der Fonds erhält die 

Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus 

solchen Anlagen in der anderen Währung. 

Fällt der Wert dieser Währung gegenüber 

der Fondswährung, so reduziert sich der 

Wert solcher Anlagen und somit auch der 

Wert des Fondsvermögens.

Risiko der Auflösung von Währungs-

unionen oder des Austritts einzelner 

Länder aus selbiger

Investiert das Sondervermögen in Vermö-

gensgegenstände, die in einer Währung 

denominiert sind, welche von einer Wäh-

rungsunion ausgegeben wurde, so besteht 

das Risiko, dass bei einer Auflösung der 

Währungsunion an die Stelle der ursprüng-

lichen Währung eine Ersatzwährung tritt, 

wodurch es zu einer Abwertung des be-

troffenen Vermögensgegenstandes kom-

men kann. 

Ferner besteht bei Austritt eines Landes 

aus einer Währungsunion das Risiko, dass 

die Unionswährung und damit auch der in 

Unionswährung geführte Vermögensge-

genstand eine Abwertung erfährt.

Konzentrationsrisiko

Erfolgt eine Konzentration der Anlage in 

bestimmte Vermögensgegenstände oder 

Märkte, dann ist der Fonds von der Ent-

wicklung dieser Vermögensgegenstände 

oder Märkte besonders stark abhängig.

Risiken im Zusammenhang mit der  

Investition in Investmentanteile

Die Risiken der Anteile an anderen Invest-

mentvermögen, die für den Fonds erwor-

ben werden (sogenannte „Zielfonds“), 

stehen in engem Zusammenhang mit den 

Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen 

Vermögensgegenstände bzw. der von die-

sen verfolgten Anlagestrategien. Da die 

Manager der einzelnen Zielfonds vonein-

ander unabhängig handeln, kann es aber 

auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds 

gleiche oder einander entgegengesetzte 

Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch kön-

nen bestehende Risiken kumulieren, und 

eventuelle Chancen können sich gegenei-

nander aufheben. Es ist der Gesellschaft 

im Regelfall nicht möglich, das Manage-

ment der Zielfonds zu kontrollieren. Deren 

Anlageentscheidungen müssen nicht zwin-

gend mit den Annahmen oder Erwartungen 

der Gesellschaft übereinstimmen. Der 

Gesellschaft wird die aktuelle Zusammen-

setzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah 

bekannt sein. Entspricht die Zusammen-

setzung nicht ihren Annahmen oder Erwar-

tungen, so kann sie gegebenenfalls erst 

deutlich verzögert reagieren, indem sie 

Zielfondsanteile zurückgibt.

Offene Investmentvermögen, an denen der 

Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeit-

weise die Rücknahme der Anteile ausset-

zen. Dann ist die Gesellschaft daran ge-

hindert, die Anteile an dem Zielfonds zu 

veräußern, indem sie diese gegen Auszah-

lung des Rücknahmepreises bei der Ver-

waltungsgesellschaft oder Verwahrstelle 

des Zielfonds zurückgibt.

Risiken aus dem Anlagespektrum

Unter Beachtung der durch das Gesetz 

und die Anlagebedingungen vorgegebenen 

Anlagegrundsätze und -grenzen, die für 

den Fonds einen sehr weiten Rahmen vor-

sehen, kann die tatsächliche Anlagepolitik 

auch darauf ausgerichtet sein, schwer-

punktmäßig Vermögensgegenstände z. B. 

nur weniger Branchen, Märkte oder Regi-

onen/Länder zu erwerben. Diese Konzen-

tration auf wenige spezielle Anlagesektoren 

kann mit Risiken (z. B. Marktenge, hohe 

Schwankungsbreite innerhalb bestimmter 

Konjunkturzyklen) verbunden sein. Über 

den Inhalt der Anlagepolitik informiert der 

Jahresbericht nachträglich für das abge-

laufene Berichtsjahr.
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Emerging Markets

Das Sondervermögen kann auch in so ge-

nannte Emerging Markets investieren. Als 

Emerging Market werden alle diejenigen 

Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der 

Anlage vom Internationalen Währungs-

fonds, der Weltbank oder der International 

Finance Corporation (IFC) nicht als entwi-

ckelte Industrieländer betrachtet werden. 

Eine Investition in diese Märkte kann be-

sonders risikoreich sein, da die Vermö-

gensgegenstände, die an Börsen dieser 

Länder gehandelt werden bspw. auf Grund 

von Marktenge, Transferschwierigkeiten, 

geringerer Regulierung, potenziell höherem 

Adressenausfall und weiteren Faktoren 

besonderen Wertschwankungen unterlie-

gen können.

Besondere Branchenrisiken

Schwerpunktmäßige Anlagen in Wertpa-

piere einer Branche können ebenfalls da-

zu führen, dass sich die besonderen Risi-

ken einer Branche verstärkt im Wert des 

Sondervermögens widerspiegeln.

Insbesondere bei Anlagen in Branchen, 

die stark von Entwicklung und Forschung 

abhängig (z. B. Biotechnologiebranche, 

Pharmabranche, Chemiebranche etc.) oder 

vergleichsweise neu sind, kann es bei Ent-

wicklungen mit branchenweiten Auswir-

kungen zu vorschnellen Reaktionen der 

Anleger mit der Folge erheblicher Kurs-

schwankungen kommen. Der Erfolg dieser 

Branchen basiert häufig auf Spekulationen 

und Erwartungen im Hinblick auf zukünf-

tige Produkte. Erfüllen diese Produkte 

allerdings nicht die in sie gesetzten Erwar-

tungen oder treten sonstige Rückschläge 

auf, können abrupte Wertverluste in der 

gesamten Branche auftreten.

Allerdings kann es auch in anderen Bran-

chen Abhängigkeiten geben, die dazu füh-

ren, dass bei ungünstigen Entwicklungen 

wie z. B. bei Lieferengpässen, Rohstoff-

knappheit, Verschärfung von gesetzlichen 

Vorschriften usw. die gesamte Branche 

einer erheblichen Wertschwankung unter-

liegt.

Risiken der eingeschränkten oder 
erhöhten Liquidität des Fonds und 
Risiken im Zusammenhang mit 
vermehrten Zeichnungen oder 
Rückgaben (Liquiditätsrisiko)

Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine 

Position im Portfolio des Investmentver-

mögens nicht innerhalb hinreichend kurzer 

Zeit mit begrenzten Kosten veräußert, li-

quidiert oder geschlossen werden kann 

und dass dies die Fähigkeit des Invest-

mentvermögens beeinträchtigt, den An-

forderungen zur Erfüllung des Rückgabe-

verlangens nach dem KAGB oder sonsti-

gen Zahlungsverpflichtungen nachzukom-

men.

Nachfolgend werden die Risiken darge-

stellt, die die Liquidität des Fonds beein-

trächtigen können. Dies kann dazu führen, 

dass der Fonds seinen Zahlungsverpflich-

tungen vorübergehend oder dauerhaft 

nicht nachkommen kann bzw. dass die 

Gesellschaft die Rückgabeverlangen von 

Anlegern vorübergehend oder dauerhaft 

nicht erfüllen kann. Der Anleger kann ge-

gebenenfalls die von ihm geplante Halte-

dauer nicht realisieren und ihm kann das 

investierte Kapital oder Teile hiervon für 

unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung ste-

hen. Durch die Verwirklichung der Liquidi-

tätsrisiken könnten zudem der Wert des 

Fondsvermögens und damit der Anteilwert 

sinken, etwa wenn die Gesellschaft ge-

zwungen ist, soweit gesetzlich zulässig, 

Vermögensgegenstände für den Fonds 

unter Verkehrswert zu veräußern. Ist die 

Gesellschaft nicht in der Lage, die Rück-

gabeverlangen der Anleger zu erfüllen, 

kann dies außerdem zur Aussetzung der 

Rücknahme und im Extremfall zur anschlie-

ßenden Auflösung des Fonds führen.

Risiko aus der Anlage in Vermögens-

gegenstände

Für den Fonds dürfen auch Vermögens-

gegenstände erworben werden, die nicht 

an einer Börse zugelassen oder an einem 

anderen organisierten Markt zugelassen 

oder in diesen einbezogen sind. Diese Ver-

mögensgegenstände können gegebenen-

falls nur mit hohen Preisabschlägen, zeit-

licher Verzögerung oder gar nicht weiter-

veräußert werden. Auch an einer Börse 

zugelassene Vermögensgegenstände 

können abhängig von der Marktlage, dem 

Volumen, dem Zeitrahmen und den ge-

planten Kosten gegebenenfalls nicht oder 

nur mit hohen Preisabschlägen veräußert 

werden. Obwohl für den Fonds nur Vermö-

gensgegenstände erworben werden dür-

fen, die grundsätzlich jederzeit liquidiert 

werden können, kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass diese zeitweise oder 

dauerhaft nur mit Verlust veräußert werden 

können.

Risiko durch Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Fonds Kredite aufnehmen. Kredite mit ei-

ner variablen Verzinsung können sich durch 

steigende Zinssätze negativ auf das 

Fondsvermögen auswirken. Muss die Ge-

sellschaft einen Kredit zurückzahlen und 

kann ihn nicht durch eine Anschlussfinan-

zierung oder im Fonds vorhandene Liqui-

dität ausgleichen, ist sie möglicherweise 

gezwungen, Vermögensgegenstände vor-

zeitig oder zu schlechteren Konditionen 

als geplant zu veräußern.

Risiken durch vermehrte Rückgaben 

oder Zeichnungen

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von 

Anlegern fließt dem Fondsvermögen Liqui-

dität zu bzw. aus dem Fondsvermögen 

Liquidität ab. Die Zu- und Abflüsse können 

nach Saldierung zu einem Nettozu- oder 

-abfluss der liquiden Mittel des Fonds füh-

ren. Dieser Nettozu- oder -abfluss kann 

den Fondsmanager veranlassen, Vermö-

gensgegenstände zu kaufen oder zu ver-

kaufen, wodurch Transaktionskosten ent-

stehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch 

die Zu- oder Abflüsse eine von der Gesell-

schaft für den Fonds vorgesehene Quote 

liquider Mittel über- bzw. unterschritten 

wird. Die hierdurch entstehenden Trans-

aktionskosten werden dem Fonds belastet 

und können die Wertentwicklung des 

Fonds beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann 
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sich eine erhöhte Fondsliquidität belastend 

auf die Wertentwicklung des Fonds aus-

wirken, wenn die Gesellschaft die Mittel 

nicht oder nicht zeitnah zu angemessenen 

Bedingungen anlegen kann.

Risiko der Rücknahmeaussetzung

Die Anleger können grundsätzlich von der 

Gesellschaft die bewertungstägliche Rück-

nahme ihrer Anteile verlangen. Die Gesell-

schaft kann die Rücknahme der Anteile 

jedoch bei Vorliegen außergewöhnlicher 

Umstände zeitweilig aussetzen und die 

Anteile erst später zu dem dann gültigen 

Preis zurücknehmen (siehe hierzu im Ein-

zelnen „Risikohinweise – Risiko der Fonds-

anlage – Ausgabe und Rücknahme von 

Anteilen – Aussetzung der Anteilrücknah-

me“). Dieser Preis kann niedriger liegen als 

derjenige vor Aussetzung der Rücknahme.

Risiko bei Feiertagen in bestimmten 

Regionen/Ländern

Das Sondervermögen kann darauf ausge-

richtet sein, schwerpunktmäßig Vermö-

gensgegenstände nur weniger Regionen/

Länder zu erwerben. Aufgrund lokaler 

Feiertage in diesen Regionen/Ländern 

kann es zu Abweichungen zwischen den 

Handelstagen an Börsen dieser Regionen/

Länder und Bewertungstagen des Fonds 

kommen. Der Fonds kann möglicherweise 

an einem Tag, der kein Bewertungstag ist, 

auf Marktentwicklungen in den Regionen/

Ländern nicht am selben Tag reagieren 

oder an einem Bewertungstag, der kein 

Handelstag in diesen Regionen/Ländern 

ist, auf dem dortigen Markt nicht handeln. 

Hierdurch kann der Fonds gehindert sein, 

Vermögensgegenstände in der erforderli-

chen Zeit zu veräußern. Dies kann die Fä-

higkeit des Fonds nachteilig beeinflussen, 

Rückgabeverlangen oder sonstigen Zah-

lungsverpflichtungen nachzukommen.

Kontrahentenrisiken inklusive 
Kredit- und Forderungsrisiko

Kontrahentenrisiko ist das Verlustrisiko für 

ein Investmentvermögen, das aus der Tat-

sache resultiert, dass die Gegenpartei 

eines Geschäfts bei der Abwicklung von 

Leistungsansprüchen ihren Verpflichtun-

gen möglicherweise nicht nachkommen 

kann.

Nachfolgend werden die Risiken darge-

stellt, die sich für den Fonds im Rahmen 

einer Geschäftsbeziehung mit einer ande-

ren Partei (sogenannte Gegenpartei) erge-

ben können. Dabei besteht das Risiko, 

dass der Vertragspartner seinen verein-

barten Verpflichtungen nicht mehr nach-

kommen kann. Dies kann die Wertentwick-

lung des Fonds beeinträchtigen und sich 

damit auch nachteilig auf den Anteilwert 

und das vom Anleger investierte Kapital 

auswirken. 

Adressenausfallrisiko/Gegenpartei-

Risiken (außer zentrale Kontrahenten)

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nach-

folgend „Emittent“) oder eines Vertrags-

partners (nachfolgend: „Kontrahent“), 

gegen den der Fonds Ansprüche hat, kön-

nen für den Fonds Verluste entstehen. Das 

Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung 

der besonderen Entwicklungen des jewei-

ligen Emittenten, die neben den allgemei-

nen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den 

Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch 

bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

Verluste durch Vermögensverfall von Emit-

tenten eintreten. Die Partei eines für Rech-

nung des Fonds geschlossenen Vertrags 

kann teilweise oder vollständig ausfallen 

(Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Ver-

träge, die für Rechnung des Fonds ge-

schlossen werden.

Risiko durch zentrale Kontrahenten

Ein zentraler Kontrahent (Central Counter-

party – „CCP“) tritt als zwischengeschal-

tete Institution in bestimmte Geschäfte für 

den Fonds ein, insbesondere in Geschäf-

te über derivative Finanzinstrumente. In 

diesem Fall wird er als Käufer gegenüber 

dem Verkäufer und als Verkäufer gegen-

über dem Käufer tätig. Ein CCP sichert 

sich gegen das Risiko, dass seine Ge-

schäftspartner die vereinbarten Leistungen 

nicht erbringen können, durch eine Reihe 

von Schutzmechanismen ab, die es ihm 

jederzeit ermöglichen, Verluste aus den 

eingegangenen Geschäften auszugleichen 

(z. B. durch Besicherungen). Es kann trotz 

dieser Schutzmechanismen nicht ausge-

schlossen werden, dass ein CCP seiner-

seits überschuldet wird und ausfällt, wo-

durch auch Ansprüche der Gesellschaft 

für den Fonds betroffen sein können. Hier-

durch können Verluste für den Fonds ent-

stehen. 

Adressenausfallrisiken bei Pensions-

geschäften

Gibt die Gesellschaft für Rechnung des 

Fonds Wertpapiere in Pension, so muss 

sie sich gegen den Ausfall des Vertrags-

partners ausreichende Sicherheiten stellen 

lassen. Bei einem Ausfall des Vertragspart-

ners während der Laufzeit des Pensions-

geschäfts hat die Gesellschaft ein Verwer-

tungsrecht hinsichtlich der gestellten Si-

cherheiten. Ein Verlustrisiko für den Fonds 

kann daraus folgen, dass die gestellten 

Sicherheiten etwa wegen steigender Kur-

se der in Pension gegebenen Wertpapiere 

nicht mehr ausreichen, um den Rücküber-

tragungsanspruch der Gesellschaft der 

vollen Höhe nach abzudecken. 

Adressenausfallrisiken bei Wert-

papier-Darlehensgeschäften

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung 

des Fonds ein Darlehen über Wertpapiere, 

so muss sie sich gegen den Ausfall des 

Vertragspartners ausreichende Sicherhei-

ten gewähren lassen. Der Umfang der Si-

cherheitsleistung entspricht mindestens 

dem Kurswert der als Wertpapier-Darlehen 

übertragenen Wertpapiere. Der Darlehens-

nehmer hat weitere Sicherheiten zu stellen, 

wenn der Wert der als Darlehen gewährten 

Wertpapiere steigt, die Qualität der gestell-

ten Sicherheiten abnimmt oder eine Ver-

schlechterung seiner wirtschaftlichen 

Verhältnisse eintritt und die bereits gestell-

ten Sicherheiten nicht ausreichen. Kann 

der Darlehensnehmer dieser Nachschuss-

pflicht nicht nachkommen, so besteht das 
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Risiko, dass der Rückübertragungsan-

spruch bei Ausfall des Vertragspartners 

nicht vollumfänglich abgesichert ist. Wer-

den die Sicherheiten bei einer anderen 

Einrichtung als der Verwahrstelle des 

Fonds verwahrt, besteht zudem das Risi-

ko, dass diese bei Ausfall des Entleihers 

gegebenenfalls nicht sofort bzw. nicht in 

vollem Umfang verwertet werden können.

Operationelle und sonstige 
Risiken des Fonds

Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko 

für ein Investmentvermögen, das aus un-

zureichenden internen Prozessen sowie 

aus menschlichem oder Systemversagen 

bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

oder aus externen Ereignissen resultiert 

und Rechts-, Dokumentations- und Repu-

tationsrisiken sowie Risiken einschließt, 

die aus den für ein Investmentvermögen 

betriebenen Handels-, Abrechnungs- und 

Bewertungsverfahren resultieren.

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, 

die sich beispielsweise aus unzureichen-

den internen Prozessen sowie aus mensch-

lichem oder Systemversagen bei der Ge-

sellschaft oder externen Dritten ergeben 

können. Diese Risiken können die Wert-

entwicklung des Fonds beeinträchtigen 

und sich damit auch nachteilig auf den 

Anteilwert und auf das vom Anleger inves-

tierte Kapital auswirken. 

Risiken durch kriminelle Handlungen, 

Missstände oder Naturkatastrophen

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder 

anderen kriminellen Handlungen werden. 

Er kann Verluste durch Missverständnisse 

oder Fehler von Mitarbeitern der Gesell-

schaft oder externer Dritter erleiden oder 

durch äußere Ereignisse wie z. B. Naturka-

tastrophen geschädigt werden.

Länder- oder Transferrisiko

Es besteht das Risiko, dass ein ausländi-

scher Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit 

aufgrund fehlender Transferfähigkeit der 

Währung, fehlender Transferbereitschaft 

seines Sitzlandes, oder aus ähnlichen 

Gründen, Leistungen nicht fristgerecht, 

überhaupt nicht oder nur in einer anderen 

Währung erbringen kann. So können z. B. 

Zahlungen, auf die die Gesellschaft für 

Rechnung des Fonds Anspruch hat, aus-

bleiben, in einer Währung erfolgen, die 

aufgrund von Devisenbeschränkungen 

nicht (mehr) konvertierbar ist, oder in einer 

anderen Währung erfolgen. Zahlt der 

Schuldner in einer anderen Währung, so 

unterliegt diese Position dem oben darge-

stellten Währungsrisiko. 

Rechtliche und politische Risiken 

Für den Fonds dürfen Investitionen in 

Rechtsordnungen getätigt werden, in de-

nen deutsches Recht keine Anwendung 

findet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten 

der Gerichtsstand außerhalb Deutschlands 

ist. Hieraus resultierende Rechte und 

Pflichten der Gesellschaft für Rechnung 

des Fonds können von denen in Deutsch-

land zum Nachteil des Fonds bzw. des 

Anlegers abweichen. Politische oder recht-

liche Entwicklungen einschließlich der 

Änderungen von rechtlichen Rahmenbe-

dingungen in diesen Rechtsordnungen 

können von der Gesellschaft nicht oder zu 

spät erkannt werden oder zu Beschrän-

kungen hinsichtlich erwerbbarer oder be-

reits erworbener Vermögensgegenstände 

führen. Diese Folgen können auch entste-

hen, wenn sich die rechtlichen Rahmen-

bedingungen für die Gesellschaft und/oder 

die Verwaltung des Fonds in Deutschland 

ändern.

Die rechtliche Behandlung von Fonds kann 

sich in unabsehbarer und nicht beeinfluss-

barer Weise ändern. Dies kann dazu füh-

ren, dass der Fonds nicht mehr wie bisher 

und entsprechend der Anlagestrategie 

verwaltet werden kann. Es kann hierdurch 

zu wirtschaftlichen Einbußen kommen; 

Gleiches gilt für Vermögensgegenstände, 

in welche der Fonds investiert ist oder sein 

kann und die Gegenstand rechtlicher Än-

derungen sind. 

Änderung der steuerlichen Rahmen-

bedingungen, steuerliches Risiko

Die Kurzangaben über steuerrechtliche 

Vorschriften in diesem Verkaufsprospekt 

gehen von der derzeit bekannten Rechts-

lage aus. Sie richten sich an in Deutschland 

unbeschränkt einkommensteuerpflichtige 

oder unbeschränkt körperschaftsteuer-

pflichtige Personen. Es kann jedoch keine 

Gewähr dafür übernommen werden, dass 

sich die steuerliche Beurteilung durch Ge-

setzgebung, Rechtsprechung oder Erlas-

se der Finanzverwaltung nicht ändert.

Eine Änderung fehlerhaft festgestellter 

Besteuerungsgrundlagen des Fonds für 

vorangegangene Geschäftsjahre (z. B. 

aufgrund von steuerlichen Außenprüfun-

gen) kann bei einer für Anleger steuerlich 

grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur 

Folge haben, dass der Anleger die Steu-

erlast aus der Korrektur für vorangegan-

gene Geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl 

er unter Umständen zu diesem Zeitpunkt 

nicht in dem Fonds investiert war. Umge-

kehrt kann für den Anleger der Fall eintre-

ten, dass ihm eine steuerlich grundsätzlich 

vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und 

für vorangegangene Geschäftsjahre, in 

denen er an dem Fonds beteiligt war, nicht 

mehr zugutekommt, weil er seine Anteile 

vor Umsetzung der Korrektur zurückgege-

ben oder veräußert hat.

Zudem kann eine Korrektur von Steuerda-

ten dazu führen, dass steuerpflichtige Er-

träge bzw. steuerliche Vorteile in einem 

anderen als dem eigentlich zutreffenden 

Veranlagungszeitraum steuerlich erfasst 

werden und sich dies beim einzelnen An-

leger negativ auswirkt.

Risiko des Verlustes der Steuer-

befreiung des Fonds

Das Investmentgesetz ist im Zuge der Ein-

führung des KAGB am 22. Juli 2013 außer 

Kraft getreten. Die hierdurch erforderlichen 

Anpassungen des Investmentsteuergeset-

zes („InvStG“) wurden durch das Gesetz 

über die Anpassung des Investmentsteu-

ergesetzes und anderer Gesetze an das 
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AIFM-Umsetzungsgesetz („AIFM-Steuer-

Anpassungsgesetz“) vom 18. Dezember 

2013 vorgenommen. Das Gesetz ist am  

24. Dezember 2013 in Kraft getreten. 

Der Fonds ist als Investmentfonds im Sin-

ne des InvStG in Deutschland von der 

Körperschaftsteuer und der Gewerbesteu-

er befreit, da er unter die Bestandsschutz-

regel für vor dem 24. Dezember 2013 auf-

gelegte Investmentvermögen fällt. Dieser 

Bestandsschutz endet mit dem Ende des 

ersten nach dem 22. Juli 2016 endenden 

Geschäftsjahres des Fonds, also zum  

31. Dezember 2016.

Das AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz sieht 

zusätzliche Voraussetzungen für die künf-

tige steuerliche Qualifizierung als Invest-

mentfonds vor. Diese müssen von den 

unter die Bestandsschutzregelung fallen-

den Fonds bis zum Ende des Übergangs-

zeitraums noch nicht erfüllt werden. Um 

auch nach dem Ablauf der Übergangszeit 

für steuerliche Zwecke als Investmentfonds 

zu gelten, muss der Fonds seine Anlage-

bedingungen an die neuen gesetzlichen 

Steuervorschriften nach dem AIFM-Steu-

er-Anpassungsgesetz anpassen. Sollte 

dies nicht rechtzeitig erfolgen, würde mit 

Ablauf des vorgesehenen Übergangszeit-

raums zum 31. Dezember 2016 u. a. der 

Verlust der Steuerbefreiung drohen und 

der Fonds würde mit seinen steuerpflich-

tigen Einkünften der Körperschaftsteuer 

und Gewerbesteuer unterliegen. Dies kann 

sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit der 

Investition der Anleger des Fonds auswir-

ken.

Ändert der Fonds seine Anlagebedingun-

gen in einer Weise ab, dass zwingende 

steuerliche Anlagebestimmungen nicht 

mehr erfüllt sind, oder liegt in der Anlage-

praxis ein wesentlicher Verstoß gegen 

diese Anlagebestimmungen vor, kann der 

Fonds seinen steuerlichen Status als In-

vestmentfonds ebenfalls verlieren. Ein 

solcher steuerlicher Statusverlust wird mit 

Ablauf des Geschäftsjahres des Fonds 

wirksam, in dem eine entsprechende Fest-

stellung des zuständigen Finanzamts 

rechtskräftig wird. Ab diesem Zeitpunkt 

unterliegt der Fonds mit seinen Einkünften 

dann ebenfalls der Körperschaftsteuer und 

der Gewerbesteuer.

Das Investmentsteuergesetz soll nach dem 

Willen des Gesetzgebers voraussichtlich 

zum 1. Januar 2018 geändert werden. Ge-

plant ist die Neuordnung der steuerlichen 

Behandlung von Investmentvermögen. In 

der Diskussion ist die Abkehr vom Trans-

parenzprinzip mit dem Einhergehen einer 

Besteuerung auf Ebene des Investment-

vermögens. Die Auswirkungen dieser Än-

derungen können zum Zeitpunkt der Pro-

spekterstellung nicht abschließend beur-

teilt werden.

Schlüsselpersonenrisiko

Fällt das Anlageergebnis des Fonds in ei-

nem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, 

hängt dieser Erfolg möglicherweise auch 

von der Eignung der handelnden Personen 

und damit den richtigen Entscheidungen 

des Managements ab. Die personelle Zu-

sammensetzung des Fondsmanagements 

kann sich jedoch verändern. Neue Ent-

scheidungsträger können dann möglicher-

weise weniger erfolgreich agieren.

Verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermögensgegen-

ständen insbesondere im Ausland ist ein 

Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz 

oder Sorgfaltspflichtverletzungen des Ver-

wahrers bzw. höherer Gewalt resultieren 

kann.

Insbesondere folgende Verwahrrisiken 

können bestehen: 

• Rechtsrisiken (z. B. keine dem deut-

schen Recht vergleichbare Eigentü-

merstellung, keine den deutschen 

Maßstäben entsprechende Rechtset-

zung, Rechtsanwendung und Gerichts-

barkeit);

• Ausführungs- und Kontrahentenrisiko 

(z. B. Beschränkung der Lagerstellen, 

schlechte Bonität der Lagerstelle und 

der Kontrahenten, die zum Ausfall der 

Gegenseite führen, ohne dass ein 

gleichwertiger Ersatz gefunden wird);

• Insolvenzrisiko der Verwahrstelle oder 

eines Unterverwahrers der Verwahr-

stelle: die Herausgabe der Vermögens-

gegenstände des Fonds kann in einem 

solchen Fall möglicherweise stark er-

schwert sein oder nur sehr verzögert 

erfolgen oder auch unmöglich werden; 

Guthaben bei der Verwahrstelle können 

im Fall der Insolvenz der Verwahrstelle 

wertlos werden);

• Finanzmarkt- und Währungsrisiken 

(z. B. Staateninsolvenz, Währungsres-

triktionen);

• Politische und ökonomische Risiken 

(z. B. Verstaatlichung/Enteignung von 

Vermögensgegenständen, beeinträch-

tigende Vorschriften für den Finanz-

sektor);

• das Prüfungswesen entspricht nicht 

dem internationalen Standard;

• Markt- und Erfüllungsrisiken (z. B. Ver-

zögerung bei der Registrierung von 

Wertpapieren, Mängel in der Organi-

sation der Märkte, Fehlen zuverlässiger 

Preisquellen).

Risiken aus Handels- und Clearing-

mechanismen (Abwicklungsrisiko)

Bei der Abwicklung von Wertpapierge-

schäften besteht das Risiko, dass eine der 

Vertragsparteien verzögert oder nicht ver-

einbarungsgemäß zahlt oder die Wertpa-

piere nicht fristgerecht liefert. Dieses Ab-

wicklungsrisiko besteht entsprechend 

auch beim Handel mit anderen Vermögens-

gegenständen für den Fonds.
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Allgemeine Anlagegrundsätze und 
Anlagegrenzen

Allgemeine Regelungen für den 
Erwerb von Vermögensgegen-
ständen und deren gesetzlichen 
Anlagegrenzen

Nachfolgend sind allgemeine Regelungen 

für den Erwerb von Vermögensgegenstän-

den für OGAW-Sondervermögen und de-

ren gesetzliche Anlagegrenzen dargestellt. 

Die Vermögensgegenstände, die speziell 

für Rechnung des in diesem Verkaufspro-

spekt beschriebenen Fonds gemäß der 

Besonderen Anlagebedingungen erworben 

werden dürfen, und die für diesen Fonds 

geltenden Anlagegrenzen sind vorne im 

Abschnitt „Der Fonds im Überblick – An-

lageziel und Anlagestrategie“ aufgeführt 

(siehe auch Abschnitt „Anlagebedingun-

gen“).

Wertpapiere 

Wertpapier in- und ausländischer Emitten-

ten können erworben werden, 

1. wenn sie an einer Börse in einem Mit-

gliedstaat der Europäischen Union 

(„EU“) oder in einem anderen Vertrags-

staat des Abkommens über den Euro-

päischen Wirtschaftsraum („EWR“) 

zum Handel zugelassen oder in einem 

dieser Staaten an einem anderen or-

ganisierten Markt zugelassen oder in 

diesen einbezogen sind, 

2. wenn sie ausschließlich an einer Börse 

außerhalb der Mitgliedstaaten der EU 

oder außerhalb der anderen Vertrags-

staaten des Abkommens über den 

EWR zum Handel zugelassen oder in 

einem dieser Staaten an einem anderen 

organisierten Markt zugelassen oder 

in diesen einbezogen sind, sofern die 

BaFin die Wahl dieser Börse oder die-

ses organisierten Marktes zugelassen 

hat.

Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen 

erworben werden, wenn nach ihren Aus-

gabebedingungen die Zulassung an oder 

Einbeziehung in eine der unter 1. und 2. 

genannten Börsen oder organisierten 

Märkte beantragt werden muss, und die 

Zulassung oder Einbeziehung innerhalb 

eines Jahres nach Ausgabe erfolgt.

Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten 

auch

• Anteile an geschlossenen Investment-

vermögen in Vertrags- oder Gesell-

schaftsform, die einer Kontrolle durch 

die Anteilseigner unterliegen (sog. Un-

ternehmenskontrolle), d. h. die Anteils-

eigner müssen Stimmrechte in Bezug 

auf wesentliche Entscheidungen ha-

ben, sowie das Recht die Anlagepolitik 

mittels angemessener Mechanismen 

zu kontrollieren. Das Investmentver-

mögen muss zudem von einem Rechts-

träger verwaltet werden, der den Vor-

schriften für den Anlegerschutz unter-

liegt, es sei denn das Investmentver-

mögen ist in Gesellschaftsform aufge-

legt und die Tätigkeit der Vermögens-

verwaltung wird nicht von einem an-

deren Rechtsträger wahrgenommen.

• Finanzinstrumente, die durch andere 

Vermögenswerte besichert oder an die 

Entwicklung anderer Vermögenswerte 

gekoppelt sind. Soweit in solche Finanz-

instrumente Komponenten von Deri-

vaten eingebettet sind, gelten weitere 

Anforderungen, damit die Gesellschaft 

diese als Wertpapiere erwerben darf.

Die Wertpapiere dürfen nur unter folgenden 

Voraussetzungen erworben werden: 

• Der potentielle Verlust, der dem Fonds 

entstehen kann, darf den Kaufpreis des 

Wertpapiers nicht übersteigen. Eine 

Nachschusspflicht darf nicht bestehen.

• Eine mangelnde Liquidität des vom 

Fonds erworbenen Wertpapiers darf 

nicht dazu führen, dass der Fonds den 

gesetzlichen Vorgaben über die Rück-

nahme von Anteilen nicht mehr nach-

kommen kann. Dies gilt unter Berück-

sichtigung der gesetzlichen Möglich-

keit, in besonderen Fällen die Anteil-

rücknahme aussetzen zu können (vgl. 

den Abschnitt „Anteile – Ausgabe und 

Rücknahme von Anteilen sowie – Aus-

setzung der Anteilrücknahme“).

• Eine verlässliche Bewertung des Wert-

papiers durch exakte, verlässliche und 

gängige Preise muss verfügbar sein; 

diese müssen entweder Marktpreise 

sein oder von einem Bewertungssys-

tem gestellt worden sein, das von dem 

Emittenten des Wertpapiers unabhän-

gig ist.

• Über das Wertpapier müssen ange-

messene Information verfügbar sein, 

in Form von regelmäßigen exakten und 

umfassenden Informationen des Mark-

tes über das Wertpapier oder ein ge-

gebenenfalls dazugehöriges, d. h. in 

dem Wertpapier verbrieftes Portfolio.

• Das Wertpapier ist handelbar.

• Der Erwerb des Wertpapiers steht im 

Einklang mit den Anlagezielen bzw. der 

Anlagestrategie des Fonds.

• Die Risiken des Wertpapiers werden 

durch das Risikomanagement des 

Fonds in angemessener Weise erfasst. 

Wertpapiere dürfen zudem in folgender 

Form erworben werden:

• Aktien, die dem Fonds bei einer Kapi-

talerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 

zustehen. 

• Wertpapiere, die in Ausübung von zum 

Fonds gehörenden Bezugsrechten er-

worben werden.
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Als Wertpapiere in diesem Sinn dürfen für 

den Fonds auch Bezugsrechte erworben 

werden, sofern sich die Wertpapiere, aus 

denen die Bezugsrechte herrühren, im 

Fonds befinden können.

Geldmarktinstrumente

In Geldmarktinstrumente kann investiert 

werden, wenn sie üblicherweise auf dem 

Geldmarkt gehandelt werden, zulässig ist 

auch ein Investition in verzinsliche Wert-

papiere, die alternativ

• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den 

Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit 

von höchstens 397 Tagen haben, 

• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den 

Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit 

haben, die länger als 397 Tage ist, de-

ren Verzinsung aber nach den Emissi-

onsbedingungen regelmäßig, mindes-

tens einmal in 397 Tagen marktgerecht 

angepasst werden muss,

• deren Risikoprofil dem Risikoprofil von 

Wertpapieren entspricht, die das Kri-

terium der Restlaufzeit oder das der 

Zinsanpassung erfüllen. 

Geldmarktinstrumente dürfen erworben 

werden, wenn sie

1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat 

der EU oder in einem anderen Vertrags-

staat des Abkommens über den EWR 

zum Handel zugelassen oder in einem 

dieser Staaten an einem anderen or-

ganisierten Markt zugelassen oder in 

diesen einbezogen sind, 

2. ausschließlich an einer Börse außer-

halb der Mitgliedstaaten der EU oder 

in einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den EWR zum Han-

del zugelassen oder in einem dieser 

Staaten an einem organisierten Markt 

zugelassen oder in diesen einbezogen 

sind, sofern die BaFin die Wahl dieser 

Börse oder dieses Marktes zugelassen 

hat, 

3. von der EU, dem Bund, einem Sonder-

vermögen des Bundes, einem Land, 

einem anderen Mitgliedstaat oder einer 

anderen zentralstaatlichen, regionalen 

oder lokalen Gebietskörperschaft oder 

der Zentralbank eines Mitgliedstaats 

der EU, der Europäischen Zentralbank 

oder der Europäischen Investitions-

bank, einem Drittstaat oder, sofern 

dieser ein Bundesstaat ist, einem 

Gliedstaat dieses Bundesstaates oder 

von einer internationalen öffentlich-

rechtlichen Einrichtung, der mindes-

tens ein Mitgliedstaat der EU angehört, 

begeben oder garantiert werden,

4. von einem Unternehmen begeben wer-

den, dessen Wertpapiere auf den unter 

den Nummern 1 und 2 bezeichneten 

Märkten gehandelt werden,

5. von einem Kreditinstitut begeben oder 

garantiert werden, das nach dem Recht 

der EU festgelegten Kriterien einer Auf-

sicht unterstellt ist, oder einem Kredit-

institut, das Aufsichtsbestimmungen, 

die nach Auffassung der BaFin denje-

nigen des Gemeinschaftsrechts gleich-

wertig sind, unterliegt und diese ein-

hält, oder

6. von anderen Emittenten begeben wer-

den und es sich bei dem jeweiligen 

Emittenten

 a) um ein Unternehmen mit einem 

Eigenkapital von mindestens 10 

Millionen Euro handelt, das seinen 

Jahresabschluss nach der Europä-

ischen Richtlinie über den Jahres-

abschluss von Kapitalgesellschaf-

ten erstellt und veröffentlicht, oder 

 b) um einen Rechtsträger handelt, der 

innerhalb einer eine oder mehrere 

börsennotierte Gesellschaften um-

fassenden Unternehmensgruppe 

für die Finanzierung dieser Gruppe 

zuständig ist, oder 

 c) um einen Rechtsträger handelt, der 

Geldmarktinstrumente emittiert, 

die durch Verbindlichkeiten unter-

legt sind, durch Nutzung einer von 

einer Bank eingeräumten Kreditli-

nie. Dies sind Produkte, bei denen 

Kreditforderungen von Banken in 

Wertpapieren verbrieft werden (so-

genannte Asset Backed Securities).

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumen-

te dürfen nur erworben werden, wenn sie 

liquide sind und sich ihr Wert jederzeit 

genau bestimmten lässt. Liquide sind 

Geldmarktinstrumente, die sich innerhalb 

hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten 

Kosten veräußern lassen. Für die Geld-

marktinstrumente muss zudem ein exaktes 

und verlässliches Bewertungssystem exis-

tieren, das die Ermittlung des Nettobe-

standswerts des Geldmarktinstruments 

ermöglicht und auf Marktdaten basiert 

oder Bewertungsmodellen (einschließlich 

Systemen, die auf fortgeführten Anschaf-

fungskosten beruhen). Das Merkmal der 

Liquidität gilt für Geldmarktinstrumente als 

erfüllt, wenn diese an einem organisierten 

Markt innerhalb des EWR zugelassen oder 

in diesen einbezogen sind oder an einem 

organisierten Markt außerhalb des EWR 

zugelassen oder in diesen einbezogen 

sind, sofern die BaFin die Wahl dieses 

Marktes zugelassen hat. Dies gilt nicht, 

wenn der Gesellschaft Hinweise vorliegen, 

die gegen die hinreichende Liquidität der 

Geldmarktinstrumente sprechen.

Für Geldmarktinstrumente, die nicht an 

einer Börse notiert oder an einem geregel-

ten Markt zum Handel zugelassen sind 

(siehe oben unter Nr. 3 bis 6), muss zudem 

die Emission oder der Emittent dieser In-

strumente Vorschriften über den Einlagen- 

und den Anlegerschutz unterliegen. So 

müssen für diese Geldmarktinstrumente 

angemessene Informationen vorliegen, die 

eine angemessene Bewertung der mit den 

Instrumenten verbundenen Kreditrisiken 

ermöglichen und die Geldmarktinstrumen-

te müssen frei übertragbar sein. Die Kre-

ditrisiken können etwa durch eine Kredit-

würdigkeitsprüfung einer Rating-Agentur 

bewertet werden. 

Für diese Geldmarktinstrumente gelten 

weiterhin die folgenden Anforderungen, es 

sei denn, sie sind von der Europäischen 

Zentralbank oder der Zentralbank eines 

Mitgliedstaates der EU begeben oder ga-

rantiert worden:

• Werden sie von folgenden (oben unter 

in Nr. 3 u. a. genannten) Einrichtungen 

begeben oder garantiert:
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 – der EU, 

 – dem Bund, 

 – einem Sondervermögen des Bun-

des, 

 – einem Land, 

 – einem anderen Mitgliedstaat,

 – einer anderen zentralstaatlichen 

Gebietskörperschaft, 

 – der Europäischen Investitionsbank, 

 – einem Drittstaat oder, sofern dieser 

ein Bundesstaat ist, einem Glied-

staat dieses Bundesstaates 

 – einer internationalen öffentlich-

rechtlichen Einrichtung, der min-

destens ein Mitgliedstaat der EU 

angehört, 

 müssen angemessene Informationen 

über die Emission bzw. das Emissions-

programm oder über die rechtliche und 

finanzielle Situation des Emittenten vor 

der Emission des Geldmarktinstru-

ments vorliegen. 

• Werden sie von einem im EWR beauf-

sichtigten Kreditinstitut begeben oder 

garantiert (s. o. unter Nr. 5), so müssen 

angemessene Informationen über die 

Emission bzw. das Emissionspro-

gramm oder über die rechtliche und 

finanzielle Situation des Emittenten vor 

der Emission des Geldmarktinstru-

ments vorliegen, die in regelmäßigen 

Abständen und bei signifikanten Be-

gebenheiten aktualisiert werden. Zu-

dem müssen über die Emission bzw. 

das Emissionsprogramm Daten (z. B. 

Statistiken) vorliegen, die eine ange-

messene Bewertung der mit der Anla-

ge verbundenen Kreditrisiken ermög-

lichen.

• Werden sie von einem Kreditinstitut 

begeben, das außerhalb des EWR Auf-

sichtsbestimmungen unterliegt, die 

nach Ansicht der BaFin den Anforde-

rungen innerhalb des EWR an ein Kre-

ditinstitut gleichwertig sind, so ist eine 

der folgenden Voraussetzungen zu 

erfüllen:

 – Das Kreditinstitut unterhält einen 

Sitz in einem zur sogenannten Zeh-

nergruppe (Zusammenschluss der 

wichtigsten führenden Industrie-

länder – G10) gehörenden Mitglied-

staat der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (nachfolgend „OECD“).

 – Das Kreditinstitut verfügt mindes-

tens über ein Rating mit einer Be-

notung, die als sogenanntes „In-

vestment-Grade“ qualifiziert. Als 

„Investment-Grade“ bezeichnet 

man eine Benotung mit „BBB“ bzw. 

„Baa“ oder besser im Rahmen der 

Kreditwürdigkeitsprüfung durch 

eine Rating-Agentur.

 – Mittels einer eingehenden Analyse 

des Emittenten kann nachgewiesen 

werden, dass die für das Kreditin-

stitut geltenden Aufsichtsbestim-

mungen mindestens so streng sind 

wie die des Rechts der EU.

• Für die übrigen Geldmarktinstrumente, 

die nicht an einer Börse notiert oder 

einem geregelten Markt zum Handel 

zugelassen sind (siehe oben unter Nr. 

4 und 6 sowie die übrigen unter Nr. 3 

genannten), müssen angemessene 

Informationen über die Emission bzw. 

das Emissionsprogramm sowie über 

die rechtliche und finanzielle Situation 

des Emittenten vor der Emission des 

Geldmarktinstruments vorliegen, die 

in regelmäßigen Abständen und bei 

signifikanten Begebenheiten aktuali-

siert und durch qualifizierte, vom Emit-

tenten weisungsunabhängige Dritte, 

geprüft werden. Zudem müssen über 

die Emission bzw. das Emissionspro-

gramm Daten (z. B. Statistiken) vorlie-

gen, die eine angemessene Bewertung 

der mit der Anlage verbundenen Kre-

ditrisiken ermöglichen.

Bankguthaben

Soweit die Besonderen Anlagebedingun-

gen des Fonds den Erwerb von Bankgut-

haben zulassen, können nur solche Bank-

guthaben gehalten werden, die eine Lauf-

zeit von höchstens zwölf Monaten haben. 

Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei 

Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitglied-

staat der EU oder in einem anderen Ver-

tragsstaat des Abkommens über den EWR 

zu führen. Sie können auch bei Kreditins-

tituten mit Sitz in einem Drittstaat unter-

halten werden, dessen Aufsichtsbestim-

mungen nach Auffassung der BaFin den-

jenigen des Rechts der EU gleichwertig 

sind. 

Sonstige Vermögensgegenstände 

und deren Anlagegrenzen

Soweit die Besonderen Anlagebedingun-

gen des Fonds nichts anderes bestimmen, 

können bis zu 10 Prozent des Wertes des 

Fonds insgesamt in folgende sonstige Ver-

mögensgegenstände angelegt werden:

• Wertpapiere, die nicht zum Handel an 

einer Börse zugelassen oder an einem 

anderen organisierten Markt zugelas-

sen oder in diesen einbezogen sind, 

jedoch grundsätzlich die Kriterien für 

Wertpapiere erfüllen. Abweichend von 

den gehandelten bzw. zugelassenen 

Wertpapieren muss die verlässliche 

Bewertung für diese Wertpapiere in 

Form einer in regelmäßigen Abständen 

durchgeführten Bewertung verfügbar 

sein, die aus Informationen des Emit-

tenten oder aus einer kompetenten 

Finanzanalyse abgeleitet wird. Ange-

messene Information über das nicht 

zugelassene bzw. nicht einbezogene 

Wertpapier oder gegebenenfalls das 

zugehörige, d. h. in dem Wertpapier 

verbriefte Portfolio muss in Form einer 

regelmäßigen und exakten Information 

für den Fonds verfügbar sein.

• Geldmarktinstrumente von Emittenten, 

die nicht den oben genannten Anfor-

derungen genügen, wenn sie liquide 

sind und sich ihr Wert jederzeit genau 

bestimmten lässt. Liquide sind Geld-

marktinstrumente, die sich innerhalb 

hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten 

Kosten veräußern lassen. Hierbei ist 

die Verpflichtung der Gesellschaft zu 

berücksichtigen, Anteile am Fonds auf 

Verlangen der Anleger zurückzuneh-

men und hierfür in der Lage zu sein, 

solche Geldmarktinstrumente entspre-

chend kurzfristig veräußern zu können. 

Für die Geldmarktinstrumente muss 

zudem ein exaktes und verlässliches 
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Bewertungssystem existieren, das die 

Ermittlung des Nettobestandswerts des 

Geldmarktinstruments ermöglicht und 

auf Marktdaten basiert oder auf Bewer-

tungsmodellen (einschließlich Systeme, 

die auf fortführen Anschaffungskosten-

beruhen). Das Merkmal der Liquidität 

gilt für Geldmarktinstrumente erfüllt, 

wenn diese an einem organisierten 

Markt innerhalb des EWR zugelassen 

oder in diesen einbezogen sind oder an 

einem organisierten Markt außerhalb 

des EWR zugelassen oder in diesen 

einbezogen sind, sofern die BaFin die 

Wahl dieses Marktes zugelassen hat.

• Aktien aus Neuemissionen, wenn nach 

deren Ausgabebedingungen

 – deren Zulassung an einer Börse in 

einem Mitgliedstaat der EU oder in 

einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den EWR zum 

Handel oder deren Zulassung an 

einem organisierten Markt oder 

deren Einbeziehung in diesen in 

einem Mitgliedstaat der EU oder in 

einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den EWR zu be-

antragen ist, oder

 – deren Zulassung an einer Börse 

zum Handel oder deren Zulassung 

an einem organisierten Markt oder 

die Einbeziehung in diesen außer-

halb der Mitgliedstaaten der EU 

oder außerhalb der anderen Ver-

tragsstaaten des Abkommens über 

den EWR zu beantragen ist, sofern 

die Wahl dieser Börse oder dieses 

organisierten Marktes von der Ba-

Fin zugelassen ist,

 sofern die Zulassung oder Einbezie-

hung innerhalb eines Jahres nach der 

Ausgabe erfolgt. 

• Schuldscheindarlehen, die nach dem 

Erwerb für den Fonds mindestens 

zweimal abgetreten werden können 

und von einer der folgenden Einrich-

tungen gewährt wurden:

 a) dem Bund, einem Sondervermögen 

des Bundes, einem Land, der EU 

oder einem Mitgliedstaat der 

OECD,

 b) einer anderen inländischen Ge-

bietskörperschaft oder einer Regi-

onalregierung oder örtlichen Ge-

bietskörperschaft eines anderen 

Mitgliedstaats der EU oder eines 

anderen Vertragsstaats des Ab-

kommens über den EWR, sofern 

die Forderung nach der Verordnung 

über Aufsichtsanforderungen an 

Kreditinstitute und Wertpapierfir-

men in derselben Weise behandelt 

werden kann wie eine Forderung 

an den Zentralstaat, auf dessen 

Hoheitsgebiet die Regionalregie-

rung oder die Gebietskörperschaft 

ansässig ist,

 c) sonstigen Körperschaften oder 

Anstalten des öffentlichen Rechts 

mit Sitz im Inland oder in einem 

anderen Mitgliedstaat der EU oder 

einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den EWR,

 d) Unternehmen, die Wertpapiere aus-

gegeben haben, die an einem or-

ganisierten Markt innerhalb des 

EWR zum Handel zugelassen sind 

oder die an einem sonstigen gere-

gelten Markt, der die wesentlichen 

Anforderungen an geregelte Märk-

te im Sinne der Richtlinie über 

Märkte für Finanzinstrumente in der 

jeweils geltenden Fassung erfüllt, 

zum Handel zugelassen sind, oder

 e) anderen Schuldnern, sofern eine 

der in Buchstabe a) bis c) bezeich-

neten Stellen die Gewährleistung 

für die Verzinsung und Rückzah-

lung übernommen hat.

Anlagegrenzen für Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente auch unter 

Einsatz von Derivaten sowie Bank-

guthaben

Allgemeine Anlagegrenzen 

In Wertpapiere und Geldmarktinstrumen-

te desselben Emittenten (Schuldners) kann 

für einen Fonds bis zu 10  % seines Wertes 

angelegt werden. Dabei darf der Gesamt-

wert der Wertpapiere und Geldmarktinst-

rumente dieser Emittenten (Schuldner) 

40  % des Fonds nicht übersteigen. Darü-

ber hinaus dürfen lediglich jeweils 5  % des 

Wertes des Fonds in Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente desselben Emitten-

ten angelegt werden. In Pension genom-

mene Wertpapiere werden auf diese An-

lagegrenze angerechnet.

Es darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes 

eines Fonds in Bankguthaben bei je einem 

Kreditinstitut angelegt werden.

Anlagegrenze für Schuldverschreibungen 

mit besonderer Deckungsmasse

Jeweils bis zu 25 Prozent des Wertes eines 

Fonds können in Pfandbriefe, Kommunal-

schuldverschreibungen sowie Schuldver-

schreibungen angelegt werden, die ein 

Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat 

der EU oder in einem anderen Vertrags-

staat des Abkommens über den EWR aus-

gegeben hat. Voraussetzung ist, dass die 

mit den Schuldverschreibungen aufge-

nommenen Mittel so angelegt werden, 

dass sie die Verbindlichkeiten der Schuld-

verschreibungen über deren ganze Laufzeit 

decken und vorranging für die Rückzah-

lungen und die Zinsen bestimmt sind, wenn 

der Emittent der Schuldverschreibungen 

ausfällt. Sofern in solche Schuldverschrei-

bungen desselben Emittenten mehr als  

5 Prozent des Wertes eines Fonds angelegt 

werden, darf der Gesamtwert solcher 

Schuldverschreibungen 80 Prozent des 

Wertes eines Fonds nicht übersteigen. In 

Pension genommenen Wertpapiere wer-

den auf diese Anlagegrenze angerechnet.

Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten

In Schuldverschreibungen, Schuldschein-

darlehen und Geldmarktinstrumente be-

sonderer nationaler und supranationaler 

öffentlicher Emittenten darf die Gesell-

schaft jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes 

eines Fonds anlegen. Zu diesen öffentli-

chen Emittenten zählen der Bund, die Bun-

desländer, Mitgliedstaaten der EU oder 

deren Gebietskörperschaften, Drittstaaten 

sowie supranationale öffentliche Einrich-

tungen denen mindestens ein EU-Mitglied-

staat angehört. 
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Diese Grenze kann für Schuldverschrei-

bungen, Schuldscheindarlehen und Geld-

marktinstrumente überschritten werden, 

sofern die Anlegebedingungen diese unter 

Angabe der Emittenten vorsehen. Sofern 

von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 

wird, müssen die Wertpapiere/Geldmarkt-

instrumente dieser Emittenten im Fonds 

aus mindestens sechs verschiedenen 

Emissionen stammen, wobei nicht mehr 

als 30 Prozent des Wertes des Fonds in 

einer Emission gehalten werden dürfen. 

In Pension genommene Wertpapiere wer-

den auf diese Anlagegrenze angerechnet.

Kombination von Anlagegrenzen

Die Gesellschaft darf höchstens 20 Prozent 

des Wertes eines Fonds in eine Kombina-

tion der folgenden Vermögensgegenstän-

de anlegen:

• von ein und derselben Einrichtung be-

gebene Wertpapiere oder Geldmarkt-

instrumente,

• Einlagen bei dieser Einrichtung, d.h. 

Bankguthaben,

• Anrechnungsbeträge für das Kontra-

hentenrisiko der mit dieser Einrichtung 

eingegangenen Geschäfte in Derivaten, 

Wertpapier-Darlehen und Pensionsge-

schäften. 

Bei besonderen öffentlichen Emittenten 

(siehe Abschnitt „Allgemeine Anlagegrund-

sätze und Anlagegrenzen – Allgemeine 

Regelungen für den Erwerb von Vermö-

gensgegenständen und deren gesetzlichen 

Anlagegrenzen – Anlagegrenzen für Wert-

papiere und Geldmarktinstrumente auch 

unter Einsatz von Derivaten sowie Bank-

guthaben – Anlagegrenzen für öffentliche 

Emittenten“) darf eine Kombination der 

vorgenannten Vermögensgegenstände 35 

Prozent des Wertes eines Fonds nicht 

übersteigen. 

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben 

unberührt.

Anlagegrenzen unter Einsatz von Derivaten

Die Beträge von Wertpapieren und Geld-

marktinstrumenten eines Emittenten, die 

auf die vorstehend genannten Grenzen 

angerechnet werden, können durch den 

Einsatz von marktgegenläufigen Derivaten 

reduziert werden, welche Wertpapiere oder 

Geldmarktinstrumente desselben Emitten-

ten zum Basiswert haben. Für Rechnung 

des Fonds dürfen also über die vorgenann-

ten Grenzen hinaus Wertpapiere oder 

Geldmarktinstrumente eines Emittenten 

erworben werden, wenn das dadurch ge-

steigerte Emittentenrisiko durch Absiche-

rungsgeschäfte wieder gesenkt wird.

Investmentanteile und deren  

Anlagegrenzen

Im Abschnitt „Der Fonds im Überblick – 

Anlageziel und Anlagestrategie“ und in den 

Anlagebedingungen des Fonds ist darge-

stellt, in welcher Höhe die Gesellschaft für 

Rechnung des Fonds Anteile in Zielfonds 

investieren kann, sofern diese offene in- 

und ausländische Investmentvermögen 

sind. 

Die Zielfonds dürfen nach ihren Anlagebe-

dingungen oder ihrer Satzung höchstens 

bis zu 10 Prozent in Anteile an anderen 

offenen Investmentvermögen investieren. 

Für Anteile an nicht-OGAW, sog. Alterna-

tiven Investmentvermögen (nachfolgend 

„AIF“), gelten darüber hinaus folgende 

Anforderungen:

• Der Zielfonds muss nach Rechtsvor-

schriften zugelassen worden sein, die 

ihn einer wirksamen öffentlichen Auf-

sicht zum Schutz der Anleger unter-

stellen, und es muss eine ausreichen-

de Gewähr für eine befriedigende Zu-

sammenarbeit zwischen der BaFin und 

der Aufsichtsbehörde des Zielfonds 

bestehen.

• Das Schutzniveau der Anleger muss 

gleichwertig zu dem Schutzniveau ei-

nes Anlegers in einem inländischen 

OGAW sein, insbesondere im Hinblick 

auf Trennung von Verwaltung und Ver-

wahrung der Vermögensgegenstände, 

für die Kreditaufnahme und -gewäh-

rung sowie für Leerverkäufe von Wert-

papieren und Geldmarktinstrumenten.

• Die Geschäftstätigkeit des Zielfonds 

muss Gegenstand von Jahres- und 

Halbjahresberichten sein und den An-

legern erlauben, sich ein Urteil über 

das Vermögen und die Verbindlichkei-

ten sowie die Erträge und die Transak-

tionen im Berichtszeitraum zu bilden.

• Der Zielfonds muss ein Publikumsfonds 

sein, bei dem die Anzahl der Anteile 

nicht zahlenmäßig begrenzt ist und die 

Anleger ein Recht zur Rückgabe der 

Anteile haben.

Kann die Gesellschaft nach den Anlage-

bedingungen für Rechnung des Fonds 

mehr als 10 Prozent des Wertes des Fonds 

in Anteile an Zielfonds investieren, dürfen 

in Anteile an einem einzigen Zielfonds nur 

bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds 

angelegt werden, in AIF dürfen insgesamt 

nur bis zu 30 Prozent des Wertes des 

Fonds angelegt werden. Allgemein darf die 

Gesellschaft für Rechnung des Fonds nicht 

mehr als 25 Prozent der ausgegebenen 

Anteile eines Zielfonds erwerben. 

Kann die Gesellschaft nach den Anlage-

bedingungen für Rechnung des Fonds 

mehr als 10 Prozent des Wertes des Fonds 

in Anteile an Zielfonds investieren, müssen 

die Zielfonds am 23. Dezember 2013 be-

reits bestanden haben und dürfen nicht 

wesentlich gegen die Vorgaben des Invest-

mentgesetzes in der am 21. Juli 2013  

geltenden Fassung zu den Anlagegenstän-

den und -grenzen sowie den Kreditaufnah-

megrenzen verstoßen („Steuerlicher  

Bestandsschutz“). Alternativ kann die  

Gesellschaft in diesem Fall Anteile an  

anderen Investmentvermögen erwerben, 

wenn folgende Voraussetzungen („Steu-

erliche Anlagebestimmungen“) erfüllt  

sind:

• Das Investmentvermögen, an dem die 

Anteile erworben werden, oder die ver-

waltende Fondsgesellschaft unterliegt 

in seinem Sitzstaat der Aufsicht über 

Vermögen zur gemeinschaftlichen Ka-

pitalanlage. Der Geschäftszweck des 
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jeweiligen Investmentvermögens ist auf 

die Kapitalanlage gemäß einer festge-

legten Anlagestrategie im Rahmen 

einer kollektiven Vermögensverwaltung 

mittels der bei ihm eingelegten Mittel 

beschränkt; eine operative Tätigkeit, 

und eine aktive unternehmerische Be-

wirtschaftung der gehaltenen Vermö-

gensgegenstände sind ausgeschlos-

sen.

• Das jeweilige Investmentvermögen wird 

unmittelbar oder mittelbar nach dem 

Grundsatz der Risikomischung angelegt.

• Die Anleger können grundsätzlich je-

derzeit das Recht zur Rückgabe ihrer 

Anteile ausüben.

• Die Vermögensanlage der jeweiligen 

Investmentvermögen erfolgt insgesamt 

zu mindestens 90 Prozent in die fol-

genden Vermögensgegenstände: 

 – Wertpapiere, 

 – Geldmarktinstrumente, 

 – Derivate, 

 – Bankguthaben, 

 – Anteile oder Aktien an inländischen 

oder ausländischen Investmentver-

mögen, welche die Steuerlichen 

Anlagebestimmungen erfüllen oder 

unter den Steuerlichen Bestands-

schutz fallen.

• Im Rahmen der für das jeweilige Invest-

mentvermögen einzuhaltenden Anla-

gegrenzen werden nur bis zu 20 Pro-

zent des Wertes des jeweiligen Invest-

mentvermögens in Beteiligungen an 

Kapitalgesellschaften investiert, die 

weder zum Handel an einer Börse zu-

gelassen noch in einem anderen orga-

nisierten Markt zugelassen oder in 

diesen einbezogen sind.  

• Die Höhe der Beteiligung des jeweiligen 

Investmentvermögens an einer Kapi-

talgesellschaft muss unter 10 Prozent 

des Kapitals des jeweiligen Unterneh-

mens liegen.

• Ein Kredit darf nur kurzfristig und nur 

bis zur Höhe von 20 Prozent des Wer-

tes des jeweiligen Investmentvermö-

gens aufgenommen werden. 

• Die Anlagebedingungen des jeweiligen 

Investmentvermögens müssen bei AIF 

die vorstehenden Anforderungen und 

bei OGAW die einschlägigen aufsichts-

rechtlichen Vorgaben wiedergeben.

Zielfonds können im gesetzlichen Rahmen 

zeitweise die Rücknahme von Anteilen 

aussetzen. Dann kann die Gesellschaft, 

die Anteile an dem Zielfonds nicht bei der 

Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstel-

le des Zielfonds gegen Auszahlung des 

Rücknahmepreises zurückgeben (siehe 

auch den Abschnitt „Risikohinweise – Ri-

siken der negativen Wertentwicklung des 

Fonds (Marktrisiko) – Risiken im Zusam-

menhang mit der Investition in Investment-

anteile“). Auf der Homepage der Gesell-

schaft ist unter www.hansainvest.de auf-

geführt, ob und in welchem Umfang der 

Fonds Anteile von Zielfonds hält, die derzeit 

die Rücknahme von Anteilen ausgesetzt 

haben.

Derivate

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis 

von den Kursschwankungen oder den Preis-

erwartungen anderer Vermögensgegen-

stände („Basiswert“) abhängt. Die nach-

folgenden Ausführungen beziehen sich 

sowohl auf Derivate als auch auf Finanz-

instrumente mit derivativer Komponente 

(nachfolgend zusammen „Derivate“).

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich 

das Marktrisiko des Fonds höchstens ver-

doppeln („Marktrisikogrenze“). Marktrisiko 

ist das Verlustrisiko, das aus Schwankun-

gen beim Marktwert von im Fonds gehal-

tenen Vermögensgegenständen resultiert, 

die auf Veränderungen von variablen Prei-

sen bzw. Kursen des Marktes wie Zinssät-

zen, Wechselkursen, Aktien- und Rohstoff-

preisen oder auf Veränderungen bei der 

Bonität eines Emittenten zurückzuführen 

sind. Die Gesellschaft hat die Marktrisiko-

grenze laufend einzuhalten. Die Auslastung 

der Marktrisikogrenze hat sie täglich nach 

gesetzlichen Vorgaben zu ermitteln; diese 

ergeben sich aus der Verordnung über 

Risikomanagement und Risikomessung 

beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-

Darlehen und Pensionsgeschäften in In-

vestmentvermögen nach dem Kapitalan-

lagegesetzbuch (nachfolgend „Derivate-

verordnung“).

Nachfolgend werden die zwei möglichen 

Methoden zur Ermittlung der Auslastung 

der Marktrisikogrenze des Fonds – einfa-

cher Ansatz bzw. qualifizierter Ansatz – 

beschrieben:  

Derivate – einfacher Ansatz

Soweit die Gesellschaft zur Ermittlung der 

Auslastung der Marktrisikogrenze den so-

genannten einfachen Ansatz im Sinne der 

Derivateverordnung anwendet, summiert 

sie die Anrechnungsbeträge aller Derivate 

sowie Wertpapierdarlehen und Pensions-

geschäfte auf, die zur Steigerung des In-

vestitionsgrades führen. Als Anrechnungs-

betrag für Derivate und Finanzinstrumente 

mit derivativen Komponenten wird grund-

sätzlich der Marktwert des Basiswerts 

zugrunde gelegt. Die Summe der Anrech-

nungsbeträge für das Marktrisiko durch 

den Einsatz von Derivaten und Finanzins-

trumenten mit derivativen Komponenten 

darf den Wert des Fondsvermögens nicht 

überschreiten.

Die Gesellschaft darf regelmäßig nur De-

rivate erwerben, wenn sie für Rechnung 

des Fonds die Basiswerte dieser Derivate 

erwerben dürfte oder wenn die Risiken, 

die diese Basiswerte repräsentieren, auch 

durch Vermögensgegenstände im Invest-

mentvermögen hätten entstehen können, 

die die Gesellschaft für Rechnung des 

Fonds erwerben darf. Die Gesellschaft darf 

für Rechnung des Fonds erwerben:

• Grundformen von Derivaten

• Kombinationen aus diesen Derivaten

• Kombinationen aus diesen Derivaten 

Die Methode, die die Gesell-

schaft zur Ermittlung der Aus-

lastung der Marktrisikogrenze 

des Fonds verwendet, ist im 

Abschnitt „Der Fonds im Über-

blick – Eckdaten des Fonds“ 

angeführt. 
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mit anderen Vermögensgegenständen, 

die für den Fonds erworben werden 

dürfen

Die Gesellschaft kann alle im Fonds ent-

haltenen Marktrisiken, die auf dem Einsatz 

von Derivaten beruhen, hinreichend genau 

erfassen und messen. Alle rechtlich zuläs-

sigen Strategien zum Einsatz von Derivaten 

können angewendet werden. Hierzu zählen 

insbesondere Optionsstrategien, Arbitra-

gestrategien, Long-/Short- sowie markt-

neutrale Strategien. Informationen zur 

Zusammensetzung des Anlageportfolios 

sind dem jeweils aktuellen Jahres- bzw. 

Halbjahresbericht zu entnehmen (abrufbar 

unter www.hansainvest.de).

Folgende Arten von Derivaten darf die Ge-

sellschaft für Rechnung des Fonds erwer-

ben: 

a) Terminkontrakte auf Wertpapiere, 

Geldmarktinstrumente, Zinssätze, 

Wechselkurse oder Währungen sowie 

Finanzindices, die hinreichend diver-

sifiziert sind, eine adäquate Bezugs-

grundlage für den Markt darstellen, auf 

den sie sich beziehen, sowie in ange-

messener Weise veröffentlicht werden 

(„Qualifizierte Finanzindices“).

b) Optionen oder Optionsscheine auf 

Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, 

Zinssätze, Wechselkurse oder Wäh-

rungen und auf Terminkontrakte nach 

Buchstabe a) sowie Qualifizierte Finanz-

indices, wenn die Optionen oder Op-

tionsscheine die folgenden Eigen-

schaften ausweisen:

i) eine Ausübung ist entweder während 

der gesamten Laufzeit oder zum Ende 

der Laufzeit möglich, und

ii) der Optionswert hängt zum Aus-

übungszeitpunkt linear von der positi-

ven oder negativen Differenz zwischen 

Basispreis und Marktpreis des Basis-

werts ab und wird null, wenn die Dif-

ferenz das andere Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-

Währungsswaps, 

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe 

c), sofern sie die unter Buchstabe b) 

beschriebenen Eigenschaften aufwei-

sen (Swaptions),

e) Credit Default Swaps, die sich auf einen 

einzelnen Basiswert beziehen (Single 

Name Credit Default Swaps).

Ein vernachlässigbarer Anteil der Anlage-

strategie darf auf einer sogenannten kom-

plexen Strategie basieren. Die Gesellschaft 

darf außerdem einen vernachlässigbaren 

Anteil in komplexe Derivate investieren. 

Von einem vernachlässigbaren Anteil ist 

auszugehen, wenn dieser unter Zugrunde-

legung des maximalen Verlustes ein Pro-

zent des Wertes des Fonds nicht über-

steigt.

Derivate – qualifizierter Ansatz

Soweit die Gesellschaft zur Ermittlung der 

Auslastung der Marktrisikogrenze den so-

genannten qualifizierten Ansatz im Sinne 

der Derivateverordnung anwendet, ver-

gleicht die Gesellschaft das Marktrisiko 

des Fonds mit dem Marktrisiko eines vir-

tuellen Vergleichsvermögens, in dem keine 

Derivate enthalten sind. 

Bei dem derivatefreien Vergleichsvermö-

gen handelt es sich um ein virtuelles Port-

folio, dessen Wert stets genau dem aktu-

ellen Wert des Fonds entspricht, das aber 

keine Steigerungen oder Absicherungen 

des Marktrisikos durch Derivate enthält. 

Die Zusammensetzung des Vergleichsver-

mögens muss im Übrigen den Anlagezie-

len und der Anlagepolitik entsprechen, die 

für den Fonds gelten. 

Das Marktrisiko des Fonds und des deri-

vatefreien Vergleichsvermögens wird je-

weils mit Hilfe eines geeigneten eigenen 

Risikomodells ermittelt (sog. Value-at-Risk 

Methode). 

Die Gesellschaft verwendet hierbei als 

Modellierungsverfahren die Varianz-Kova-

rianz-Analyse mit Monte Carlo Ad On. Bei 

der Varianz-Kovarianz-Methode, auch als 

Delta-Normal-Methode bezeichnet, wird 

für die Veränderungen der Risikofaktoren 

eine multivariate Normalverteilung zugrun-

de gelegt, deren Volatilitäten und Korrela-

tionen geschätzt werden müssen. Es wird 

unterstellt, dass sich die Wertveränderun-

gen des Portfolios in linearer Abhängigkeit 

erster Ordnung aus den Veränderungen 

der Risikofaktoren ergeben. Die partielle 

Ableitung des Wertes einer Position/Port-

folios nach einem bestimmten Risikofaktor 

wird dabei als Sensitivität bezüglich dieses 

Risikofaktors bezeichnet. Aus der Anwen-

dung der Varianz-Kovarianz-Methode re-

sultiert, dass die Wertveränderungen der 

Portfolios im Modell als normalverteilt 

unterstellt werden. Der Value-at-Risk 

(„VaR“) entspricht dem Quantil dieser Ver-

teilung zur vorgegebenen Wahrscheinlich-

keit. Treten darüber hinaus in Portfolien 

nichtlineare Risiken auf, werden diese 

mittels einer Monte Carlo-Simulation be-

rücksichtigt. Nichtlineare Produkte sind 

insbesondere solche, die aus Optionen 

bestehen oder diese enthalten.

Die Gesellschaft erfasst dabei die Markt-

preisrisiken aus allen Geschäften. Sie 

quantifiziert durch das Risikomodell die 

Wertveränderung der im Fonds gehaltenen 

Vermögensgegenstände im Zeitablauf. Der 

sogenannte Value-at-Risk gibt dabei eine 

in Geldeinheiten ausgedrückte Grenze für 

potenzielle Verluste eines Portfolios zwi-

schen zwei vorgegebenen Zeitpunkten an. 

Diese Wertveränderung wird von zufälligen 

Ereignissen bestimmt, nämlich den künf-

tigen Entwicklungen der Marktpreise, und 

ist daher nicht mit Sicherheit vorhersagbar. 

Das zu ermittelnde Marktrisiko kann jeweils 

nur mit einer genügend großen Wahr-

scheinlichkeit abgeschätzt werden.

Durch den Einsatz von Derivaten 

darf der Risikobetrag für das 

Marktrisiko des Fonds zu kei-

nem Zeitpunkt das Zweifache 

des Risikobetrags für das Markt-

risiko des zugehörigen deriva-

tefreien Vergleichsvermögens 

übersteigen.
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Die Gesellschaft darf – vorbehaltlich eines 

geeigneten Risikomanagementsystems – 

für Rechnung des Fonds in jegliche Deri-

vate investieren. Voraussetzung ist, dass 

die Derivate von Vermögensgegenständen 

abgeleitet sind, die für den Fonds erworben 

werden dürfen oder von folgenden Basis-

werten:

• Zinssätze

• Wechselkurse

• Währungen

• Finanzindices, die hinreichend diver-

sifiziert sind, eine adäquate Bezugs-

grundlage für den Markt darstellen, auf 

den sie sich beziehen, sowie in ange-

messener Weise veröffentlicht werden. 

Hierzu zählen insbesondere Optionen, Fi-

nanzterminkontrakte und Swaps sowie 

Kombinationen hieraus.

Nachfolgend werden einige gängige Deri-

vate beschrieben.

Terminkontrakte

Terminkontrakte sind für beide Vertrags-

partner unbedingt verpflichtende Verein-

barungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, 

dem Fälligkeitsdatum, oder innerhalb eines 

bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte 

Menge eines bestimmten Basiswerts zu 

einem im Voraus bestimmten Preis zu kau-

fen bzw. zu verkaufen. Die Gesellschaft 

darf für Rechnung des Fonds im Rahmen 

der Anlagegrundsätze Terminkontrakte auf 

für den Fonds erwerbbare Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente, Zinssätze, Wech-

selkurse oder Währungen sowie auf Qua-

lifizierte Finanzindices abschließen. 

Optionsgeschäfte

Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem 

Dritten gegen Entgelt (Optionsprämie) das 

Recht eingeräumt wird, während einer be-

stimmten Zeit oder am Ende eines bestimm-

ten Zeitraums zu einem von vornherein 

vereinbarten Preis (Basispreis) die Lieferung 

oder die Abnahme von Vermögensgegen-

ständen oder die Zahlung eines Differenz-

betrags zu verlangen, oder auch entspre-

chende Optionsrechte zu erwerben. 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze 

am Optionshandel teilnehmen.

Swaps

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Sondervermögens im Rahmen der Anla-

gegrundsätze u. a. Zinsswaps, Währungs-

swaps und Zins-Währungsswaps, Inflati-

onsswaps, Varianz-Swaps, Volatili-

tätsswaps und Total Return Swaps ab-

schließen. Swaps sind Tauschverträge, bei 

denen die dem Geschäft zugrunde liegen-

den Zahlungsströme oder Risiken zwi-

schen den Vertragspartnern ausgetauscht 

werden.

Swaptions

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine 

Swaption ist das Recht, nicht aber die Ver-

pflichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt 

oder innerhalb einer bestimmten Frist in 

einen hinsichtlich der Konditionen genau 

spezifizierten Swap einzutreten. Im Übrigen 

gelten die im Zusammenhang mit Options-

geschäften dargestellten Grundsätze. Die 

Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds 

nur solche Swaptions abschließen, die sich 

aus den oben beschriebenen Optionen 

und Swaps zusammensetzen.

Credit Default Swaps

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, 

die es ermöglichen, ein potenzielles Kre-

ditausfallvolumen auf andere zu übertra-

gen. Im Gegenzug zur Übernahme des 

Kreditausfallrisikos zahlt der Verkäufer des 

Risikos eine Prämie an seinen Vertrags-

partner. Die Gesellschaft darf für Rechnung 

des Fonds nur einfache, standardisierte 

Credit Default Swaps abschließen, die zur 

Absicherung einzelner Kreditrisiken im 

Fonds eingesetzt werden. Im Übrigen gel-

ten die Ausführungen zu Swaps entspre-

chend.

Total Return Swaps

Total Return Swaps werden für einen Fonds 

getätigt, um innerhalb eines Fonds einen 

gesicherten Ertrag zu generieren und mög-

liche Marktpreisrisiken weitestgehend 

auszuschalten. Gegenstand eines Total 

Return Swaps können unter anderem die 

folgende Arten von Vermögensgegenstän-

den sein: Aktien, Rentenpapiere / Anleihen, 

Kredite. Das Volumen der Total Return 

Swaps im Verhältnis zum Fondsvermögen 

wird für jeden Fonds individuell bestimmt 

und ist den Besonderen Anlagebedingun-

gen des Fonds zu entnehmen. Die Erträge 

aus Total Return Swaps fließen – nach 

Abzug der Transaktionskosten – vollstän-

dig dem Fonds zu. 

Die Vertragspartner für Total Return Swaps 

werden ebenfalls (je nach Ausgestaltung 

des Total Return Swaps) individuell aus-

gewählt und müssen entsprechende Er-

fahrungswerte, sowie finanzielle Ausstat-

tung vorweisen können. Eine Liste der 

aktuellen Vertragspartner für Total Return 

Swaps ist unter www.hansainvest.de zu 

finden.

In Wertpapieren verbriefte Finanz 

instrumente

Die Gesellschaft kann für Rechnung des 

Fonds die vorstehend beschriebenen Fi-

nanzinstrumente auch erwerben, wenn 

diese in Wertpapieren verbrieft sind. Dabei 

können die Geschäfte, die Finanzinstru-

mente zum Gegenstand haben, auch nur 

teilweise in Wertpapieren enthalten sein (z. 

B. Optionsanleihen). Die Aussagen zu 

Chancen und Risiken gelten für solche 

verbrieften Finanzinstrumente entspre-

chend, jedoch mit der Maßgabe, dass das 

Verlustrisiko bei verbrieften Finanzinstru-

menten auf den Wert des Wertpapiers 

beschränkt ist.

OTC-Derivatgeschäfte

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Fonds sowohl Derivatgeschäfte tätigen, 

die an einer Börse zum Handel zugelassen 

oder an einem anderen organisierten Markt 

zugelassen oder in diesen einbezogen 

sind, als auch außerbörsliche Geschäfte, 

sogenannte over-the-counter (OTC)-Ge-

schäfte. Derivatgeschäfte, die nicht zum 

Handel an einer Börse zugelassen oder an 

einem anderen organisierten Markt zuge-
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lassen oder in diesen einbezogen sind, 

darf die Gesellschaft nur mit geeigneten 

Kreditinstituten oder Finanzdienstleis-

tungsinstituten auf der Basis standardi-

sierter Rahmenverträge tätigen. Bei außer-

börslich gehandelten Derivaten wird das 

Kontrahentenrisiko bezüglich eines Ver-

tragspartners auf 5 Prozent des Wertes 

des Fonds beschränkt. Ist der Vertrags-

partner ein Kreditinstitut mit Sitz in einem 

Mitgliedstaat der EU, in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den 

EWR oder einem Drittstaat mit vergleich-

barem Aufsichtsniveau, so darf das Kon-

trahentenrisiko bis zu 10 Prozent des Wer-

tes des Fonds betragen. Außerbörslich 

gehandelte Derivatgeschäfte, die mit einer 

zentralen Clearingstelle einer Börse oder 

eines anderen organisierten Marktes als 

Vertragspartner abgeschlossen werden, 

werden auf die Kontrahentengrenzen nicht 

angerechnet, wenn die Derivate einer täg-

lichen Bewertung zu Marktkursen mit täg-

lichem Margin-Ausgleich unterliegen. An-

sprüche des Fonds gegen einen Zwischen-

händler sind jedoch auf die Grenzen an-

zurechnen, auch wenn das Derivat an einer 

Börse oder an einem anderen organisier-

ten Markt gehandelt wird.

Wertpapier-Darlehensgeschäfte

Soweit die Besonderen Anlagebedingun-

gen des Fonds nichts anderes bestimmen, 

können die im Fonds gehaltenen Wertpa-

piere, Geldmarktinstrumente und Invest-

mentanteile darlehensweise gegen markt-

gerechtes Entgelt an Dritte übertragen 

werden. Die Vertragspartner werden je 

nach Portfoliozusammensetzung individu-

ell ausgewählt. Hierbei kann der gesamte 

Bestand des Fonds an Wertpapieren nur 

auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Dar-

lehen an Dritte übertragen werden. Das 

Volumen der Positionen im Fonds, die Ge-

genstand von Darlehensgeschäften sind, 

im Verhältnis zum Fondsvermögen wird für 

jeden Fonds individuell bestimmt; Be-

schränkungen sind den Besonderen An-

lagebedingungen des Fonds zu entneh-

men. Die Gesellschaft hat jederzeit die 

Möglichkeit, das Darlehensgeschäft zu 

kündigen. Es muss vertraglich vereinbart 

werden, dass nach Beendigung des Dar-

lehensgeschäfts dem Fonds Wertpapiere, 

Geldmarktinstrumente oder Investmentan-

teile gleicher Art, Güte und Menge inner-

halb der üblichen Abwicklungszeit zurück 

übertragen werden. Voraussetzung für die 

darlehensweise Übertragung ist, dass dem 

Fonds ausreichende Sicherheiten gewährt 

werden. Hierzu können Guthaben abge-

treten bzw. Wertpapiere oder Geldmarkt-

instrumente übereignet oder verpfändet 

werden. Die Erträge aus der Anlage der 

Sicherheiten stehen dem Fonds zu.

Der Darlehensnehmer ist außerdem ver-

pflichtet, die Zinsen aus darlehensweise 

erhaltenen Wertpapieren, Geldmarktinst-

rumenten oder Investmentanteilen bei 

Fälligkeit an die Verwahrstelle für Rech-

nung des Fonds zu zahlen. Alle an einen 

einzelnen Darlehensnehmer übertragenen 

Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder 

Investmentanteile dürfen 10 Prozent des 

Wertes des Fonds nicht übersteigen.

Es steht im Ermessen des Darlehensneh-

mers, wie er die an ihn verliehenen Vermö-

gensgegenstände verwahrt.

Die Gesellschaft kann sich eines organi-

sierten Systems zur Vermittlung und Ab-

wicklung von Wertpapier-Darlehen bedie-

nen. Bei der Vermittlung und Abwicklung 

von Wertpapier-Darlehen über das orga-

nisierte System kann auf die Stellung von 

Sicherheiten verzichtet werden, da durch 

die Bedingungen dieses Systems die Wah-

rung der Interessen der Anleger gewähr-

leistet ist. Bei Abwicklung von Wertpapier-

Darlehen über organisierte Systeme dürfen 

die an einen Darlehensnehmer übertrage-

nen Wertpapiere 10 Prozent des Wertes 

des Fonds übersteigen.

Die hier beschriebenen Darlehensgeschäf-

te werden getätigt, um für den Fonds zu-

sätzliche Erträge in Form des Leiheentgelts 

zu erzielen.

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten 

für Rechnung des Fonds nicht gewähren. 

Aktuell werden keine Wertpapier-Darle-

hensgeschäfte für den Fonds abgeschlos-

sen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, 

dass künftig derartige Geschäfte getätigt 

werden. Sofern Wertpapier-Darlehensge-

schäfte für den Fonds abgeschlossen 

werden, werden im Vorwege potentielle 

Interessenkonflikte identifiziert und im Rah-

men des Interessenkonfliktmanagements 

der Gesellschaft berücksichtigt und Risi-

ken auf die Wertentwicklung des Sonder-

vermögens sowie die direkten und indirek-

ten Kosten und Gebühren, die durch den 

Einsatz der Geschäfte entstehen und die 

Erträge des Fonds reduzieren, analysiert. 

Eine Liste der aktuellen Vertragspartner 

für Wertpapier-Darlehensgeschäfte ist in 

diesem Fall unter www.hansainvest.de zu 

finden.

Pensionsgeschäfte

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Fonds Pensionsgeschäfte mit Kreditinsti-

tuten und Finanzdienstleistungsinstituten 

mit einer Höchstlaufzeit von zwölf Monaten 

abschließen. Je nach Ausgestaltung der 

Besonderen Vertragsbedingungen des 

Fonds kann sie sowohl Wertpapiere, Geld-

marktinstrumente oder Investmentanteile 

des Fonds gegen Entgelt auf einen Pensi-

onsnehmer übertragen (einfaches Pensi-

onsgeschäft), als auch Wertpapiere, Geld-

marktinstrumente oder Investmentanteile 

im Rahmen der jeweils geltenden Anlage-

grenzen in Pension nehmen (umgekehrtes 

Pensionsgeschäft). Dabei kann der gesam-

te Bestand des Fonds an Wertpapieren, 

Geldmarktinstrumenten und Investment-

anteilen im Wege des Pensionsgeschäfts 

an Dritte übertragen werden. Das Volumen 

der Positionen im Fonds, die Gegenstand 

von Darlehensgeschäften sind, im Verhält-

nis zum Fondsvermögen wird für jeden 

Fonds individuell bestimmt; Beschränkun-

gen sind den Besonderen Anlagebedin-

gungen des Fonds zu entnehmen. Die 

Gesellschaft hat die Möglichkeit, das Pen-

sionsgeschäft jederzeit zu kündigen; dies 

gilt nicht für Pensionsgeschäfte mit einer 

Laufzeit von bis zu einer Woche. Bei Kün-

digung eines einfachen Pensionsgeschäfts 
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ist die Gesellschaft berechtigt, die in Pen-

sion gegebenen Wertpapiere, Geldmarkt-

instrumente oder Investmentanteile zu-

rückzufordern. Die Kündigung eines um-

gekehrten Pensionsgeschäfts kann ent-

weder die Rückerstattung des vollen 

Geldbetrags oder des angelaufenen Geld-

betrags in Höhe des aktuellen Marktwertes 

zur Folge haben. Pensionsgeschäfte sind 

nur in Form sogenannter echter Pensions-

geschäfte zulässig. Dabei übernimmt der 

Pensionsnehmer die Verpflichtung, die 

Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder 

Investmentanteile zu einem bestimmten 

oder vom Pensionsgeber zu bestimmen-

den Zeitpunkt zurück zu übertragen oder 

den Geldbetrag samt Zinsen zurückzuzah-

len.

Es steht im Ermessen der Gesellschaft, 

wie sie die in Pension genommenen Ver-

mögensgegenstände verwahrt, ebenso 

liegt es im Ermessen des Vertragspartners, 

wie er in Pension gegebene Vermögens-

gegenstände verwahrt. 

Pensionsgeschäfte werden getätigt, um 

für den Fonds zusätzliche Erträge zu er-

zielen (umgekehrtes Pensionsgeschäft) 

oder um zeitweise zusätzliche Liquidität 

im Fonds zu schaffen (einfaches Pensions-

geschäft).

Aktuell werden keine Pensionsgeschäfte 

für den Fonds abgeschlossen. Es ist aber 

nicht ausgeschlossen, dass künftig derar-

tige Geschäfte getätigt werden. Sofern 

Pensionsgeschäfte für den Fonds abge-

schlossen werden, werden im Vorwege 

potentielle Interessenkonflikte identifiziert 

und im Rahmen des Interessenkonfliktma-

nagements der Gesellschaft berücksich-

tigt.

Vor dem Abschluss von Pensionsgeschäf-

ten werden die möglichen Auswirkungen 

der potentiellen Interessenkonflikte und 

Risiken auf die Wertentwicklung des Son-

dervermögens sowie die direkten und in-

direkten Kosten und Gebühren, die durch 

den Einsatz der Geschäfte entstehen und 

die Erträge des Fonds reduzieren, analy-

siert. Eine Liste der aktuellen Vertragspart-

ner für Pensionsgeschäfte in diesem Fall 

unter www.hansainvest.de zu finden. 

Sicherheitenstrategie

Im Rahmen von Derivate-, Wertpapier-

Darlehens- und Pensionsgeschäften nimmt 

die Gesellschaft für Rechnung des Fonds 

Sicherheiten entgegen, soweit sie nicht 

verpflichtet ist, aufgrund ihrer Funktion in 

dem Geschäft eine Sicherheit zu stellen 

(z. B. bei bestimmten Derivatgeschäften, 

wie CFD, in denen die Gesellschaft ggf. 

eine so genannte Margin stellen muss). Die 

Sicherheiten dienen dazu, das Ausfallrisi-

ko des Vertragspartners dieser Geschäfte 

ganz oder teilweise zu reduzieren.

Arten der zulässigen Sicherheiten

Aktuell akzeptiert die Gesellschaft bei De-

rivategeschäften/Wertpapier-Darlehens-

geschäften und Pensionsgeschäften nur 

Barsicherheiten. Sollten künftig auch 

Nicht-Barsicherheiten akzeptiert werden, 

wird die Gesellschaft einen risikoorientiert 

gestalteten Sicherheitenabschlag (Haircut) 

verwenden. Es werden nur solche Nicht-

Barsicherheiten akzeptiert, die aus Vermö-

gensgegenständen bestehen, die für das 

Investmentvermögen nach Maßgabe des 

KAGB erworben werden dürfen und die 

weiteren Voraussetzungen des § 27 Abs. 

7 DerivateV bzw. des § 200 Abs. 2 KAGB 

erfüllen. 

Umfang der Besicherung

Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden 

in vollem Umfang besichert. Der Kurswert 

der als Darlehen übertragenen Wertpapie-

re bildet dabei zusammen mit den zuge-

hörigen Erträgen den Sicherungswert. Die 

Leistung der Sicherheiten durch den Dar-

lehensnehmer darf den Sicherungswert 

zuzüglich eines marktüblichen Aufschlags 

nicht unterschreiten. 

Im Übrigen müssen Derivate-, Wertpapier-

Darlehens- und Pensionsgeschäfte in ei-

nem Umfang besichert sein, der sicher-

stellt, dass der Anrechnungsbetrag für das 

Ausfallrisiko des jeweiligen Vertragspart-

ners fünf Prozent des Wertes des Fonds 

nicht überschreitet. Ist der Vertragspartner 

ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied-

staat der EU oder in einem anderen Ver-

tragsstaat des Abkommens über den EWR 

oder in einem Drittstaat, in dem gleichwer-

tige Aufsichtsbestimmungen gelten, so 

darf der Anrechnungsbetrag für das Aus-

fallrisiko zehn Prozent des Wertes des 

Fonds betragen. 

Strategie für Abschläge der Bewer-

tung (Haircut-Strategie)

Die Gesellschaft akzeptiert bei Derivate-

geschäften/Wertpapier-Darlehensge-

schäften/Pensionsgeschäften aktuell nur 

Barsicherheiten. Sollten künftig auch 

Nicht-Barsicherheiten akzeptiert werden, 

wird die Gesellschaft einen risikoorientiert 

gestalteten Sicherheitenabschlag (Haircut) 

verwenden.

Anlage von Barsicherheiten

Barsicherheiten in Form von Bankguthaben 

dürfen auf Sperrkonten bei der Verwahr-

stelle des Fonds oder mit ihrer Zustimmung 

bei einem anderen Kreditinstitut gehalten 

werden. Die Wiederanlage darf nur in 

Staatsanleihen von hoher Qualität oder in 

Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruk-

tur erfolgen. Zudem können Barsicherhei-

ten im Wege eines umgekehrten Pensions-

geschäfts mit einem Kreditinstitut angelegt 

werden, wenn die Rückforderung des 

aufgelaufenen Guthabens jederzeit ge-

währleistet ist. 

Kreditaufnahme

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten 

für gemeinschaftliche Rechnung der An-

leger ist bis zu 10 Prozent des Wertes des 

Fonds zulässig, sofern die Bedingungen 

der Kreditaufnahme marktüblich sind und 

die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zu-

stimmt.
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Bewertung

Allgemeine Regeln für die Vermögens-

bewertung

An einer Börse zugelassene/an einem or-

ganisierten Markt gehandelte Vermögens-

gegenstände 

Vermögensgegenstände, die zum Handel 

an einer Börse zugelassen sind oder an 

einem anderen organisierten Markt zuge-

lassen oder in diesen einbezogen sind 

sowie Bezugsrechte für den Fonds werden 

zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, 

der eine verlässliche Bewertung gewähr-

leistet, bewertet, sofern nachfolgend unter 

„Besondere Regeln für die Bewertung ein-

zelner Vermögensgegenstände“ nicht an-

ders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder an organi-

sierten Märkten gehandelte Vermögens-

gegenstände oder Vermögensgegenstän-

de ohne handelbaren Kurs 

Vermögensgegenstände, die weder zum 

Handel an Börsen zugelassen sind noch 

in einem anderen organisierten Markt zu-

gelassen oder in diesen einbezogen sind 

oder für die kein handelbarer Kurs verfüg-

bar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrs-

wert bewertet, der bei sorgfältiger Ein-

schätzung nach geeigneten Bewertungs-

modellen unter Berücksichtigung der ak-

tuellen Marktgegebenheiten angemessen 

ist, sofern nachfolgend unter „Besondere 

Regeln für die Bewertung einzelner Ver-

mögensgegenstände“ nicht anders ange-

geben.

Besondere Regeln für die Bewertung 

einzelner Vermögensgegenstände

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und 

Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschrei-

bungen, die nicht zum Handel an einer 

Börse zugelassen oder an einem anderen 

organisierten Markt zugelassen oder in 

diesen einbezogen sind (z. B. nicht notier-

te Anleihen, Commercial Papers und Ein-

lagenzertifikate), und für die Bewertung 

von Schuldscheindarlehen werden die für 

vergleichbare Schuldverschreibungen und 

Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise 

und gegebenenfalls die Kurswerte von 

Anleihen vergleichbarer Emittenten mit 

entsprechender Laufzeit und Verzinsung 

herangezogen, und ein Verkehrswert er-

mittelt, der bei sorgfältiger Einschätzung 

nach geeigneten Bewertungsmodellen 

unter Berücksichtigung der aktuellen 

Marktgegebenheiten angemessen ist.

Optionsrechte und Terminkontrakte 

Die zu dem Fonds gehörenden Options-

rechte und Verbindlichkeiten aus einem 

Dritten eingeräumten Optionsrechten, die 

zum Handel an einer Börse zugelassen 

oder an einem anderen organisierten Markt 

zugelassen oder in diesen einbezogen 

sind, werden zu dem jeweils letzten ver-

fügbaren handelbaren Kurs, der eine ver-

lässliche Bewertung gewährleistet, bewer-

tet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Ver-

bindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds 

verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten 

des Fonds geleisteten Einschüsse werden 

unter Einbeziehung der am Börsentag fest-

gestellten Bewertungsgewinne und Be-

wertungsverluste zum Wert des Fonds 

hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Anteile an  

Investmentvermögen und Darlehen 

Bankguthaben werden grundsätzlich zu 

ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener 

Zinsen bewertet. 

Festgelder werden zum Verkehrswert be-

wertet, sofern das Festgeld jederzeit künd-

bar ist und die Rückzahlung bei der Kün-

digung nicht zum Nennwert zuzüglich 

Zinsen erfolgt. 

Anteile an Investmentvermögen werden 

grundsätzlich mit ihrem letzten festgestell-

ten Rücknahmepreis angesetzt oder zum 

letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der 

eine verlässliche Bewertung gewährleistet. 

Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, 

werden Anteile an Investmentvermögen zu 

dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der 

bei sorgfältiger Einschätzung nach geeig-

neten Bewertungsmodellen unter Berück-

sichtigung der aktuellen Marktgegeben-

heiten angemessen ist.

Für Rückerstattungsansprüche aus Darle-

hensgeschäften ist der jeweilige Kurswert 

der als Darlehen übertragenen Vermögens-

gegenstände maßgebend.

Auf ausländische Währung lautende  

Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Ver-

mögensgegenstände werden zu dem unter 

Zugrundelegung des von der Reuters AG 

um 17.00 Uhr ermittelten Devisenkurses 

der Währung in Euro taggleich umgerech-

net.

Teilinvestmentvermögen

Der Fonds ist nicht Teilinvestmentvermö-

gen einer Umbrella-Konstruktion.

Anteile

Die Rechte der Anleger werden ausschließ-

lich in Globalurkunden verbrieft. Diese 

Globalurkunden werden bei einer Wertpa-

pier-Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch 

des Anlegers auf Auslieferung einzelner 

Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb 

von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung 

möglich. Die Anteile lauten auf den Inhaber. 

Einlieferungspflicht für effektive 
Stücke

Für das Sondervermögen wurden in der 

Vergangenheit Inhaberanteile in Form von 

effektiven Stücken ausgegeben. Diese 

effektiven Stücke dürfen gemäß dem 

KAGB nicht länger im Besitz der Anleger 
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bleiben, sondern müssen mitsamt den 

noch nicht fälligen Gewinnanteilscheinen 

(Coupons) bei einer Wertpapiersammel-

bank, einem zugelassenen bzw. anerkann-

ten in- oder ausländischen Zentralverwah-

rer oder einem anderen geeigneten aus-

ländischen Verwahrer in Sammelverwah-

rung gegeben werden. Die Anleger können 

nicht verlangen, dass ihnen diese effekti-

ven Stücke wieder herausgegeben werden. 

Die Gesellschaft darf die eingelieferten 

effektiven Stücke durch eine Verbriefung 

der entsprechenden Anteile in einer Sam-

melurkunde ersetzen.  

Inhaberanteilscheine, die sich zum 31. De-

zember 2016 noch nicht bei einer der oben 

genannten Stellen in Sammelverwahrung 

befinden, werden mit Ablauf dieses Da-

tums kraftlos. Das gilt auch für die noch 

nicht fälligen Coupons. Zum 1. Januar 2017 

werden die Rechte der betroffenen Anleger 

stattdessen in einer Sammelurkunde ver-

brieft. Die Anleger werden dann entspre-

chend ihrem Anteil am Fondsvermögen 

Miteigentümer an dieser Sammelurkunde 

bzw. an dem Sammelbestand, zu dem 

diese Urkunde gehört. Sie können an-

schließend ihre kraftlosen Inhaberanteil-

scheine bei der Verwahrstelle des Fonds 

einreichen und verlangen, dass ihnen da-

für ihre Anteile am Fonds auf einem De-

potkonto gutgeschrieben werden.

Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen

Ausgabe von Anteilen

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist 

grundsätzlich nicht beschränkt. Die Antei-

le können bei der Gesellschaft, der Ver-

wahrstelle oder durch Vermittlung Dritter 

erworben werden. Sie werden von der 

Verwahrstelle zum Ausgabepreis ausge-

geben, der dem Nettoinventarwert pro 

Anteil („Anteilwert“) zuzüglich eines etwa-

ig erhobenen Ausgabeaufschlags ent-

spricht. Daneben ist der Erwerb über die 

Vermittlung Dritter möglich, hierbei können 

zusätzliche Kosten entstehen. Die Gesell-

schaft behält sich vor, die Ausgabe von 

Anteilen vorübergehend oder vollständig 

einzustellen. 

Rücknahme von Anteilen

Die Anleger können bewertungstäglich die 

Rücknahme von Anteilen verlangen, sofern 

die Gesellschaft die Anteilrücknahme nicht 

vorübergehend ausgesetzt hat (siehe Ab-

schnitt „Anteile – Ausgabe und Rücknah-

me von Anteilen – Aussetzung der Anteil-

rücknahme“). Rücknahmeorders sind bei 

der Verwahrstelle oder der Gesellschaft 

selbst zu stellen. Die Gesellschaft ist ver-

pflichtet, die Anteile zu dem am Abrech-

nungsstichtag geltenden Rücknahmepreis 

zurückzunehmen, der dem an diesem Tag 

ermittelten Anteilwert – gegebenenfalls 

abzüglich eines Rücknahmeabschlages 

– entspricht. Die Rücknahme kann auch 

durch Vermittlung Dritter erfolgen, hierbei 

können zusätzliche Kosten entstehen. 

Abrechnung bei Anteilausgabe und 

-rücknahme

Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der 

Anlegergleichbehandlung Rechnung, in-

dem sie sicherstellt, dass sich kein Anleger 

durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen 

zu bereits bekannten Anteilwerten Vortei-

le verschaffen kann. Sie setzt deshalb ei-

nen Orderannahmeschluss fest. Die Ab-

rechnung von Ausgabe- und Rücknahme-

orders, die bis zum Orderannahmeschluss 

bei der Verwahrstelle eingehen, erfolgt 

grundsätzlich an dem auf den Eingang der 

Order folgenden Wertermittlungstag (=Ab-

rechnungstag) zu dem dann ermittelten 

Anteilwert. Orders, die nach dem Annah-

meschluss bei der Verwahrstelle eingehen, 

werden erst am übernächsten Wertermitt-

lungstag (=Abrechnungstag) zu dem dann 

ermittelten Anteilwert abgerechnet. Der 

Orderannahmeschluss für diesen Fonds 

ist auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter www.hansainvest.de veröffentlicht. 

Er kann von der Gesellschaft jederzeit ge-

ändert werden. 

Darüber hinaus können Dritte die Anteil-

ausgabe bzw. -rücknahme vermitteln,  

z. B. die depotführende Stelle des Anle-

gers. Dabei kann es zu längeren Abrech-

nungszeiten kommen. Auf die unterschied-

lichen Abrechnungsmodalitäten der de-

potführenden Stellen hat die Gesellschaft 

keinen Einfluss.

Depots bei Kreditinstituten

Anteile an dem Sondervermögen können 

in Depots bei Kreditinstituten erworben 

werden. In diesen Fällen übernimmt das 

jeweilige Kreditinstitut die Verwahrung und 

Verwaltung der Anteile. Einzelheiten wer-

den jeweils über die depotführende Stelle 

geregelt.

Aussetzung der Anteilrücknahme

Die Gesellschaft kann die Rücknahme der 

Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außer-

gewöhnliche Umstände vorliegen, die eine 

Aussetzung unter Berücksichtigung der 

Interessen der Anleger erforderlich er-

scheinen lassen. Eine zeitweilige Ausset-

zung kann – sofern die Vermögensgegen-

stände nicht ordnungsgemäß zur Liquidi-

tätsschaffung veräußert werden können 

– zu einer dauerhaften Aussetzung und 

letztendlich zur Auflösung des Fonds füh-

ren. Solche außergewöhnlichen Umstände 

liegen etwa vor, wenn eine Börse, an der 

ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des 

Fonds gehandelt wird, außerplanmäßig 

geschlossen ist, oder wenn die Vermö-

gensgegenstände des Fonds nicht bewer-

tet werden können. Daneben kann die 

BaFin anordnen, dass die Gesellschaft die 

Rücknahme der Anteile auszusetzen hat, 

wenn dies im Interesse der Anleger oder 

der Öffentlichkeit erforderlich ist.

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die 

Anteile erst dann zu dem dann gültigen 

Rücknahmepreis zurückzunehmen oder 

umzutauschen, wenn sie unverzüglich, 

jedoch unter Wahrung der Interessen aller 

Anleger, Vermögensgegenstände des 

Fonds veräußert hat. Einer vorübergehen-

den Aussetzung kann ohne erneute Wie-

deraufnahme der Rücknahme der Anteile 

direkt eine Auflösung des Sondervermö-

gens folgen (siehe hierzu den Abschnitt 
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„Auflösung, Übertragung und Verschmel-

zung des Fonds“).

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger 

durch Bekanntmachung im Bundesanzei-

ger und darüber hinaus auf der Website 

www.hansainvest.de über die Aussetzung 

und die Wiederaufnahme der Rücknahme 

der Anteile. Außerdem werden die Anleger 

über ihre depotführenden Stellen per dau-

erhaften Datenträge, etwa in Papierform 

oder elektronischer Form informiert.

Liquiditätsmanagement

Die Gesellschaft hat für den Fonds schrift-

liche Grundsätze und Verfahren festgelegt, 

die es ihr ermöglichen, die Liquiditätsrisi-

ken des Fonds zu überwachen und zu 

gewährleisten, dass sich das Liquiditäts-

profil der Anlagen des Fonds mit den zu-

grundeliegenden Verbindlichkeiten des 

Fonds deckt. Die Grundsätze und Verfah-

ren umfassen: 

– Die Gesellschaft überwacht die Liqui-

ditätsrisiken, die sich auf Ebene des 

Fonds oder der Vermögensgegenstän-

de ergeben können. Sie nimmt dabei 

eine Einschätzung der Liquidität der im 

Fonds gehaltenen Vermögensgegen-

stände in Relation zum Fondsvermö-

gen vor und legt hierfür eine Liquidi-

tätsquote fest. Die Beurteilung der 

Liquidität beinhaltet beispielsweise 

eine Analyse des Handelsvolumens, 

der Komplexität des Vermögensgegen-

stands, die Anzahl der Handelstage, 

die zur Veräußerung des jeweiligen 

Vermögensgegenstands benötigt wer-

den, ohne Einfluss auf den Marktpreis 

zu nehmen. Die Gesellschaft über-

wacht hierbei auch die Anlagen in Ziel-

fonds und deren Rücknahmegrundsät-

ze und daraus resultierende etwaige 

Auswirkungen auf die Liquidität des 

Fonds. 

– Die Gesellschaft überwacht die Liqui-

ditätsrisiken, die sich durch erhöhte 

Verlangen der Anleger auf Anteilrück-

nahme ergeben können. Hierbei bildet 

sie sich Erwartungen über Nettomit-

telveränderungen unter Berücksichti-

gung von verfügbaren Informationen 

über die Anlegerstruktur und Erfah-

rungswerten aus historischen Netto-

mittelveränderungen. Sie berücksich-

tigt die Auswirkungen von Großabrufri-

siken und anderen Risiken (z. B. Repu-

tationsrisiken). 

– Die Gesellschaft hat für den Fonds 

adäquate Limits für die Liquiditätsrisi-

ken festgelegt. Sie überwacht die Ein-

haltung dieser Limits und hat Verfahren 

bei einer Überschreitung oder mögli-

chen Überschreitung der Limits fest-

gelegt. 

– Die von der Gesellschaft eingerichteten 

Verfahren gewährleisten eine Konsis-

tenz zwischen Liquiditätsquote, den 

Liquiditätsrisikolimits und den zu er-

warteten Nettomittelveränderungen. 

Die Gesellschaft überprüft diese Grund-

sätze regelmäßig und aktualisiert sie ent-

sprechend.

Die Gesellschaft führt regelmäßig, mindes-

tens monatlich Stresstests durch, mit de-

nen sie die Liquiditätsrisiken des Fonds 

bewerten kann. Die Gesellschaft führt die 

Stresstests auf der Grundlage zuverlässi-

ger und aktueller quantitativer oder, falls 

dies nicht angemessen ist, qualitativer 

Informationen durch. Hierbei werden An-

lagestrategie, Rücknahmefristen, Zah-

lungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb 

derer die Vermögensgegenstände veräu-

ßert werden können, sowie Informationen 

z. B. in Bezug auf allgemeines Anlegerver-

halten, Marktentwicklungen einbezogen. 

Die Stresstests simulieren gegebenenfalls 

mangelnde Liquidität der Vermögenswer-

te im Fonds sowie in Anzahl und Umfang 

atypische Verlangen auf Anteilrücknah-

men. Sie decken Marktrisiken und deren 

Auswirkungen ab, einschließlich auf Nach-

schussforderungen, Besicherungsanfor-

derungen oder Kreditlinien. Sie tragen 

Bewertungssensitivitäten unter Stressbe-

dingungen Rechnung. Sie werden unter 

Berücksichtigung der Anlagestrategie, des 

Liquiditätsprofils, der Anlegerart und der 

Rücknahmegrundsätze des Fonds in einer 

der Art des Fonds angemessenen Häufig-

keit durchgeführt.

Weiterhin verfügt die Gesellschaft über 

angemessene Verfahren zur Liquiditäts-

steuerung, die insbesondere Warn- und 

Rückführungslimits im Hinblick auf die 

Liquiditätsquote und Stresstests beinhal-

ten.

Die Rückgaberechte unter normalen und 

außergewöhnlichen Umständen sowie die 

Aussetzung der Rücknahme sind im Ab-

schnitt „Anteile – Ausgabe und Rücknah-

me von Anteilen – Aussetzung der Anteil-

rücknahme“ dargestellt. Die hiermit ver-

bunden Risiken sind unter „Risikohinweise 

– Risiko der Fondsanlage – Aussetzung 

der Anteilrücknahme“ sowie „– Risiko der 

eingeschränkten Liquidität des Fonds (Li-

quiditätsrisiko)“ erläutert.

Börsen und Märkte

Die Gesellschaft kann die Anteile des 

Fonds an einer Börse oder in organisierten 

Märkten zulassen, derzeit hat die Gesell-

schaft von dieser Möglichkeit keinen Ge-

brauch gemacht. 

Die Gesellschaft hat jedoch Kenntnis da-

von erlangt, dass die Anteile – ohne ihre 

Zustimmung – in folgenden Märkten ge-

handelt werden:

• Stuttgart, Frankfurt, Berlin, München, 

Düsseldorf, Hamburg und Hannover.

Der dem Börsenhandel oder Handel an 

sonstigen Märkten zugrundeliegende 

Marktpreis wird nicht ausschließlich durch 

den Wert der im Fonds gehaltenen Vermö-

gensgegenstände, sondern auch durch 

Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher 

kann dieser Marktpreis von dem von der 

Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle ermit-

telten Anteilwert abweichen. 
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Faire Behandlung der Anleger 

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds 

fair zu behandeln. Sie darf im Rahmen der 

Steuerung des Liquiditätsrisikos und der 

Rücknahme von Anteilen die Interessen 

eines Anlegers oder einer Gruppe von An-

legern nicht über die Interessen eines an-

deren Anlegers oder einer anderen Anle-

gergruppe stellen. 

Zu den Verfahren, mit denen die Gesell-

schaft die faire Behandlung der Anleger 

sicherstellt, siehe Abschnitte „Anteile – 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen – 

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rück-

nahme“ sowie „Anteile – Liquiditätsma-

nagement“.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Zur Errechnung des Ausgabepreises und 

des Rücknahmepreises für die Anteile er-

mittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der 

Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert 

der zum Fonds gehörenden Vermögens-

gegenstände abzüglich der Verbindlich-

keiten („Nettoinventarwert“).

Die Teilung des so ermittelten Nettoinven-

tarwertes durch die Anzahl der ausgege-

benen Anteile ergibt den Wert jedes Anteils 

(„Anteilwert“).

Der Anteilwert wird an allen Börsentagen 

ermittelt. An gesetzlichen Feiertagen im 

Geltungsbereich des KAGB, die Börsen-

tage sind, sowie am 24. und 31. Dezember 

jeden Jahres können die Gesellschaft und 

die Verwahrstelle von einer Ermittlung des 

Wertes absehen. Von einer Ermittlung des 

Anteilwerts wird derzeit an Neujahr, Kar-

freitag, Ostermontag, Maifeiertag, Christi 

Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deut-

schen Einheit, Heiligabend, 1. und 2. Weih-

nachtsfeiertag und Silvester abgesehen. 

Aussetzung der Errechnung des 
Ausgabe-/Rücknahmepreises

Die Gesellschaft kann die Errechnung des 

Ausgabe- und Rücknahmepreises zeitwei-

lig unter denselben Voraussetzungen wie 

die Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind 

im Abschnitt „Anteile – Ausgabe und Rück-

nahme von Anteilen – Aussetzung der An-

teilrücknahme“ näher erläutert.

Ausgabeaufschlag und 
Rücknahmeabschlag

Genaue Angaben zum Ausgabeaufschlag 

und zum Rücknahmeabschlag sind in dem 

Abschnitt „Der Fonds im Überblick – Aus-

gabeaufschlag“ sowie „Der Fonds im Über-

blick – Rücknahmeabschlag“ dargestellt. 

Veröffentlichung der Ausgabe- 
und Rücknahmepreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise wer-

den regelmäßig unter www.hansainvest.

de veröffentlicht.

Kosten

Kosten bei Ausgabe und 
Rücknahme der Anteile

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

durch die Gesellschaft bzw. durch die Ver-

wahrstelle erfolgt zum Ausgabepreis (An-

teilwert ggf. zuzüglich Ausgabeaufschlag) 

bzw. Rücknahmepreis (Anteilwert ggf. 

abzüglich Rücknahmeabschlag) ohne Be-

rechnung zusätzlicher Kosten. 

Erwirbt der Anleger Anteile durch Vermitt-

lung Dritter, können diese ergänzende 

Kosten zu dem Ausgabeaufschlag berech-

nen. Gibt der Anleger Anteile über Dritte 

zurück, so können diese bei der Rücknah-

me der Anteile eigene Kosten berechnen.

Verwaltungs- und sonstige Kosten

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft 

zu zahlen sind:

 a) Die Gesellschaft erhält für die Ver-

waltung des OGAW-Sondervermö-

gens für jede Anteilklasse eine 

jährliche Verwaltungsvergütung in 

Höhe von bis zu 0,6  % des Wertes 

des OGAW-Sondervermögens der 

jeweiligen Anteilklasse, bezogen 

auf den Durchschnitt der börsen-

täglich errechneten Inventarwerte 

des betreffenden Jahres. Sie ist 

berechtigt, hierauf monatlich an-

teilige Vorschüsse zu erheben. Die 

Gesellschaft gibt für jede Anteil-

klasse im Verkaufsprospekt, im 

Jahres- und Halbjahresbericht die 

erhobene Verwaltungsvergütung 

an.

 b) Die Gesellschaft kann in den Fällen, 

in denen für das OGAW-Sonder-

vermögen gerichtlich oder außer-

gerichtlich streitige Ansprüche 

durchgesetzt werden, eine Vergü-

tung von bis zu 5 % der für das 

OGAW-Sondervermögen – nach 

Abzug und Ausgleich der aus die-

sem Verfahren für das OGAW-

Sondervermögen entstandenen 

Kosten – vereinnahmten Beträge 

berechnen.

2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen 

sind (diese werden von der Verwal-

tungsvergütung nicht abgedeckt und 

somit von der Gesellschaft dem 

OGAW-Sondervermögen zusätzlich 

belastet):

 a) Die Gesellschaft zahlt aus dem 

OGAW-Sondervermögen für die 

Marktrisiko- und Liquiditätsmes-

sung gemäß DerivateV durch Drit-

te eine jährliche Vergütung bis zur 

Höhe von 0,1 % des Durchschnitts-

wertes des OGAW-Sondervermö-

gens der jeweiligen Anteilklasse, 
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bezogen auf den Durchschnitt der 

börsentäglich errechneten Inven-

tarwerte des betreffenden Monats.

 b) Die Gesellschaft zahlt aus dem 

OGAW-Sondervermögen für die 

Bewertung von Vermögensgegen-

ständen durch Dritte eine jährliche 

Vergütung bis zur Höhe von 0,1 % 

des Durchschnittswertes des 

OGAW-Sondervermögens der je-

weiligen Anteilklasse, bezogen auf 

den Durchschnitt der börsentäglich 

errechneten Inventarwerte des be-

treffenden Monats.

 c) Die Gesellschaft zahlt aus dem 

OGAW-Sondervermögen für das 

Rating der Vermögensgegenstän-

de durch Dritte eine jährliche Ver-

gütung bis zur Höhe von 0,1 % des 

Durchschnittswertes des OGAW-

Sondervermögens der jeweiligen 

Anteilklasse, bezogen auf den 

Durchschnitt der börsentäglich er-

rechneten Inventarwerte des be-

treffenden Monats.

3. Der Betrag, der jährlich aus dem 

OGAW-Sondervermögen nach den 

vorstehenden Ziffern 1.a), 2.a) bis c) als 

Vergütung entnommen wird, kann ins-

gesamt bis zu 0,9 % des Durchschnitts-

wertes des OGAW-Sondervermögens 

bezogen auf den Durchschnitt der 

börsentäglich errechneten Inventar-

werte des betreffenden Monats betra-

gen.

4. Die Verwahrstelle erhält eine jährliche 

Vergütung von 0,05 % des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens, bezogen 

auf den Durchschnitt der börsentäglich 

errechneten Inventarwerte des betref-

fenden Jahres zum Ende des Ge-

schäftsjahres. Sie ist berechtigt, hier-

auf monatlich anteilige Vorschüsse zu 

erheben.

5. Neben den vorgenannten Vergütungen 

gehen die folgenden Aufwendungen 

zu Lasten des OGAW-Sondervermö-

gens:

 a) bankübliche Depot- und Kontoge-

bühren, ggf. einschließlich der 

banküblichen Kosten für die Ver-

wahrung ausländischer Vermö-

gensgegenstände im Ausland;

 b) Kosten für den Druck und Versand 

der für die Anleger bestimmten ge-

setzlich vorgeschriebenen Ver-

kaufsunterlagen (Jahres- und Halb-

jahresberichte, Verkaufsprospekt, 

wesentliche Anlegerinformationen);

 c) Kosten der Bekanntmachung der 

Jahres- und Halbjahresberichte, 

der Ausgabe- und Rücknahmeprei-

se und ggf. der Ausschüttungen 

oder Thesaurierungen und des 

Auflösungsberichtes;

 d) Kosten der Erstellung und Verwen-

dung eines dauerhaften Datenträ-

gers, außer im Fall der Informatio-

nen über Fondsverschmelzungen 

und der Informationen über Maß-

nahmen im Zusammenhang mit 

Anlagegrenzverletzungen oder 

Berechnungsfehlern bei der Anteil-

wertermittlung;

 e) Kosten für die Prüfung des OGAW-

Sondervermögens durch den Ab-

schlussprüfer des OGAW-Sonder-

vermögens;

 f) Kosten für die Bekanntmachung 

der Besteuerungsgrundlagen und 

der Bescheinigung, dass die steu-

erlichen Angaben nach den Regeln 

des deutschen Steuerrechts ermit-

telt wurden;

 g) Kosten für die Geltendmachung 

und Durchsetzung von Rechtsan-

sprüchen durch die Gesellschaft 

für Rechnung des OGAW-Sonder-

vermögens sowie der Abwehr von 

gegen die Gesellschaft zu Lasten 

des OGAW-Sondervermögens er-

hobenen Ansprüchen;

 h) Gebühren und Kosten, die von 

staatlichen Stellen in Bezug auf das 

OGAW-Sondervermögen erhoben 

werden;

 i) Kosten für Rechts- und Steuerbe-

ratung im Hinblick auf das OGAW-

Sondervermögen;

 j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die 

mit dem Erwerb und/oder der Ver-

wendung bzw. Nennung eines Ver-

gleichsmaßstabes oder Finanzin-

dizes anfallen können;

 k) Kosten für die Beauftragung von 

Stimmrechtsbevollmächtigten;

 l) Kosten für die Analyse des Anla-

geerfolges des OGAW-Sonderver-

mögens durch Dritte;

 m) im Zusammenhang mit den an die 

Gesellschaft, die Verwahrstelle und 

Dritte zu zahlenden Vergütungen 

sowie den vorstehend genannten 

Aufwendungen anfallende Steuern 

einschließlich der im Zusammen-

hang mit der Verwaltung und Ver-

wahrung entstehenden Steuern;

 n) Kosten für die Einlösung der Er-

tragsscheine;

 o) Kosten für die Vernichtung der ef-

fektiven Stücke und deren Um-

tausch in Globalurkunden.

6. Transaktionskosten

 Neben den vorgenannten Vergütungen 

und Aufwendungen werden dem 

OGAW-Sondervermögen die in Zusam-

menhang mit dem Erwerb und der 

Veräußerung von Vermögensgegen-

ständen entstehenden Kosten belastet.

7. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht 

und im Halbjahresbericht den Betrag 

der Ausgabeaufschläge und Rücknah-

meabschläge offen zu legen, die dem 

OGAW-Sondervermögen im Berichts-

zeitraum für den Erwerb und die Rück-

nahme von Anteilen gemäß § 1 Nr. 4 

der Besonderen Anlagebedingungen 

berechnet worden sind. Beim Erwerb 

von Anteilen, die direkt oder indirekt 

von der Gesellschaft selbst oder einer 

anderen Gesellschaft verwaltet wer-

den, mit der die Gesellschaft durch 

eine wesentliche unmittelbare oder 

mittelbare Beteiligung verbunden ist, 

darf die Gesellschaft oder die andere 

Gesellschaft für den Erwerb und die 

Rücknahme keine Ausgabeaufschläge 

und Rücknahmeabschläge berechnen. 
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Die Gesellschaft hat im Jahresbericht 

und im Halbjahresbericht die Vergü-

tung offen zu legen, die dem OGAW-

Sondervermögen von der Gesellschaft 

selbst, von einer anderen Kapitalver-

waltungsgesellschaft, einer Investment-

aktiengesellschaft oder einer anderen 

Gesellschaft, mit der die Gesellschaft 

durch eine wesentliche unmittelbare 

oder mittelbare Beteiligung verbunden 

ist oder einer ausländischen Invest-

mentgesellschaft, einschließlich ihrer 

Verwaltungsgesellschaft als Verwal-

tungsvergütung für die im OGAW-

Sondervermögen gehaltenen Anteile 

berechnet wurde. 

Der Portfolioverwalter erhält eine Vergü-

tung von der Gesellschaft, die diese aus 

ihrer Verwaltungsvergütung entrichtet.

Die Gesellschaft hat keine Höchstbeträge 

für den Ersatz von Aufwendungen und 

Transaktionskosten vereinbart. Der maxi-

male Höchstbetrag kann daher theoretisch 

für die sonstigen Aufwendungen und die 

Transaktionskosten ausnahmsweise bis zu 

100 % des Fondsvolumens betragen. In 

der Vergangenheit wurde diese Höhe nicht 

erreicht. Der Fonds wird nur die tatsächli-

chen Kosten tragen und daher die vorste-

hende genannte Höhe in der Regel unter-

schreiten. 

Die tatsächlich belasteten sonstigen Auf-

wendungen sind dem Jahresbericht, so-

wohl als Betrag als auch als Prozentsatz 

des durchschnittlichen Fondsvolumens zu 

entnehmen.

Die Transaktionskosten für den Handel in 

Wertpapieren (Aktien, Renten, Investment-

fonds, Zertifikate etc.) betragen i.d.R. bis 

zu 0,5 % des Kurswertes der jeweiligen 

Transaktion mindestens jedoch bis zu 60,– 

Euro pro Transaktion. Unter Transaktion 

ist jede Handlung, die eine Geldbewegung 

oder eine sonstige Vermögensverschie-

bung bezweckt oder bewirkt, zu verstehen.

Für derivative Produkte (Optionen, Futures 

etc.) betragen die Transaktionskosten i.d.R. 

bis zu 25,– Euro pro Kontrakt mindestens 

jedoch bis zu 60,– Euro pro Transaktion. 

Kontrakte sind standardisierte, kleinste 

handelbare Einheiten im Derivatehandel. 

Derivate auf Rohstoffe verursachen i.d.R. 

Transaktionskosten in Höhe von bis zu 50,– 

USD pro Kontrakt. In Einzelfällen kann es 

zu einer Transaktions-Fee in Höhe von 

250,– Euro kommen. 

Die Höhe der von dem Fonds zu tragenden 

Transaktionskosten hängt von der Anzahl 

der tatsächlich durchgeführten Transakti-

onen während des Geschäftsjahres ab. 

Die Summe der Transaktionskosten, die 

dem Sondervermögen im Geschäftsjahr 

tatsächlich belastet wurden, sind dem Jah-

resbericht zu entnehmen.

Besonderheiten beim Erwerb von 
Investmentanteilen

Neben der Vergütung zur Verwaltung des 

Fonds wird eine Verwaltungsvergütung für 

die im Fonds gehaltenen Zielfondsanteile 

berechnet.

Die laufenden Kosten für die im Fonds ge-

haltenen Zielfondsanteile werden bei der 

Berechnung der Gesamtkostenquote (sie-

he Abschnitt „Kosten – Angabe einer Ge-

samtkostenquote“) berücksichtigt.

Im Zusammenhang mit dem Erwerb von 

Zielfondsanteilen können daneben alle 

Arten von Gebühren, Kosten, Steuern, Pro-

visionen und sonstigen Aufwendungen, 

die mittelbar oder unmittelbar von den 

Anlegern des Fonds zu tragen sind, anfal-

len.

Die Gesellschaft hat keine Höchstbeträge 

für diese Aufwendungen vereinbart. Der 

maximale Höchstbetrag kann daher theo-

retisch ausnahmsweise bis zu 100 % des 

Fondsvolumens betragen. In der Vergan-

genheit wurde diese Höhe nicht erreicht. 

Der Fonds wird nur die tatsächlichen Kos-

ten tragen und daher die vorstehende ge-

nannte Höhe in der Regel unterschreiten.

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden 

die Ausgabeaufschläge und Rücknahme-

abschläge offen gelegt, die dem Fonds im 

Berichtszeitraum für den Erwerb und die 

Rücknahme von Anteilen an Zielfonds be-

rechnet worden sind. Ferner wird die Ver-

gütung offen gelegt, die dem Fonds von 

einer in- oder ausländischen Gesellschaft 

oder einer Gesellschaft, mit der die Ge-

sellschaft durch eine wesentliche unmit-

telbare oder mittelbare Beteiligung verbun-

den ist, als Verwaltungsvergütung für die 

im Fonds gehaltenen Zielfondsanteile oder 

-aktien berechnet wurde. 

Angabe einer Gesamtkostenquote

Im Jahresbericht werden die im Geschäfts-

jahr zu Lasten des Fonds angefallenen 

Verwaltungskosten offengelegt und als 

Quote des durchschnittlichen Fondsvolu-

mens ausgewiesen („Gesamtkostenquo-

te“). Die Verwaltungskosten setzen sich 

zusammen aus der Vergütung für die Ver-

waltung des Fonds ggf. einschließlich einer 

erfolgsabhängigen Vergütung, der Vergü-

tung der Verwahrstelle sowie den Aufwen-

dungen, die dem Fonds zusätzlich belastet 

werden können (siehe Abschnitt „Kosten 

– Verwaltungs- und sonstige Kosten“ sowie 

„Kosten – Besonderheiten beim Erwerb 

von Investmentanteilen“). Sofern der Fonds 

einen erheblichen Teil seines Vermögens 

in andere Investmentvermögen anlegt, wird 

darüber hinaus die Gesamtkostenquote 

dieser Zielfonds berücksichtigt. Die Ge-

samtkostenquote beinhaltet keine Neben-

kosten und Kosten, die beim Erwerb und 

der Veräußerung von Vermögensgegen-

ständen entstehen (Transaktionskosten). 

Die Gesamtkostenquote wird in den we-

sentlichen Anlegerinformationen als soge-

nannte „laufende Kosten“ veröffentlicht.
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Vergütungspolitik

Die Vergütung der Mitarbeiter der Gesell-

schaft und deren Geschäftsführung ist 

nicht an die Wertentwicklung der verwal-

teten Investmentvermögen verknüpft. Die 

Vergütungspolitik der Gesellschaft hat 

damit keinen Einfluss auf das Risikoprofil 

sowie die Anlageentscheidungen für die 

Investmentvermögen. 

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergü-

tungspolitik der Gesellschaft sind im Inter-

net unter www.hansainvest.de veröffent-

licht. Hierzu zählen eine Beschreibung der 

Berechnungsmethoden für Vergütungen 

und Zuwendungen an bestimmte Mitarbei-

tergruppen, sowie die Angabe der für die 

Zuteilung zuständigen Personen. Auf Ver-

langen werden die Informationen von der 

Gesellschaft kostenlos in Papierform zur 

Verfügung gestellt.

 

 

Ermittlung und Verwendung der Erträge

Ermittlung der Erträge, 
Ertragsausgleichsverfahren

Der Fonds erzielt Erträge in Form der wäh-

rend des Geschäftsjahres angefallenen 

und nicht zur Kostendeckung verwendeten 

Zinsen, Dividenden und Erträgen aus In-

vestmentanteilen. Hinzu kommen Entgelte 

aus Darlehens- und Pensionsgeschäften. 

Weitere Erträge können aus der Veräuße-

rung von für Rechnung des Fonds gehal-

tenen Vermögensgegenständen resultie-

ren. 

Die Gesellschaft wendet für den Fonds ein 

sogenanntes Ertragsausgleichsverfahren 

an. Dieses verhindert, dass der Anteil der 

ausschüttungsfähigen Erträge am Anteil-

preis infolge Mittelzu- und -abflüssen 

schwankt. Anderenfalls würde jeder Mit-

telzufluss in den Fonds während des Ge-

schäftsjahres dazu führen, dass an den 

Ausschüttungsterminen pro Anteil weniger 

Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung 

stehen, als dies bei einer konstanten An-

zahl umlaufender Anteile der Fall wäre. 

Mittelabflüsse hingegen würden dazu füh-

ren, dass pro Anteil mehr Erträge zur Aus-

schüttung zur Verfügung stünden, als dies 

bei einer konstanten Anzahl umlaufender 

Anteile der Fall wäre.

Um das zu verhindern, werden während 

des Geschäftsjahres die ausschüttungs-

fähigen Erträge, die der Anteilerwerber als 

Teil des Ausgabepreises bezahlen muss 

und der Verkäufer von Anteilen als Teil des 

Rücknahmepreises vergütet erhält, fort-

laufend berechnet und als ausschüttungs-

fähige Position in der Ertragsrechnung 

eingestellt.

Im Falle einer ausschüttenden Anteilklasse 

führt das Ertragsausgleichverfahren im 

Ergebnis dazu, dass der Ausschüttungs-

betrag je Anteil nicht durch die unvorher-

sehbare Entwicklung des Fonds bzw. des 

Anteilumlaufs beeinflusst wird. Dabei wird 

in Kauf genommen, dass Anleger, die bei-

spielsweise kurz vor dem Ausschüttungs-

termin Anteile erwerben, den auf die steu-

erpflichtigen Erträge entfallenden Teil des 

Anteilpreises in Form einer Ausschüttung 

zurückerhalten und versteuern müssen, 

obwohl ihr eingezahltes Kapital an dem 

Entstehen der Erträge nicht mitgewirkt hat.

Im Falle einer thesaurierenden Anteilklas-

se führt das Ertragsausgleichverfahren im 

Ergebnis dazu, dass der im Jahresbericht 

ausgewiesene thesaurierte Ertrag je Anteil 

nicht durch die unvorhersehbare Entwick-

lung des Fonds bzw. des Anteilumlaufs 

beeinflusst wird. Dabei wird in Kauf ge-

nommen, dass Anleger, die beispielsweise 

kurz vor dem Thesaurierungstermin Antei-

le erwerben, den auf die steuerpflichtigen 

Erträge entfallenden Teil des Anteilpreises 

versteuern müssen, obwohl ihr eingezahl-

tes Kapital an dem Entstehen der Erträge 

nicht mitgewirkt hat.

Ertragsverwendung

Ausschüttungsmechanik

Im Abschnitt „Der Fonds im Überblick – 

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklasse 

des Fonds“ wird angegeben, ob der Fonds 

bzw. eine Anteilklasse die Erträge aus-

schüttet oder thesauriert. 

Im Falle einer ausschüttenden Anteilklasse 

schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die 

während des Geschäftsjahres für Rech-

nung der Anteilklasse angefallenen und 

nicht zur Kostendeckung verwendeten 

Zinsen, Dividenden und Erträge aus Invest-

mentanteilen sowie Entgelte aus Darle-

hens- und Pensionsgeschäften – unter 

Berücksichtigung des zugehörigen Er-

tragsausgleichs – aus. Realisierte Veräu-

ßerungsgewinne und sonstige Erträge – 

unter Berücksichtigung des zugehörigen 

Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur 

Ausschüttung herangezogen werden.
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Die Erträge und gegebenenfalls Veräuße-

rungsgewinne werden jeweils innerhalb 

von vier Monaten nach Geschäftsjahres-

abschluss ausgeschüttet. Im Zusammen-

hang mit der Ausschüttung ist zu berück-

sichtigen, dass sich am Ausschüttungs-

stichtag der Anteilwert (Rücknahmepreis) 

um den Ausschüttungsbetrag vermindert, 

da der Ausschüttungsbetrag dem Fonds-

vermögen entnommen wird. In Sonderfäl-

len können im Interesse der Substanzer-

haltung auch bei der ausschüttenden 

Anteilklasse Erträge teilweise oder auch 

vollständig zur Wiederanlage im Fonds 

bestimmt werden.

Im Falle einer thesaurierenden Anteilklas-

se werden die Erträge nicht ausgeschüttet, 

sondern im Sondervermögen wiederan-

gelegt (Thesaurierung).

Gutschrift der Ausschüttungen

Bei ausschüttenden Anteilklassen gilt für 

die Gutschrift der Ausschüttungen Folgen-

des: 

Soweit die Anteile in einem Depot bei der 

Verwahrstelle verwahrt werden, schreiben 

deren Geschäftsstellen die Ausschüttun-

gen kostenfrei gut. Soweit das Depot bei 

anderen Banken oder Sparkassen geführt 

wird, können zusätzliche Kosten entstehen.

Für das Sondervermögen wurden in der 

Vergangenheit Inhaberanteile in Form von 

effektiven Stücken ausgegeben. Diese 

effektiven Stücke müssen gemäß dem 

KAGB in Sammelverwahrung gegeben 

werden. Inhaberanteilscheine, die sich zum 

31. Dezember 2016 noch nicht in Sammel-

verwahrung befinden, werden mit Ablauf 

dieses Datums mitsamt den noch nicht 

fälligen Gewinnanteilscheinen (Coupons) 

kraftlos (siehe Abschnitt „Anteile – Einlie-

ferungspflicht von effektiven Stücken“). 

Coupons, die vor dem 1. Januar 2017 fällig 

werden, können zur Auszahlung der auf 

sie entfallenden Erträge bei [Angabe der 

Zahlstelle(n)] vorgelegt werden. Der Betrag 

darf jedoch nicht in bar ausgezahlt werden, 

sondern muss auf einem inländischen Kon-

to des Anlegers gutgeschrieben werden.

Auflösung, Übertragung und Verschmelzung 
des Fonds

Voraussetzungen für die 
Auflösung des Fonds

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auf-

lösung des Fonds zu verlangen. Die Gesell-

schaft kann ihr Recht zur Verwaltung des 

Fonds kündigen unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von mindestens sechs Mo-

naten durch Bekanntgabe im Bundesan-

zeiger und darüber hinaus im Jahresbericht 

oder Halbjahresbericht. Über die Kündigung 

werden die Anleger außerdem über ihre 

depotführenden Stellen per dauerhaftem 

Datenträger, etwa in Papierform oder elek-

tronischer Form, informiert. Mit dem Wirk-

samwerden der Kündigung erlischt das 

Recht der Gesellschaft, den Fonds zu ver-

walten.

Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht 

der Gesellschaft, wenn das Insolvenzver-

fahren über ihr Vermögen eröffnet wird oder 

mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlus-

ses, durch den der Antrag auf die Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens mangels Masse 

abgewiesen wird. 

Mit Erlöschen des Verwaltungsrechts der 

Gesellschaft geht das Verfügungsrecht über 

den Fonds auf die Verwahrstelle über, die 

den Fonds abwickelt und den Erlös an die 

Anleger verteilt, oder mit Genehmigung der 

BaFin einer anderen Kapitalverwaltungsge-

sellschaft die Verwaltung überträgt. 

Verfahren bei Auflösung des Fonds 

Mit dem Übergang des Verfügungsrechts 

über den Fonds auf die Verwahrstelle wird 

die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

eingestellt und der Fonds abgewickelt.

Der Erlös aus der Veräußerung der Vermö-

genswerte des Fonds abzüglich der noch 

durch den Fonds zu tragenden Kosten und 

der durch die Auflösung verursachten Kos-

ten werden an die Anleger verteilt, wobei 

diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile am 

Fonds Ansprüche auf Auszahlung des Li-

quidationserlöses haben.

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an 

dem ihr Verwaltungsrecht erlischt, einen 

Auflösungsbericht, der den Anforderungen 

an einen Jahresbericht entspricht. Spätes-

tens drei Monate nach dem Stichtag der 

Auflösung des Fonds wird der Auflösungs-

bericht im Bundesanzeiger bekannt ge-

macht. Während die Verwahrstelle den 

Fonds abwickelt, erstellt sie jährlich sowie 

auf den Tag, an dem die Abwicklung been-

det ist, einen Bericht, der den Anforderun-

gen an einen Jahresbericht entspricht. 

Diese Berichte sind ebenfalls spätestens 

drei Monate nach dem Stichtag im Bundes-

anzeiger bekannt zu machen. 

Übertragung des Fonds

Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- 
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und Verfügungsrecht über das Sonderver-

mögen auf eine andere Kapitalverwal-

tungsgesellschaft übertragen. Die Über-

tragung bedarf der vorherigen Genehmi-

gung durch die BaFin. Die genehmigte 

Übertragung wird im Bundesanzeiger und 

darüber hinaus im Jahresbericht oder 

Halbjahresbericht des Fonds bekannt ge-

macht. Über die geplante Übertragung 

werden die Anleger außerdem über ihre 

depotführenden Stellen per dauerhaften 

Datenträger, etwa in Papierform oder elek-

tronischer Form informiert. Der Zeitpunkt, 

zu dem die Übertragung wirksam wird, 

bestimmt sich nach den vertraglichen Ver-

einbarungen zwischen der Gesellschaft 

und der aufnehmenden Kapitalverwal-

tungsgesellschaft. Die Übertragung darf 

jedoch frühestens drei Monate nach ihrer 

Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirk-

sam werden. Sämtliche Rechte und Pflich-

ten der Gesellschaft in Bezug auf den 

Fonds gehen dann auf die aufnehmende 

Kapitalverwaltungsgesellschaft über.

Voraussetzungen für die 
Verschmelzung des Fonds 

Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds 

dürfen mit Genehmigung der BaFin auf ein 

anderes bestehendes oder durch die Ver-

schmelzung neu gegründetes Investment-

vermögen übertragen werden, welches die 

Anforderungen an einen OGAW erfüllen 

muss, der in Deutschland oder in einem 

anderen EU- oder EWR-Staat aufgelegt 

wurde. 

Die Übertragung wird zum Geschäftsjah-

resende des übertragenden Fonds (Über-

tragungsstichtag) wirksam, sofern kein 

anderer Übertragungsstichtag bestimmt 

wird. 

Rechte der Anleger bei der 
Verschmelzung des Fonds

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor 

dem geplanten Übertragungsstichtag ent-

weder die Möglichkeit, ihre Anteile ohne 

weitere Kosten zurückzugeben, mit Aus-

nahme der Kosten zur Deckung der Auf-

lösung des Fonds, oder ihre Anteile gegen 

Anteile eines anderen offenen Publikums-

Investmentvermögens umzutauschen, das 

ebenfalls von der Gesellschaft oder einem 

Unternehmen desselben Konzerns verwal-

tet wird und dessen Anlagegrundsätze mit 

denen des Fonds vergleichbar sind. 

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds 

vor dem geplanten Übertragungsstichtag 

per dauerhaften Datenträger, etwa in Pa-

pierform oder elektronischer Form, über 

die Gründe für die Verschmelzung, die 

potentiellen Auswirkungen für die Anleger, 

deren Rechte in Zusammenhang mit der 

Verschmelzung sowie über maßgebliche 

Verfahrensaspekte zu informieren. Den 

Anlegern sind zudem die wesentlichen 

Anlegerinformationen für das Investment-

vermögen zu übermitteln, auf das die Ver-

mögensgegenstände des Fonds übertra-

gen werden. Der Anleger muss die vorge-

nannten Informationen mindestens 30 

Tage vor Ablauf der Frist zur Rückgabe 

oder Umtausch seiner Anteile erhalten.

Am Übertragungsstichtag werden die Net-

toinventarwerte des übertragenden Fonds 

und des übernehmenden Investmentver-

mögens berechnet, das Umtauschverhält-

nis wird festgelegt und der gesamte Um-

tauschvorgang wird vom Abschlussprüfer 

geprüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt 

sich nach dem Verhältnis der Nettoinven-

tarwerte je Anteil des übertragenden Fonds 

und des übernehmenden Investmentver-

mögens zum Zeitpunkt der Übernahme. 

Der Anleger erhält die Anzahl von Anteilen 

an dem übernehmenden Investmentfonds, 

die dem Wert seiner Anteile an dem über-

tragenden Investmentvermögens ent-

spricht. 

Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- 

oder Umtauschrecht keinen Gebrauch 

machen, werden sie am Übertragungs-

stichtag Anleger des übernehmenden In-

vestmentvermögens. Die Gesellschaft 

kann gegebenenfalls auch mit der Kapital-

verwaltungsgesellschaft des übernehmen-

den Investmentvermögens festlegen, dass 

den Anlegern des übertragenden Invest-

mentfonds bis zu 10 Prozent des Wertes 

ihrer Anteile in bar ausgezahlt werden. Mit 

der Übertragung aller Vermögenswerte 

erlischt der Fonds. Findet die Übertragung 

während des laufenden Geschäftsjahres 

des Fonds statt, muss die Gesellschaft auf 

den Übertragungsstichtag einen Bericht 

erstellen, der den Anforderungen an einen 

Jahresbericht entspricht. 

Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger 

und auf der Website www.hansainvest.de 

bekannt, wenn der Fonds auf ein anderes 

von der Gesellschaft verwaltetes Invest-

mentvermögen verschmolzen wurde und 

die Verschmelzung wirksam geworden ist. 

Sollte der Fonds auf ein anderes Invest-

mentvermögen verschmolzen werden, 

welches nicht von der Gesellschaft ver-

waltet wird, so übernimmt die Verwaltungs-

gesellschaft die Bekanntmachung des 

Wirksamwerdens der Verschmelzung, die 

das übernehmende oder neu gegründete 

Investmentvermögen verwaltet.
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Auslagerung

Die HANSAINVEST hat die Portfoliover-

waltung für das Sondervermögen dieses 

Verkaufsprospektes auf die SIGNAL IDU-

NA Asset Management GmbH, Hamburg, 

ausgelagert. Die Die SIGNAL IDUNA Asset 

Management GmbH ist ein Finanzdienst-

leistungsinstitut nach deutschem Recht 

und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung 

einzelner in Finanzinstrumenten angelegter 

Vermögen für andere mit Entscheidungs-

spielraum (Finanzportfolioverwaltung). Sie 

unterliegt der Aufsicht der BaFin. 

Darüber hinaus und neben der Auslage-

rung der Portfolioverwaltung anderer von 

der HANSAINVEST verwalteter Sonder-

vermögen auf verschiedene Unternehmen 

hat die HANSAINVEST folgende Aufgaben 

auf andere Unternehmen übertragen:

Bereitstellung und Unterhaltung von Soft- 

und Hardware zum Betrieb des EDV-Netz-

werkes und der DV-Bürokommunikation 

auf die

IDUNA Vereinigte Lebensversicherung a.G. 

für Handwerk, Handel und Gewerbe, Ham-

burg

EDV-Innenrevision 

auf die

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Berlin/Frankfurt am Main

Durchführung der Marktrisikomessung 

nach dem Qualifizierten Ansatz laut Deri-

vateV 

auf die 

BHF-BANK AG, Frankfurt am Main

Die HANSAINVEST ist jederzeit berechtigt, 

den vorgenannten Unternehmen in Bezug 

auf die ausgelagerten Aufgaben Weisun-

gen zu erteilen. Sie kann ihnen auch kün-

digen und die entsprechenden Aufgaben 

auf Dritte auslagern oder selbst erledigen.

Folgende Interessenskonflikte könnten sich 

aus der Auslagerung ergeben:

• Die Unternehmen SIGNAL IDUNA As-

set Management GmbH und IDUNA 

Vereinigte Lebensversicherung a.G. 

sind mit der Gesellschaft verbundenes 

Unternehmen.

Interessenskonflikte

Bei der Gesellschaft können folgende In-

teressenskonflikte entstehen:

Die Interessen des Anlegers können mit 

folgenden Interessen kollidieren:

• Interessen der Gesellschaft und der 

mit dieser verbundenen Unternehmen,

• Interessen der Mitarbeiter der Gesell-

schaft,

• Interessen anderer Anleger in diesem 

oder anderen Fonds oder

• Interessen der Kunden der Gesell-

schaft.

Umstände oder Beziehungen, die Interes-

senskonflikte bei der Gesellschaft und/

oder ihren beauftragten Auslagerungsun-

ternehmen begründen können, umfassen 

insbesondere: 

• Anreizsysteme für Mitarbeiter der Ge-

sellschaft,

• Mitarbeitergeschäfte,

• Zuwendungen an Mitarbeiter der Ge-

sellschaft,

• Umschichtungen im Fonds,

• Stichtagsbezogene Aufbesserung der 

Fondsperformance („window dressing“),

• Geschäfte zwischen der Gesellschaft 

und den von ihr verwalteten Invest-

mentvermögen oder Individualportfo-

lios bzw.

• Geschäfte zwischen von der Gesell-

schaft verwalteten Investmentvermö-

gen und/oder Individualportfolios,

• Zusammenfassung mehrerer Orders 

(„block trades“),

• Beauftragung von eng verbundenen 

Unternehmen und Personen,

• Einzelanlagen von erheblichem Um-

fang,

• Wenn nach einer Überzeichnung im 

Rahmen einer Aktienemission die Ge-

sellschaft die Papiere für mehrere In-

vestmentvermögen oder Individual-

portfolios gezeichnet hat („IPO-Zutei-

lungen“),

• Transaktionen nach Handelsschluss 

zum bereits bekannten Schlusskurs 

des laufenden Tages, sogenanntes 

Late Trading,

• Stimmrechtsausübung.

Der Gesellschaft können im Zusammen-

hang mit Geschäften für Rechnung des 

Fonds geldwerte Vorteile (Broker research, 

Finanzanalysen, Markt- und Kursinforma-

tionssysteme) entstehen, die im Interesse 

der Anleger bei den Anlageentscheidungen 

verwendet werden. 

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergü-

tungen der aus dem Fonds an die Verwahr-

stelle und an Dritte geleisteten Vergütun-

gen und Aufwandserstattungen zu.
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Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, 

z.  B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist 

jährlich – Vermittlungsentgelte als so ge-

nannte „Vermittlungsfolgeprovisionen“ aus 

ihrer Verwaltungsvergütung. Beim Kauf von 

Fondsanteilen wird zudem ein Ausgabe-

aufschlag von der Gesellschaft erhoben; 

Details hierzu sind den Abschnitten „Kos-

ten“ sowie „Der Fonds im Überblick – Aus-

gabeaufschlag“ zu entnehmen. Dieser wird 

bis zu 100 % als Vergütung für den Ver-

triebsaufwand an die Vertriebspartner der 

Gesellschaft weitergeleitet.

Zum Umgang mit Interessenskonflikten 

setzt die Gesellschaft unter anderem fol-

gende organisatorische Maßnahmen ein, 

um Interessenskonflikte zu ermitteln, ihnen 

vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobach-

ten und sie offenzulegen:

• Bestehen einer Compliance-Abteilung, 

die auf die Einhaltung von Gesetzen 

und Regeln hinwirkt und der Interes-

senskonflikte gemeldet werden müssen.

• Pflichten zur Offenlegung

• Organisatorische Maßnahmen wie 

• die Einrichtung von Vertraulichkeitsbe-

reichen für einzelne Abteilungen, um 

dem Missbrauch von vertraulichen 

Informationen vorzubeugen,

• Zuordnung von Zuständigkeiten, um 

unsachgemäße Einflussnahme zu ver-

hindern,

• Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Be-

zug auf Mitarbeitergeschäfte, Ver-

pflichtungen zur Einhaltung des Insi-

derrechts, Schulungen und Fortbil-

dungsmaßnahmen

• Einrichtung von geeigneten Vergü-

tungssystemen, 

• Grundsätze zur Berücksichtigung von 

Kundeninteressen,

• Grundsätze zur bestmöglichen Aus-

führung beim Erwerb bzw. zur Veräu-

ßerung von Finanzinstrumenten,

• Grundsätze zur Aufteilung von Teilaus-

führungen,

• Einrichten von Orderannahmezeiten 

(Cut-Off-Zeiten),

• Grundsätze zur Stimmrechtsausübung,

• Forward Pricing,

• Mitwirkung im Compliance-Komitee 

der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Die BHF-BANK AG sowie der Portfoliover-

walter sind bereits aufgrund gesetzlicher 

Vorschriften verpflichtet, ein angemesse-

nes Interessenkonfliktmanagement vorzu-

halten. 

Bei der IDUNA Vereinigte Lebensversiche-

rung a.G. für Handwerk, Handel und Ge-

werbe handelt es sich um ein verbundenes 

Unternehmen der Gesellschaft. Es ist nicht 

ausgeschlossen, dass dieses Unterneh-

men für die oben genannten Auslagerungs-

tätigkeiten nicht ausgewählt worden wäre, 

wenn es sich nicht um ein verbundenes 

Unternehmen gehandelt hätte. 

Bei der SIGNAL IDUNA Asset Management 

GmbH handelt es sich um ein verbundenes 

Unternehmen der Gesellschaft. Es ist nicht 

ausgeschlossen, dass dieses Unterneh-

men nicht als Portfolioverwalter ausge-

wählt worden wäre, wenn es sich nicht um 

ein verbundenes Unternehmen gehandelt 

hätte.

Der Portfolioverwalter, auf den die HANSA-

INVEST die Portfolioverwaltung des vor-

liegenden Sondervermögens ausgelagert 

hat, ist darüber hinaus im Rahmen des 

geschlossenen Auslagerungsvertrages 

verpflichtet, angemessene Verfahren zur 

Ermittlung, Steuerung und Beobachtung 

potenzieller Interessenkonflikte vorzuhal-

ten. Er ist zudem verpflichtet, seine Grund-

sätze zum Umgang mit Interessenkonflik-

ten laufend zu überprüfen und soweit die 

organisatorischen Vorkehrungen des Port-

folioverwalters nicht geeignet sind, Inter-

essenkonflikte zu vermeiden, die allgemei-

ne Art und Herkunft der verbleibenden 

Interessenkonflikte zu dokumentieren 

(„unvermeidbare Interessenkonflikte“) und 

der Gesellschaft unverzüglich mitzuteilen. 

Die Gesellschaft oder von ihr mit der Port-

folioverwaltung beauftragte Dritte können 

im Zusammenhang mit dem Erwerb von 

Vermögensgegenständen von deren Emit-

tenten und/oder Verkäufern aus deren 

(Verkaufs-)Gebühren (z. B. Ausgabeauf-

schläge, Agios, Provisionen, in den Preis 

eingerechnete Gebühren) geldliche oder 

nicht-geldliche Zuwendungen (zusammen 

„Zuwendungen“) erhalten. Die Höhe sol-

cher Zuwendungen ist nicht im Vorneher-

ein bestimmbar, da sie von der Art des 

Vermögensgegenstandes und den Um-

ständen seines Erwerbs abhängt. Nach 

derzeitiger Marktpraxis werden max. 1,5  % 

des Preises eines Vermögensgegenstan-

des als Zuwendung geleistet. Dieser Betrag 

kann in Einzelfällen auch höher sein. Nä-

here Einzelheiten werden dem Anleger auf 

Nachfrage mitgeteilt.

Sofern die Gesellschaft oder der von ihr 

mit der Portfolioverwaltung beauftragte 

Dritte diese Zuwendungen nicht dem Son-

dervermögen zuführen, ist ihr Einbehalt 

auf die Verbesserung der Qualität der 

Dienstleistung ausgelegt und hindert die 

Gesellschaft bzw. den mit der Portfolio-

verwaltung beauftragten Dritten nicht da-

ran, pflichtgemäß im besten Interesse des 

verwalteten Sondervermögens und seiner 

Anleger zu handeln. Die Gesellschaft weist 

die Anleger ausdrücklich darauf hin, dass 

sie mit der zuvor skizzierten Praxis im Ein-

klang mit der derzeitigen Rechtslage von 

den Wohlverhaltensregeln des BVI Bun-

desverband Investment und Asset Ma-

nagement e. V. abweicht.

Es wurden keine unvermeidbaren Interes-

senkonflikte im Zusammenhang mit der 

Auslagerung der Portfolioverwaltung fest-

gestellt.

Auch in Bezug auf die übrigen Auslage-

rungsunternehmen wurden keine unver-

meidbaren Interessenkonflikte festgestellt.
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Kurzangaben über Steuerrechtliche 
Vorschriften

Die Aussagen zu den steuerlichen Vor-

schriften gelten nur für Anleger, die in 

Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 

sind. Dem ausländischen Anleger empfeh-

len wir, sich vor Erwerb von Anteilen an 

dem in diesem Verkaufsprospekt beschrie-

benen Fonds mit seinem Steuerberater in 

Verbindung zu setzen und mögliche steu-

erliche Konsequenzen aus dem Anteilser-

werb in seinem Heimatland individuell zu 

klären.

Der Fonds ist als Zweckvermögen von der 

Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. 

Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds 

werden jedoch beim Privatanleger als Ein-

künfte aus Kapitalvermögen der Einkom-

mensteuer unterworfen, soweit diese zu-

sammen mit sonstigen Kapitalerträgen den 

jeweils geltenden Sparer-Pauschbetrag 

übersteigen; derzeit beläuft sich der Spa-

rer-Pauschbetrag auf jährlich 801,– Euro 

(für Alleinstehende oder getrennt veran-

lagte Ehegatten) bzw. 1.602,– Euro (für 

zusammen veranlagte Ehegatten).  

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen 

grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 

Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag 

und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den 

Einkünften aus Kapitalvermögen gehören 

auch die vom Fonds ausgeschütteten Er-

träge, die ausschüttungsgleichen Erträge, 

der Zwischengewinn sowie der Gewinn 

aus dem An- und Verkauf von Fondsantei-

len, wenn diese nach dem 31. Dezember 

2008 erworben wurden bzw. werden. 

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger 

grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. 

Abgeltungsteuer), so dass die Einkünfte 

aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in 

der Einkommensteuererklärung anzugeben 

sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs 

werden durch die depotführende Stelle 

grundsätzlich bereits Verlustverrechnun-

gen vorgenommen und ausländische Quel-

lensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u. a. aber dann keine 

Abgeltungswirkung, wenn der persönliche 

Steuersatz geringer ist als der Abgeltungs-

satz von 25 Prozent. In diesem Fall können 

die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der 

Einkommensteuererklärung angegeben 

werden. Das Finanzamt setzt dann den 

niedrigeren persönlichen Steuersatz an 

und rechnet auf die persönliche Steuer-

schuld den vorgenommenen Steuerabzug 

an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen 

keinem Steuerabzug unterlegen haben 

(weil z. B. ein Gewinn aus der Veräußerung 

von Fondsanteilen in einem ausländischen 

Depot erzielt wird), sind diese in der Steu-

ererklärung anzugeben. Im Rahmen der 

Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus 

Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Ab-

geltungssatz von 25 Prozent oder dem 

niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermö-

gen befinden, werden die Erträge als Be-

triebseinnahmen steuerlich erfasst. Die 

steuerliche Gesetzgebung erfordert zur 

Ermittlung der steuerpflichtigen bzw. der 

kapitalertragsteuerpflichtigen Erträge eine 

differenzierte Betrachtung der Ertragsbe-

standteile. 

Anteile im Privatvermögen 
(Steuerinländer)

Gewinne aus der Veräußerung  

von Wert papieren, Gewinne aus 

Termin geschäften und Erträge  

aus Still halterprämien

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, 

Anteilen an Investmentvermögen, eigen-

kapitalähnlichen Genussrechten und Ge-

winne aus Termingeschäften sowie Erträ-

ge aus Stillhalterprämien, die auf der Ebe-

ne des Fonds erzielt werden, werden beim 

Anleger nicht erfasst, solange sie nicht 

ausgeschüttet werden. Zudem werden die 

Gewinne aus der Veräußerung der folgen-

den Kapitalforderungen (sog. „Gute Kapi-

talforderungen“) beim Anleger nicht er-

fasst, wenn sie nicht ausgeschüttet wer-

den:

a) Kapitalforderungen, die eine Emissi-

onsrendite haben, 

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte 

Forderungen mit festem Kupon sowie 

Down-Rating-Anleihen, Floater und 

Reverse-Floater, 

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer 

Aktie oder eines veröffentlichten Index 

für eine Mehrzahl von Aktien im Ver-

hältnis 1:1 abbilden, 

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und 

Wandelanleihen,

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis 

(flat) gehandelte Gewinnobligationen 

und Fremdkapital-Genussrechte und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen. 

Werden Gewinne aus der Veräußerung der 

o. g. Wertpapiere/Kapitalforderungen, Ge-

winne aus Termingeschäften sowie Erträ-

ge aus Stillhalterprämien ausgeschüttet, 

sind sie grundsätzlich steuerpflichtig und 

unterliegen bei Verwahrung der Anteile im 

Inland dem Steuerabzug von 25 Prozent 

(zuzüglich Solidaritätszuschlag und gege-

benenfalls Kirchensteuer). Ausgeschütte-

te Gewinne aus der Veräußerung von Wert-

papieren und Gewinne aus Termingeschäf-

ten sind jedoch steuerfrei, wenn die Wert-

papiere auf Ebene des Fonds vor dem 1. 

Januar 2009 erworben bzw. die Terminge-

schäfte vor dem 1. Januar 2009 eingegan-

gen wurden.



49Seite 49 von 76

Ergebnisse aus der Veräußerung von Ka-

pitalforderungen, die nicht in der o. g. Auf-

zählung enthalten sind, sind steuerlich wie 

Zinsen zu behandeln (s. u.).

Zinsen, Dividenden und sonstige  

Erträge 

Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge 

sind beim Anleger grundsätzlich steuer-

pflichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob 

diese Erträge thesauriert oder ausgeschüt-

tet werden. Sie unterliegen i.d.R. dem 

Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich 

Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls 

Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen 

werden, wenn der Anleger Steuerinländer 

ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, 

sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile den 

jeweils geltenden Sparer-Pauschbetrag 

nicht übersteigen; zum Zeitpunkt der Pro-

spektaufstellung beträgt der jährliche Spa-

rer-Pauschbetrag 801,– Euro bei Einzelver-

anlagung bzw. 1.602,– Euro bei Zusam-

menveranlagung von Ehegatten. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer 

Bescheinigung für Personen, die voraus-

sichtlich nicht zur Einkommensteuer ver-

anlagt werden (sogenannte Nichtveranla-

gungsbescheinigung, nachfolgend „NV-

Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Antei-

le eines steuerrechtlich ausschüttenden 

Sondervermögens in einem inländischen 

Depot, so nimmt die depotführende Stelle 

als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, 

wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüt-

tungstermin ein in ausreichender Höhe aus-

gestellter Freistellungsauftrag nach amtli-

chem Muster oder eine NV-Bescheinigung, 

die vom Finanzamt für die Dauer von maxi-

mal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. 

In diesem Fall erhält der Anleger die gesam-

te Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Für den Steuerabzug eines Sondervermö-

gens, das seine Erträge nicht ausschüttet, 

stellt der Fonds den depotführenden Stel-

len die Kapitalertragsteuer nebst den ma-

ximal anfallenden Zuschlagsteuern (Soli-

daritätszuschlag und Kirchensteuer) zur 

Verfügung. Die depotführenden Stellen 

nehmen den Steuerabzug wie im Aus-

schüttungsfall unter Berücksichtigung der 

persönlichen Verhältnisse der Anleger vor, 

so dass gegebenenfalls auch Kirchensteu-

er abgeführt wird. Soweit der Fonds den 

depotführenden Stellen Beträge zur Ver-

fügung gestellt hat, die nicht abgeführt 

werden müssen, erfolgt eine Erstattung.

Befinden sich die Anteile in einem inländi-

schen Depot, so erhält der Anleger, der 

seiner depotführenden Stelle einen in aus-

reichender Höhe ausgestellten Freistel-

lungsauftrag oder eine NV-Bescheinigung 

vor Ablauf des Geschäftsjahres des Fonds 

vorlegt, den der depotführenden Stelle zur 

Verfügung gestellten Betrag auf seinem 

Konto gutgeschrieben. 

Sofern der Freistellungsauftrag oder die 

NV-Bescheinigung nicht bzw. nicht recht-

zeitig vorgelegt wird, erhält der Anleger auf 

Antrag von der depotführenden Stelle eine 

Steuerbescheinigung über den einbehal-

tenen und abgeführten Steuerabzug und 

den Solidaritätszuschlag. Der Anleger hat 

dann die Möglichkeit, den Steuerabzug im 

Rahmen seiner Einkommensteuerveranla-

gung auf seine persönliche Steuerschuld 

anrechnen zu lassen. 

Werden Anteile ausschüttender Sonder-

vermögen nicht in einem Depot verwahrt 

und Ertragsscheine einem inländischen 

Kreditinstitut vorgelegt (Eigenverwahrung), 

wird der Steuerabzug in Höhe von 25 Pro-

zent zzgl. des Solidaritätszuschlags vor-

genommen. 

Negative steuerliche Erträge

Verbleiben negative Erträge nach Verrech-

nung mit gleichartigen positiven Erträgen 

auf der Ebene des Fonds, werden diese 

auf Ebene des Fonds steuerlich vorgetra-

gen. Diese können auf Ebene des Fonds 

mit künftigen gleichartigen positiven steu-

erpflichtigen Erträgen der Folgejahre ver-

rechnet werden. Eine direkte Zurechnung 

der negativen steuerlichen Erträge auf den 

Anleger ist nicht möglich. Damit wirken 

sich diese negativen Beträge beim Anleger 

bei der Einkommensteuer erst in dem Ver-

anlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem 

das Geschäftsjahr des Fonds endet bzw. 

die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 

des Fonds erfolgt, für das die negativen 

steuerlichen Erträge auf Ebene des Fonds 

verrechnet werden. Eine frühere Geltend-

machung bei der Einkommensteuer des 

Anlegers ist nicht möglich. 

Substanzauskehrungen

Substanzauskehrungen unterliegen nicht 

der Besteuerung. Substanzauskehrungen, 

die der Anleger während seiner Besitzzeit 

erhalten hat, sind allerdings dem steuerli-

chen Ergebnis aus der Veräußerung der 

Fondsanteile hinzuzurechnen, d. h. sie er-

höhen den steuerlichen Gewinn.

Veräußerungsgewinne auf Anleger-

ebene

Werden Anteile an dem Fonds, die nach 

dem 31. Dezember 2008 erworben wurden, 

von einem Privatanleger veräußert, unter-

liegt der Veräußerungsgewinn dem Abgel-

tungssatz von 25 Prozent. Sofern die An-

teile in einem inländischen Depot verwahrt 

werden, nimmt die depotführende Stelle 

den Steuerabzug vor. Der Steuerabzug von 

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag 

und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann 

durch die Vorlage eines ausreichenden 

Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Be-

scheinigung vermieden werden. Werden 

solche Anteile von einem Privatanleger mit 

Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit 

anderen positiven Einkünften aus Kapital-

vermögen verrechenbar. Sofern die Antei-

le in einem inländischen Depot verwahrt 

werden und bei derselben depotführenden 

Stelle im selben Kalenderjahr positive Ein-

künfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, 

nimmt die depotführende Stelle die Ver-

lustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Ja-

nuar 2009 erworbenen Fondsanteile ist der 

Gewinn bei Privatanlegern steuerfrei. 
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Bei der Ermittlung des Veräußerungsge-

winns sind die Anschaffungskosten um 

den Zwischengewinn im Zeitpunkt der 

Anschaffung und der Veräußerungspreis 

um den Zwischengewinn im Zeitpunkt der 

Veräußerung zu kürzen, damit es nicht zu 

einer doppelten einkommensteuerlichen 

Erfassung von Zwischengewinnen (siehe 

unten) kommen kann. Zudem ist der Ver-

äußerungspreis um die thesaurierten Er-

träge zu kürzen, die der Anleger bereits 

versteuert hat, damit es auch insoweit nicht 

zu einer Doppelbesteuerung kommt.

Der Gewinn aus der Veräußerung nach dem 

31. Dezember 2008 erworbener Fondsan-

teile ist insoweit steuerfrei, als er auf die 

während der Besitzzeit im Fonds entstan-

denen, noch nicht auf der Anlegerebene 

erfassten, nach Doppelbesteuerungsab-

kommen (nachfolgend „DBA“) steuerfreien 

Erträge zurückzuführen ist (sog. besitzzeit-

anteiliger Immobiliengewinn).

Die Gesellschaft veröffentlicht den Immo-

biliengewinn bewertungstäglich als Pro-

zentsatz des Anteilwertes des Fonds. 

Anteile im Betriebsvermögen 
(Steuerinländer)

Gewinne aus der Veräußerung von 

Wertpapieren, Gewinne aus Termin-

geschäften und Erträge aus Still-

halterprämien

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, 

Anteilen an Investmentvermögen, eigen-

kapitalähnlichen Genussrechten und Ge-

winne aus Termingeschäften sowie Erträ-

ge aus Stillhalterprämien, die auf der Ebe-

ne des Fonds erzielt werden, werden beim 

Anleger nicht erfasst, solange sie nicht 

ausgeschüttet werden. Zudem werden die 

Gewinne aus der Veräußerung der folgen-

den Kapitalforderungen (sog. „Gute Kapi-

talforderungen“) beim Anleger nicht er-

fasst, wenn sie nicht ausgeschüttet wer-

den:

a) Kapitalforderungen, die eine Emissi-

onsrendite haben, 

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte 

Forderungen mit festem Kupon sowie 

Down-Rating-Anleihen, Floater und 

Reverse-Floater,

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer 

Aktie oder eines veröffentlichten Index 

für eine Mehrzahl von Aktien im Ver-

hältnis 1:1 abbilden,

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und 

Wandelanleihen,

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis 

(flat) gehandelte Gewinnobligationen 

und Fremdkapital-Genussrechte und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen. 

Werden diese Gewinne ausgeschüttet, so 

sind sie steuerlich auf Anlegerebene zu 

berücksichtigen. Dabei sind Veräußerungs-

gewinne aus Aktien ganz (bei Anlegern, 

die Körperschaften sind) oder zu 40 Pro-

zent (bei sonstigen betrieblichen Anlegern, 

z. B. Einzelunternehmern) steuerfrei (Teil-

einkünfteverfahren). Veräußerungsgewinne 

aus Renten/Kapitalforderungen, Gewinne 

aus Termingeschäften und Erträge aus 

Stillhalterprämien sind hingegen in voller 

Höhe steuerpflichtig.

Ergebnisse aus der Veräußerung von Ka-

pitalforderungen, die nicht in der o. g. Auf-

zählung enthalten sind, sind steuerlich wie 

Zinsen zu behandeln (s. u.).

Ausgeschüttete Wertpapierveräußerungs-

gewinne, ausgeschüttete Termingeschäfts-

gewinne sowie ausgeschüttete Erträge aus 

Stillhalterprämien unterliegen grundsätz-

lich dem Steuerabzug (Kapitalertragsteu-

er 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszu-

schlag). Dies gilt nicht für Gewinne aus der 

Veräußerung von vor dem 1. Januar 2009 

erworbenen Wertpapieren und Gewinne 

aus vor dem 1. Januar 2009 eingegange-

nen Termingeschäften. Die auszahlende 

Stelle nimmt jedoch insbesondere dann 

keinen Steuerabzug vor, wenn der Anleger 

eine unbeschränkt steuerpflichtige Kör-

perschaft ist oder diese Kapitalerträge 

Betriebseinnahmen eines inländischen 

Betriebs sind und dies der auszahlenden 

Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge 

nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck 

erklärt wird.

Zinsen und zinsähnliche Erträge

Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim 

Anleger grundsätzlich steuerpflichtig. Dies 

gilt unabhängig davon, ob diese Erträge 

thesauriert oder ausgeschüttet werden.

Die depotführende Stelle nimmt nur bei 

Vorlage einer entsprechenden NV-Be-

scheinigung vom Steuerabzug Abstand 

oder vergütet diesen. Im Übrigen erhält der 

Anleger eine Steuerbescheinigung über 

die Vornahme des Steuerabzugs.

In- und ausländische Dividenden

Vor dem 1. März 2013 dem Fonds zuge-

flossene oder als zugeflossen geltende 

Dividenden in- und ausländischer Aktien-

gesellschaften, die auf Anteile im Betriebs-

vermögen ausgeschüttet oder thesauriert 

werden, sind mit Ausnahme von Dividen-

den nach dem Gesetz über deutsche Im-

mobilien-Aktiengesellschaften mit börsen-

notierten Anteilen (nachfolgend „REITG“) 

bei Körperschaften grundsätzlich steuer-

frei. Aufgrund der Neuregelung zur Besteu-

erung von Streubesitzdividenden sind nach 

dem 28. Februar 2013 dem Fonds aus der 

Direktanlage zugeflossene oder als zuge-

flossen geltende Dividenden in- und aus-

ländischer Aktiengesellschaften bei Kör-

perschaften steuerpflichtig. Von Einzelun-

ternehmern sind Dividenden – mit Ausnah-

me der Dividenden nach dem REITG – zu 

60 Prozent zu versteuern (Teileinkünfte-

verfahren).

Inländische Dividenden unterliegen dem 

Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 Pro-

zent zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Ausländische Dividenden unterliegen 

grundsätzlich dem Steuerabzug (Kapital-

ertragsteuer 25 Prozent zuzüglich Solida-

ritätszuschlag). Die auszahlende Stelle 

nimmt jedoch insbesondere dann keinen 

Steuerabzug vor, wenn der Anleger eine 

unbeschränkt steuerpflichtige Körper-

schaft ist oder die ausländischen Dividen-

den Betriebseinnahmen eines inländischen 
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Betriebs sind und dies der auszahlenden 

Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge 

nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck 

erklärt wird. Von bestimmten Körperschaf-

ten muss der auszahlenden Stelle für den 

Nachweis der unbeschränkten Steuer-

pflicht eine Bescheinigung des für sie zu-

ständigen Finanzamtes vorliegen. Dies sind 

nichtrechtsfähige Vereine, Anstalten, Stif-

tungen und andere Zweckvermögen des 

privaten Rechts sowie juristische Personen 

des privaten Rechts, die keine Kapitalge-

sellschaften, keine Genossenschaften oder 

Versicherungs- und Pensionsfondsvereine 

auf Gegenseitigkeit sind.

Bei gewerbesteuerpflichtigen Anlegern 

sind die zum Teil einkommensteuerfreien 

bzw. körperschaftsteuerfreien Dividen-

denerträge für Zwecke der Ermittlung des 

Gewerbeertrags wieder hinzuzurechnen, 

nicht aber wieder zu kürzen. Nach Auffas-

sung der Finanzverwaltung können Divi-

denden von ausländischen Kapitalgesell-

schaften als so genannte Schachteldivi-

denden nur dann steuerfrei sein, wenn der 

Anleger eine (Kapital-) Gesellschaft i.S.d. 

DBAs ist und auf ihn durchgerechnet eine 

genügend hohe (Schachtel-) Beteiligung 

entfällt.

Negative steuerliche Erträge

Verbleiben negative Erträge nach Verrech-

nung mit gleichartigen positiven Erträgen 

auf der Ebene des Fonds, werden diese 

steuerlich auf Ebene des Fonds vorgetra-

gen. Diese können auf Ebene des Fonds 

mit künftigen gleichartigen positiven steu-

erpflichtigen Erträgen der Folgejahre ver-

rechnet werden. Eine direkte Zurechnung 

der negativen steuerlichen Erträge auf den 

Anleger ist nicht möglich. Damit wirken 

sich diese negativen Beträge beim Anleger 

bei der Einkommensteuer bzw. Körper-

schaftsteuer erst in dem Veranlagungs-

zeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das Ge-

schäftsjahr des Fonds endet, bzw. die 

Ausschüttung für das Geschäftsjahr des 

Fonds erfolgt, für das die negativen steu-

erlichen Erträge auf Ebene des Fonds ver-

rechnet werden. Eine frühere Geltendma-

chung bei der Einkommensteuer bzw. 

Körperschaftsteuer des Anlegers ist nicht 

möglich. 

Substanzauskehrungen

Substanzauskehrungen sind nicht steuer-

bar. Dies bedeutet für einen bilanzierenden 

Anleger, dass die Substanzauskehrungen 

in der Handelsbilanz ertragswirksam zu 

vereinnahmen sind, in der Steuerbilanz 

aufwandswirksam ein passiver Ausgleichs-

posten zu bilden ist und damit technisch 

die historischen Anschaffungskosten steu-

erneutral gemindert werden. Alternativ 

können die fortgeführten Anschaffungs-

kosten um den anteiligen Betrag der Sub-

stanzausschüttung vermindert werden.

Veräußerungsgewinne auf Anleger-

ebene

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen 

im Betriebsvermögen sind für Körperschaf-

ten grundsätzlich steuerfrei, soweit die 

Gewinne aus noch nicht zugeflossenen 

oder noch nicht als zugeflossen geltenden 

Dividenden und aus realisierten und nicht 

realisierten Gewinnen des Fonds aus in- 

und ausländischen Aktien herrühren und 

soweit diese Dividenden und Gewinne bei 

Zurechnung an den Anleger steuerfrei sind 

(sogenannter Aktiengewinn). Von Einzel-

unternehmern sind diese Veräußerungs-

gewinne zu 60 Prozent zu versteuern. Die 

Gesellschaft veröffentlicht den Aktienge-

winn (seit 1. März 2013 aufgrund der oben 

erwähnten Gesetzesänderung zwei Akti-

engewinne getrennt für Körperschaften 

und Einzelunternehmer – gegebenenfalls 

erfolgt die getrennte Veröffentlichung erst 

nachträglich) bewertungstäglich als Pro-

zentsatz des Anteilwertes des Fonds. 

Der Gewinn aus der Veräußerung der An-

teile ist zudem insoweit steuerfrei, als er 

auf die während der Besitzzeit im Fonds 

entstandenen, noch nicht auf der Anlege-

rebene erfassten, nach DBA steuerfreien 

Erträge zurückzuführen ist (sog. besitzzeit-

anteiliger Immobiliengewinn). Die Gesell-

schaft veröffentlicht den Immobiliengewinn 

bewertungstäglich als Prozentsatz des 

Anteilwertes des Fonds.

 



Seite 52 von 7652

Zusammenfassende Übersicht für übliche betriebliche Anlegergruppen

Thesaurierte oder 
ausgeschüttete

Zinsen, Gewinne aus dem Verkauf von 
schlechten Kapitalforderungen und 
sonstige Erträge

Deutsche Dividenden Ausländische Dividenden

Inländische Anleger

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer: 
25 %

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

Materielle Besteuerung:
Einkommensteuer und Gewerbesteuer; 
die Gewerbesteuer wird auf die 
Einkommensteuer angerechnet; ggf. 
können ausländische Quellensteuern 
angerechnet oder abgezogen werden

Materielle Besteuerung:
Gewerbesteuer auf 100 % der Dividenden; Einkommensteuer auf 60 % der 
Dividenden, sofern es sich nicht um REIT-Dividenden oder um Dividenden aus 
niedrig besteuerten Kapital-Investitionsgesellschaften handelt; die Gewerbesteuer 
wird auf die Einkommensteuer angerechnet

Regelbesteuerte Körper-
schaften (typischerweise 
Industrieunternehmen; 
Banken, sofern Anteile nicht 
im Handelsbestand 
gehalten werden; 
Sachversicherer)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme bei Banken, ansonsten 
25 % 

Kapitalertragsteuer:
25 % 

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; 
ggf. können ausländische Quellensteu-
ern angerechnet oder abgezogen 
werden

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; 
ausländische Quellensteuer ist bis zum 
DBA-Höchstsatz anrechenbar oder bei 
der Ermittlung der Einkünfte abziehbar

Lebens- und Kranken-
versicherungs-unternehmen 
und Pensionsfonds, bei 
denen die Fondsanteile den 
Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

materielle Besteuerung: Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für Beitragsrück-
erstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist; ggf. können ausländische Quellensteuern angerechnet 
oder abgezogen werden

Banken, die die Fondsanteile 
im Handelsbestand halten

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

Kapitalertragsteuer: 
25 % 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; ggf. können ausländische Quellensteuern 
angerechnet oder abgezogen werden

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; 
ausländische Quellensteuer ist bis zum 
DBA-Höchstsatz anrechenbar oder bei 
der Ermittlung der Einkünfte abziehbar

Steuerbefreite gemeinnützi-
ge, mildätige oder kirchliche 
Anleger (insb. Kirchen, 
gemeinnützige Stiftungen)

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

materielle Besteuerung: 
Steuerfrei

Andere steuerbefreite 
Anleger (insb. Pensions-
kassen, Sterbekassen und 
Unterstützungskassen, 
sofern die im Körperschaft-
steuergesetz geregelten 
Voraussetzungen erfüllt 
sind)

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

Kapitalertragsteuer: 
15 % 

Kapitalertragsteuer:  
Abstandnahme

materielle Besteuerung: 
Steuerfrei

materielle Besteuerung: 
Steuerabzug wirkt definitiv

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei

Gewerbliche Personen-
gesellschaften

Kapitalertragsteuer: 
25 %

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

materielle Besteuerung:
Auf der Ebene der Personengesellschaften fällt ggf. Gewerbesteuer an. Insoweit kommt es grundsätzlich nicht zu einer 
Belastung mit Gewerbesteuer auf der Ebene der Mitunternehmer. Für Zwecke der Einkommen- oder Körperschaftsteuer werden 
die Einkünfte der Personengesellschaft einheitlich und gesondert festgestellt. Die Mitunternehmer haben diese Einkünfte nach 
den Regeln zu versteuern, die gelten würden, wenn sie unmittelbar an dem Fonds beteiligt wären. Bei Mitunternehmern, die 
nicht dem Körperschaftsteuergesetz unterliegen, wird die anteilig auf den Mitunternehmer entfallende Gewerbesteuer auf die 
Einkommensteuer angerechnet.

Vermögensverwaltende 
Personengesellschaften

Kapitalertragsteuer:
25 % 

materielle Besteuerung:
Auf der Ebene der Personengesellschaft fällt keine Gewerbesteuer an. Die Einkünfte aus der Personengesellschaft unterliegen 
der Einkommen- oder Körperschaftsteuer und ggf. der Gewerbesteuer auf der Anlegerebene, wobei dieselben Besteuerungsfol-
gen eintreten als hätten die Gesellschafter unmittelbar in den Fonds investiert.
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Thesaurierte oder 
ausgeschüttete

Zinsen, Gewinne aus dem Verkauf von 
schlechten Kapitalforderungen und 
sonstige Erträge

Deutsche Dividenden Ausländische Dividenden

Ausländische Anleger Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme 

Kapitalertragsteuer:
25 %; ggf. Ermäßigung auf DBA-Höchst-
satz möglich durch einen Antrag auf 
Quellensteuererstattung, der beim 
Bundeszentralamt für Steuern zu stellen 
ist; soweit keine Quellensteuererstattung 
erreicht wird, wirkt der Steuerabzug 
definitiv

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

materielle Besteuerung: 
Der Anleger wird mit den deutschen Dividenden, den deutschen Mieterträgen und Erträgen aus der Veräußerung deutscher 
Immobilien innerhalb der 10-Jahresfrist beschränkt steuerpflichtig. Durch die Abgabe einer Steuererklärung in Deutschland kann 
er hinsichtlich der mit Kapitalertragsteuern belasteten deutschen Mieten und Gewinnen aus der Veräußerung deutscher 
Immobilien eine Erstattung erhalten (die Kapitelertragsteuer gilt als Vorauszahlung, der Körperschaftsteuersatz in Deutschland 
beträgt nur 15 %). Ansonsten richtet sich die materielle Besteuerung nach den Regeln des Sitzstaates des Anlegers.

Ausgeschüttete Gewinne aus dem Verkauf guter 
Kapitalforderungen und Termin 
geschäftsgewinne

Gewinne aus dem Verkauf von Aktien

Inländische Anleger

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

Materielle Besteuerung:
Einkommensteuer und Gewerbesteuer; 
die Gewerbesteuer wird auf die 
Einkommensteuer angerechnet

Materielle Besteuerung:
Einkommensteuer auf 60 % der Veräußerungsgewinne, sofern es sich nicht um 
Gewinne aus dem Verkauf von REIT-Aktien oder aus dem Verkauf niedrig besteuer-
ter Kapital-Investitionsgesellschaften handelt; gewerbesteuerfrei 

Regelbesteuerte Körper-
schaften (typischerweise 
Industrieunternehmen; 
Banken, sofern Anteile nicht 
im Handelsbestand 
gehalten werden; 
Sachversicherer)

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; 
ggf. können ausländische Quellensteu-
ern angerechnet oder abgezogen 
werden

materielle Besteuerung: 
Steuerfrei, sofern es sich nicht um Gewinne aus dem Verkauf von REIT-Aktien oder 
aus dem Verkauf niedrig besteuerter Kapital-Investitionsgesellschaften handelt; für 
Zwecke der Körperschaftsteuer gelten 5 % der steuerfreien Gewinne als nichtab-
zugsfähige Betriebsausgaben

Lebens- und Kranken-
versicherungsunternehmen 
und Pensionsfonds, bei 
denen die Fondsanteile den 
Kapitalanlagen zuzurechnen  
sind

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für Beitragsrückerstattungen (RfB) 
aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist; ggf. können ausländische Quellensteuern angerechnet oder abgezogen 
werden

Banken, die die Fonds-
anteile im Handelsbestand 
halten

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; ggf. können ausländische Quellensteuern angerechnet oder abgezogen werden

Steuerbefreite gemeinnützi-
ge, mildtätige oder 
kirchliche Anleger (insb. 
Kirchen, gemeinnützige 
Stiftungen)

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

materielle Besteuerung:
Steuerfrei

Andere steuerbefreite 
Anleger (insb. Pensionskas-
sen, Sterbekassen und 
Unterstützungskassen, 
sofern die im Körperschaft-
steuergesetz geregelten 
Voraussetzungen erfüllt 
sind)

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

materielle Besteuerung: 
Steuerfrei 

Gewerbliche Personen-
gesellschaften

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

materielle Besteuerung: 
Auf der Ebene der Personengesellschaften fällt ggf. Gewerbesteuer an. Insoweit kommt es grundsätzlich nicht zu einer 
Belastung mit Gewerbesteuer auf der Ebene der Mitunternehmer. Für Zwecke der Einkommen- oder Körperschaftsteuer werden 
die Einkünfte der Personengesellschaft einheitlich und gesondert festgestellt. Die Mitunternehmer haben diese Einkünfte nach 
den Regeln zu versteuern, die gelten würden, wenn sie unmittelbar an dem Fonds beteiligt wären. Bei Mitunternehmern, die 
nicht dem Körperschaftsteuergesetz unterliegen, wird die anteilig auf den Mitunternehmer entfallende Gewerbesteuer auf die 
Einkommensteuer angerechnet.

Vermögensverwaltende 
Personengesellschaften

Kapitalertragsteuer: 
25 %

materielle Besteuerung:
Auf der Ebene der Personengesellschaft wird keine Gewerbesteuer erhoben. Die Einkünfte der Personengesellschaft unterliegen 
der Einkommen- oder Körperschaftsteuer und ggf. der Gewerbesteuer auf der Anlegerebene, wobei dieselben Besteuerungsfol-
gen eintreten als hätten die Gesellschafter unmittelbar in den Fonds investiert.

Ausländische Anleger Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

materielle Besteuerung: 
Die materielle Besteuerung richtet sich nach den Regeln des Sitzstaates des Anlegers.



Seite 54 von 7654

Unterstellt ist eine inländische Depotver-

wahrung. Auf die Kapitalertragsteuer, Ein-

kommensteuer und Körperschaftsteuer 

wird ein Solidaritätszuschlag als Ergän-

zungsabgabe erhoben. Anrechenbare 

ausländische Quellensteuern können auf 

der Ebene des Investmentfonds als Wer-

bungskosten abgezogen werden; in die-

sem Fall ist keine Anrechnung auf der 

Ebene des Anlegers möglich. Für die Ab-

standnahme vom Kapitalertragsteuerab-

zug kann es erforderlich sein, dass Nicht-

veranlagungsbescheinigungen rechtzeitig 

der depotführenden Stelle vorgelegt wer-

den.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fonds-

anteile im Depot bei einer inländischen de-

potführenden Stelle, wird vom Steuerabzug 

auf Zinsen, zinsähnliche Erträge, Wertpa-

pierveräußerungsgewinne, Terminge-

schäftsgewinne und ausländische Dividen-

den Abstand genommen, sofern er seine 

steuerliche Ausländereigenschaft nach-

weist. Sofern die Ausländereigenschaft der 

depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. 

nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der 

ausländische Anleger gezwungen, die Er-

stattung des Steuerabzugs entsprechend 

der Abgabenordnung zu beantragen. Zu-

ständig ist das für die depotführende Stel-

le zuständige Finanzamt.

Hat ein ausländischer Anleger die Fonds-

anteile im Depot bei einer inländischen 

depotführenden Stelle, wird ihm bei Nach-

weis seiner steuerlichen Ausländereigen-

schaft keine Steuer einbehalten, soweit es 

sich nicht um inländische Dividenden han-

delt. Erfolgt der Nachweis verspätet, kann 

– wie bei verspätetem Nachweis der Aus-

ländereigenschaft bei ausschüttenden 

Fonds – eine Erstattung entsprechend der 

Abgabenordnung auch nach dem Thesau-

rierungszeitpunkt beantragt werden.

Inwieweit eine Anrechnung oder Erstattung 

des Steuerabzugs auf inländische Dividen-

den für den ausländischen Anleger möglich 

ist, hängt von dem zwischen dem Sitzstaat 

des Anlegers und der Bundesrepublik 

Deutschland bestehenden DBA ab. Eine 

DBA-Erstattung der Kapitalertragsteuer 

auf inländische Dividenden erfolgt über 

das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 

in Bonn.

Solidaritätszuschlag

Auf den bei Ausschüttungen oder Thesau-

rierungen abzuführenden Steuerabzug ist 

ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 

Prozent zu erheben. Der Solidaritätszu-

schlag ist bei der Einkommensteuer und 

Körperschaftsteuer anrechenbar.

Fällt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt bei 

Thesaurierung die Vergütung des Steuer-

abzugs, ist kein Solidaritätszuschlag ab-

zuführen bzw. wird bei einer Thesaurierung 

der einbehaltene Solidaritätszuschlag ver-

gütet.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von 

einer inländischen depotführenden Stelle 

(Abzugsverpflichteter) durch den Steuer-

abzug erhoben wird, wird die darauf ent-

fallende Kirchensteuer nach dem Kirchen-

steuersatz der Religionsgemeinschaft, der 

der Kirchensteuerpflichtige angehört, re-

gelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug 

erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchen-

steuer als Sonderausgabe wird bereits 

beim Steuerabzug mindernd berücksich-

tigt. 

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds 

wird teilweise in den Herkunftsländern 

Quellensteuer einbehalten. Die Gesell-

schaft kann die anrechenbare Quellensteu-

er auf der Ebene des Fonds wie Werbungs-

kosten abziehen. In diesem Fall ist die 

ausländische Quellensteuer auf Anleger-

ebene weder anrechenbar noch abzugsfä-

hig. Übt die Gesellschaft ihr Wahlrecht zum 

Abzug der ausländischen Quellensteuer auf 

Fondsebene nicht aus, dann wird die anre-

chenbare Quellensteuer bereits beim Steu-

erabzug mindernd berücksichtigt.

Ertragsausgleich

Auf Erträge entfallende Teile des Ausga-

bepreises für ausgegebene Anteile, die zur 

Ausschüttung herangezogen werden kön-

nen (Ertragsausgleichsverfahren), sind 

steuerlich so zu behandeln wie die Erträge, 

auf die diese Teile des Ausgabepreises 

entfallen.

Gesonderte Feststellung, 
Außenprüfung

Die Besteuerungsgrundlagen, die auf Ebe-

ne des Fonds ermittelt werden, sind ge-

sondert festzustellen. Hierzu hat die Ge-

sellschaft beim zuständigen Finanzamt 

eine Feststellungserklärung abzugeben. 

Änderungen der Feststellungserklärungen, 

z.B. anlässlich einer Außenprüfung der 

Finanzverwaltung, werden für das Ge-

schäftsjahr wirksam, in dem die geänder-

te Feststellung unanfechtbar geworden ist. 

Die steuerliche Zurechnung dieser geän-

derten Feststellung beim Anleger erfolgt 

dann zum Ende dieses Geschäftsjahres 

bzw. am Ausschüttungstag bei der Aus-

schüttung für dieses Geschäftsjahr.

Damit treffen die Bereinigungen von Feh-

lern wirtschaftlich die Anleger, die zum 

Zeitpunkt der Fehlerbereinigung an dem 

Fonds beteiligt sind. Die steuerlichen Aus-

wirkungen können entweder positiv oder 

negativ sein. 

Zwischengewinnbesteuerung

Zwischengewinne sind die im Ausgabe- 

oder Rücknahmepreis enthaltenen Entgel-
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te für vereinnahmte oder aufgelaufene 

Zinsen sowie Gewinne aus der Veräuße-

rung von nicht Guten Kapitalforderungen, 

die vom Fonds noch nicht ausgeschüttet 

oder thesauriert und infolgedessen beim 

Anleger noch nicht steuerpflichtig wurden 

(etwa mit Stückzinsen aus festverzinsli-

chen Wertpapieren vergleichbar). Der vom 

Fonds erwirtschaftete Zwischengewinn ist 

bei Rückgabe oder Verkauf der Anteile 

durch Steuerinländer einkommensteuer-

pflichtig. Der Steuerabzug auf den Zwi-

schengewinn beträgt 25 Prozent (zuzüglich 

Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls 

Kirchensteuer). 

Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwi-

schengewinn kann im Jahr der Zahlung 

beim Privatanleger einkommensteuerlich 

als negative Einnahme abgesetzt werden, 

wenn ein Ertragsausgleichsverfahren 

durchgeführt wird und sowohl bei der Ver-

öffentlichung des Zwischengewinns als 

auch im Rahmen der von den Berufsträgern 

zu bescheinigenden Steuerdaten hierauf 

hingewiesen wird. Er wird bereits beim 

Steuerabzug steuermindernd berücksich-

tigt. Wird der Zwischengewinn nicht veröf-

fentlicht, sind jährlich 6 Prozent des Ent-

gelts für die Rückgabe oder Veräußerung 

des Investmentanteils als Zwischengewinn 

anzusetzen. Bei betrieblichen Anlegern ist 

der gezahlte Zwischengewinn unselbstän-

diger Teil der Anschaffungskosten, die nicht 

zu korrigieren sind. Bei Rückgabe oder 

Veräußerung des Fondsanteils bildet der 

erhaltene Zwischengewinn einen unselb-

ständigen Teil des Veräußerungserlöses. 

Eine Korrektur ist nicht vorzunehmen.

Die Zwischengewinne können regelmäßig 

auch den Abrechnungen sowie den Erträg-

nisaufstellungen der Banken entnommen 

werden.

Folgen der Verschmelzung von 
Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines 

inländischen Sondervermögens in ein an-

deres inländisches Sondervermögen 

kommt es weder auf der Ebene der Anleger 

noch auf der Ebene der beteiligten Son-

dervermögen zu einer Aufdeckung von 

stillen Reserven, d. h. dieser Vorgang ist 

steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Über-

tragung aller Vermögensgegenstände ei-

nes inländischen Sondervermögens auf 

eine inländische Investmentaktiengesell-

schaft mit veränderlichem Kapital oder ein 

Teilgesellschaftsvermögen einer inländi-

schen Investmentaktiengesellschaft mit 

veränderlichem Kapital. Erhalten die An-

leger des übertragenden Sondervermö-

gens eine im Verschmelzungsplan vorge-

sehene Barzahlung, ist diese wie eine 

Ausschüttung eines sonstigen Ertrags zu 

behandeln. Vom übertragenden Sonder-

vermögen erwirtschaftet und noch nicht 

ausgeschüttete Erträge werden den Anle-

gern zum Übertragungsstichtag als soge-

nannte ausschüttungsgleiche Erträge 

steuerlich zugewiesen.

Transparente, semitransparente 
und intransparente Besteuerung 
als Investmentfonds

Die oben genannten Besteuerungsgrund-

sätze (sog. transparente Besteuerung für 

Investmentfonds im Sinne des Investment-

steuergesetzes (nachfolgend „InvStG“)) 

gelten nur, wenn der Fonds unter die Be-

standsschutzregelung des InvStG fällt. 

Dafür muss der Fonds vor dem 24. Dezem-

ber 2013 aufgelegt worden sein und die 

Anlagebestimmungen und Kreditaufnah-

megrenzen nach dem ehemaligen Invest-

mentgesetz erfüllen. Alternativ bzw. spä-

testens nach Ablauf der Bestandsschutz-

zeit muss der Fonds die steuerlichen An-

lagebestimmungen nach dem InvStG – dies 

sind die Grundsätze nach denen der Fonds 

investieren darf, um steuerlich als Invest-

mentfonds behandelt zu werden – erfüllen. 

In beiden Fällen müssen zudem sämtliche 

Besteuerungsgrundlagen nach der steu-

erlichen Bekanntmachungspflicht entspre-

chend den Vorgaben in § 5 Abs. 1 InvStG 

bekannt gemacht werden. Hat der Fonds 

Anteile an anderen Investmentvermögen 

erworben, so gelten die oben genannten 

Besteuerungsgrundsätze ebenfalls nur, 

wenn (i) der jeweilige Zielfonds entweder 

unter die Bestandsschutzregelungen des 

InvStG fällt oder die steuerlichen Anlage-

bestimmungen nach dem InvStG erfüllt 

und (ii) die Verwaltungsgesellschaft für 

diese Zielfonds den steuerlichen Bekannt-

machungspflichten nachkommt.

Die Gesellschaft ist bestrebt, die steuerli-

chen Anlagebestimmungen bzw. im Falle 

des Bestandsschutzes die Anlagebestim-

mungen und Kreditaufnahmegrenzen nach 

dem Investmentgesetz zu erfüllen und 

sämtliche Besteuerungsgrundlagen, die 

ihr zugänglich sind, bekannt zu machen. 

Die erforderliche Bekanntmachung kann 

jedoch nicht garantiert werden, insbeson-

dere soweit der Fonds Anteile an Invest-

mentvermögen erworben hat und die je-

weilige Verwaltungsgesellschaft für diese 

den steuerlichen Bekanntmachungspflich-

ten nicht nachkommt. In diesem Fall wer-

den die Ausschüttungen und der Zwi-

schengewinn sowie 70 Prozent der Wert-

steigerung im letzten Kalenderjahr bezo-

gen auf die jeweiligen Anteile am Invest-

mentvermögen (mindestens jedoch  

6 Prozent des Rücknahmepreises) als steu-

erpflichtiger Ertrag auf der Ebene des 

Fonds angesetzt. Der EuGH hat allerdings 

mit Urteil vom 9. Oktober 2014 in der Rs. 

326/12 entschieden, dass diese Pauschal-

besteuerung europarechtswidrig ist. Im 

Rahmen einer europarechtskonformen 

Auslegung sollte danach der Nachweis 

über die tatsächliche Höhe der Einkünfte 

durch den Anleger geführt werden können. 

Die Gesellschaft ist zudem bestrebt, an-

dere Besteuerungsgrundlagen außerhalb 

der Anforderungen des § 5 Abs. 1 InvStG 

(insbesondere den Aktiengewinn, den Im-

mobiliengewinn und den Zwischengewinn) 

bekannt zu machen.

Sofern die Anlagebestimmungen und Kre-

ditaufnahmegrenzen nach dem ehemaligen 

Investmentgesetz bzw. die steuerlichen 

Anlagebestimmungen nach dem InvStG 
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nicht eingehalten werden, ist der Fonds als 

Investitionsgesellschaft zu behandeln. Die 

Besteuerung richtet sich nach den Grund-

sätzen für Investitionsgesellschaften. 

EU-Zinsrichtlinie/Zinsinforma-
tionsverordnung

Die Zinsinformationsverordnung (nachfol-

gend „ZIV“), mit der die Richtlinie im Be-

reich der Besteuerung von Zinserträgen 

umgesetzt wird, soll grenzüberschreitend 

die effektive Besteuerung von Zinserträgen 

natürlicher Personen im Gebiet der EU 

sicherstellen. Mit einigen Drittstaaten (ins-

besondere mit der Schweiz, Liechtenstein, 

Channel Islands, Monaco und Andorra) hat 

die EU Abkommen abgeschlossen, die der 

EU-Zinsrichtlinie weitgehend entsprechen.

Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, 

die eine im europäischen Ausland oder 

bestimmten Drittstaaten ansässige natür-

liche Person von einem deutschen Kredit-

institut (das insoweit als Zahlstelle handelt) 

gutgeschrieben erhält, von dem deutschen 

Kreditinstitut an das Bundeszentralamt für 

Steuern und von dort aus letztlich an die 

ausländischen Wohnsitzfinanzämter ge-

meldet. 

Entsprechend werden grundsätzlich Zins-

erträge, die eine natürliche Person in 

Deutschland von einem ausländischen 

Kreditinstitut im europäischen Ausland 

oder in bestimmten Drittstaaten erhält, von 

der ausländischen Bank letztlich an das 

deutsche Wohnsitzfinanzamt gemeldet. 

Alternativ behalten einige ausländische 

Staaten Quellensteuern ein, die in Deutsch-

land anrechenbar sind.

Konkret betroffen sind folglich die inner-

halb der EU bzw. in den beigetretenen 

Drittstaaten ansässigen Privatanleger, die 

grenzüberschreitend in einem anderen EU-

Land ihr Depot oder Konto führen und 

Zinserträge erwirtschaften. Insbesondere 

die Schweiz hat sich verpflichtet, von den 

Zinserträgen eine Quellensteuer in Höhe 

von 35 Prozent einzubehalten. Der Anleger 

erhält im Rahmen der steuerlichen Doku-

mentation eine Bescheinigung, mit der er 

sich die abgezogenen Quellensteuern im 

Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 

anrechnen lassen kann. 

Alternativ hat der Privatanleger die Mög-

lichkeit, sich vom Steuerabzug im Ausland 

befreien zu lassen, indem er eine Ermäch-

tigung zur freiwilligen Offenlegung seiner 

Zinserträge gegenüber der ausländischen 

Bank abgibt, die es dem Institut gestattet, 

auf den Steuerabzug zu verzichten und 

stattdessen die Erträge an die gesetzlich 

vorgegebenen Finanzbehörden zu melden.

Nach der ZIV ist von der Gesellschaft für 

den Fonds anzugeben, ob er der ZIV un-

terliegt (in scope) oder nicht (out of scope). 

Für diese Beurteilung enthält die ZIV zwei 

wesentliche Anlagegrenzen. 

• Wenn das Vermögen des Fonds aus 

höchstens 15 Prozent Forderungen im 

Sinne der ZIV besteht, haben die Zahl-

stellen, die letztlich auf die von der 

Gesellschaft gemeldeten Daten zu-

rückgreifen, keine Meldungen an das 

Bundeszentralamt für Steuern zu ver-

senden. Ansonsten löst die Über-

schreitung der 15 Prozent-Grenze eine 

Meldepflicht der Zahlstellen an das 

Bundeszentralamt für Steuern über den 

in der Ausschüttung enthaltenen Zins-

anteil aus. 

• Bei Überschreiten der 25 Prozent-

Grenze ist der in der Rückgabe oder 

Veräußerung der Fondsanteile enthal-

tene Zinsanteil zu melden. Ist der Fonds 

ein ausschüttender, so ist zusätzlich 

im Falle der Ausschüttung der darin 

enthaltene Zinsanteil an das Bundes-

zentralamt für Steuern zu melden. Han-

delt es sich um einen thesaurierenden 

Fonds, erfolgt eine Meldung konse-

quenterweise nur im Falle der Rückga-

be oder Veräußerung des Fondsanteils. 

Hinweis: Die steuerlichen Ausfüh-

rungen gehen von der derzeit be-

kannten Rechtslage aus. Sie rich-

ten sich an in Deutschland unbe-

schränkt einkommensteuerpflich-

tige oder unbeschränkt körper-

schaftsteuerpflichtige Personen. 

Es kann jedoch keine Gewähr 

dafür übernommen werden, dass 

sich die steuerliche Beurteilung 

durch Gesetzgebung, Rechtspre-

chung oder Erlasse der Finanzver-

waltung nicht ändert.



57Seite 57 von 76

Berichterstattung 

Die Gesellschaft erstattet den Anlegern 

zum Ende des Geschäftsjahres, einen aus-

führlichen Jahresbericht, der eine Vermö-

gensaufstellung, die Ertrags- und Auf-

wandsrechnung sowie Angaben zur Ent-

wicklung des Sondervermögens und zur 

Besteuerung der Erträge enthält. Zur Mit-

te eines Geschäftsjahres erstellt die Ge-

sellschaft einen Halbjahresbericht.

Wirtschaftsprüfer

Mit der Prüfung des Fonds und des Jah-

resberichtes ist die Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft PricewaterhouseCoopers 

Aktiengesellschaft, Hamburg, beauftragt.

Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbe-

richt des Fonds. Das Ergebnis der Prüfung 

hat der Wirtschaftsprüfer in einem beson-

deren Vermerk zusammenzufassen; der 

Vermerk ist in vollem Wortlaut im Jahres-

bericht wiederzugeben. Bei der Prüfung 

hat der Wirtschaftsprüfer auch festzustel-

len, ob bei der Verwaltung des Fonds die 

Vorschriften des KAGB sowie die Bestim-

mungen der Anlagebedingungen beachtet 

worden sind. Der Wirtschaftsprüfer hat den 

Bericht über die Prüfung des Fonds bei 

der BaFin einzureichen.

Dienstleister

Unternehmen, die von der Gesellschaft 

ausgelagerte Funktionen übernehmen, 

sind unter Gliederungspunkt „Auslage-

rung“ dargestellt. Darüber hinaus hat die 

Gesellschaft folgende Dienstleister beauf-

tragt:

• Zur steuerrechtlichen Beratung: KPMG 

AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Frankfurt am Main (Erstellung der Be-

scheinigungen nach § 5 InvStG).

Zahlungen an die Anleger/Verbreitung der 
Berichte und sonstigen Informationen

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle 

ist sichergestellt, dass die Anleger etwaige 

Ausschüttungen erhalten und dass Antei-

le zurückgenommen werden. Die in diesem 

Verkaufsprospekt erwähnten Anlegerin-

formationen, beispielsweise Verkaufspro-

spekt, wesentlichen Anlegerinformationen, 

Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjah-

resberichte können unter www.han-

sainvest.de bezogen werden. Darüber 

hinaus sind diese Unterlagen auch bei der 

HANSAINVEST und der Verwahrstelle zu 

erhalten.
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Weitere von der Gesellschaft verwaltete 
Investmentvermögen
Von der Gesellschaft werden noch folgen-

de Publikums-Investmentvermögen ver-

waltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufspro-

spekts sind:

Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

HANSArenta – aufgelegt am 02.01.1970

HANSAsecur – aufgelegt am 02.01.1970

HANSAinternational – aufgelegt am 01.09.1981

HANSAzins – aufgelegt am 02.05.1985

HANSAeuropa – aufgelegt am 02.01.1992

HANSAgeldmarkt – aufgelegt am 02.11.1994

Konzept Privat – aufgelegt am 08.12.1995

4Q-VALUE FONDS – aufgelegt am 01.02.1997

HANSAertrag – aufgelegt am 19.03.1997

inprimo AktienSpezial – aufgelegt am 01.10.1997

4Q-INCOME FONDS – aufgelegt am 30.01.1998

4Q-EUROPEAN VALUE FONDS – aufgelegt am 31.01.1998

Konzept Pro-Select – aufgelegt am 14.01.2000

HI Topselect W – aufgelegt am 17.05.2001

HI Topselect D – aufgelegt am 17.05.2001

4Q-GROWTH FONDS – aufgelegt am 06.05.2005

inprimo RentenWachstum – aufgelegt am 04.10.2005

efv-Perspektive-Fonds I – aufgelegt am 15.11.2005

D&R Best-of-Two Devisen – aufgelegt am 01.03.2007

HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds – aufgelegt am 05.10.2007

HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds – aufgelegt am 23.10.2007

SI BestSelect – aufgelegt am 14.12.2007

D&R Best-of-Two Classic – aufgelegt am 20.12.2007

SI SafeInvest – aufgelegt am 02.01.2008

IAC-Aktien Global – aufgelegt am 15.02.2008

TOP-Investors Global – aufgelegt am 03.03.2008

Konzept Dynamik – aufgelegt am 28.04.2008

Aramea Balanced Convertible – aufgelegt am 15.05.2008

PTAM Absolute Return – aufgelegt am 29.05.2008

HI Fortmann Strategieportfolio I – aufgelegt am 01.08.2008

GFS Aktien Anlage Global – aufgelegt am 01.09.2008 

Münsterländische Bank Strategieportfolio II – aufgelegt am 01.09.2008 

GF Global Select HI – aufgelegt am 15.09.2008 
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Aramea Strategie I – aufgelegt am 10.11.2008 

Aramea Rendite Plus – aufgelegt am 09.12.2008

D&R TA Deutsche Aktien – aufgelegt am 16.12.2008

Aramea Absolute Return – aufgelegt am 01.10.2009

ENISO Forte E – aufgelegt am 19.10.2009

ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds – aufgelegt am 01.12.2009

4Q-SMART POWER – aufgelegt am 05.12.2009

Antecedo Strategic Invest – aufgelegt am 02.08.2010

Aramea Aktien Select – aufgelegt am 16.08.2010

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible – aufgelegt am 08.11.2010

HANSAwerte – aufgelegt am 30.12.2010

NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 – aufgelegt am 15.09.2011

HANSAsmart Select E – aufgelegt am 04.10.2011

Apus Capital Revalue Fonds – aufgelegt am 19.10.2011

3ik-Strategiefonds I – aufgelegt am 01.12.2011

3ik-Strategiefonds II – aufgelegt am 01.12.2011

3ik-Strategiefonds III – aufgelegt am 01.12.2011

D&R Konservative Strategie Europa – aufgelegt am 01.06.2012

Rücklagenfonds – aufgelegt am 06.06.2012

RHP Vola Strategy – aufgelegt am 15.06.2012

4 Q–SPECIAL INCOME – aufgelegt am 09.07.2012

M3 Opportunitas – aufgelegt am 02.07.2012

Fortmann Strategieportfolio Konservativ – aufgelegt am 01.08.2012

K&S Flex – aufgelegt am 03.12.2012

BremenKapital Aktien – aufgelegt am 14.12.2012

BremenKapital Ertrag – aufgelegt am 14.12.2012

BremenKapital Renten Offensiv – aufgelegt am 14.12.2012

BremenKapital Renten Standard – aufgelegt am 17.12.2012

BremenKapital Zertifikate – aufgelegt am 14.12.2012

Quant.Sigma Pro – aufgelegt am 10.04.2013

apano HI Strategie 1 – aufgelegt am 19.07.2013

PSM Konzept – aufgelegt am 19.07.2013

PSM Dynamik – aufgelegt am 19.07.2013

TBF Japan Fund – aufgelegt am 18.11.2013

Aramea Strategie Vermögen – aufgelegt am 16.12.2013

HANSAdividende – aufgelegt am 16.12.2013

Sauren Absolute Return Dynamic – aufgelegt am 27.12.2013

P&K Balance – aufgelegt am 30.12.2013

D&R Wachstum Global TAA – aufgelegt am 03.02.2014
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PAM-Wertinvest – aufgelegt am 03.03.2014

Münsterländische Bank Stiftungsfonds – aufgelegt am 14.04.2014

Attila Global Opportunity Fund – aufgelegt am 22.04.2014

Zinsplus Laufzeitfonds 10/2019 – aufgelegt am 04.08.2014

D&R Global TAA – aufgelegt am 03.11.2014

QCP PremiumIncome – aufgelegt am 03.11.2014

avesco Sustainable Hidden Champions Equity – aufgelegt am 05.01.2015

Vermögensmandat Select – aufgelegt am 19.01.2015

ENRAK Wachstum und Dividende global – aufgelegt am 11.03.2015

KIRIX Substitution Plus – aufgelegt am 16.03.2015

KIRIX Dynamic Plus – aufgelegt am 18.03.2015

BPC Alpha UCITS – aufgelegt am 01.04.2015

HANSAsmart Select G – aufgelegt am 15.04.2015

ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND – aufgelegt am 24.04.2015

Quant.Euro Long Variable – aufgelegt am 07.05.2015

inprimo E&P Structured High Yield – aufgelegt am 01.06.2015 

PECULIUM GLOBAL SELECT – aufgelegt am 03.08.2015

WAM Marathon Renten – aufgelegt am 15.09.2015

global online retail – aufgelegt am 01.10.2015

Vermögenspooling Fonds Nr. 1 – aufgelegt am 02.11.2015

Vermögenspooling Fonds Nr. 2 – aufgelegt am 02.11.2015

HINKEL RELATIV PERFORMANCE HI FONDS – aufgelegt am  21.12.2015

apano Global Systematk – aufgelegt am 30.12.2015

Aramea Global Convertible – aufgelegt am 04.01.2016

Vermögenspooling Fonds Nr. 3 – aufgelegt am 11.01.2016

A.IX-Faktor-Fonds – aufgelegt am 01.02.2016

Alternative Investmentfonds (AIF)

Gemischte Sondervermögen

Hippokrat – aufgelegt am 22.10.1998

HANSAbalance – aufgelegt am 01.07.1999

HANSAcentro – aufgelegt am 03.07.2000

HANSAdynamic – aufgelegt am 03.07.2000

HANSAaccura – aufgelegt am 02.01.2002

D&R Substanz – aufgelegt am 24.10.2005

D&R Best-of-Two Wachstum – aufgelegt am 24.10.2005

D&R Best-of-Two Optimix – aufgelegt am 24.10.2005

FondsSecure Systematik – aufgelegt am 28.12.2005

CH Global – aufgelegt am 02.10.2006

efv-Perspektive-Fonds II – aufgelegt am 02.10.2006
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RM Select Invest Global – aufgelegt am 01.08.2007

fortune alpha ausgewogen – aufgelegt am 03.12.2007

fortune alpha dynamisch – aufgelegt am 03.12.2007

efv-Perspektive-Fonds III – aufgelegt am 04.07.2007

ALPHA TOP SELECT dynamic – aufgelegt am 15.10.2007

MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 – aufgelegt am 29.02.2008

MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 – aufgelegt am 29.02.2008

GLOBAL MARKETS DEFENDER – aufgelegt am 01.04.2008

GLOBAL MARKETS TRENDS – aufgelegt am 01.04.2008

GLOBAL MARKETS GROWTH – aufgelegt am 01.04.2008

Konzept Rendite – aufgelegt am 28.04.2008

Konzept Wachstum – aufgelegt am 28.04.2008

Münsterländische Bank Strategieportfolio I – aufgelegt am 01.09.2008 

VAB Strategie BASIS – aufgelegt am 15.01.2008

VAB Strategie SELECT – aufgelegt am 11.01.2008

TOP Defensiv Plus – aufgelegt am 19.10.2010

All Asset Allocation Fund – HI – aufgelegt am 01.12.2010

Sonstige Sondervermögen

Primus Inter Pares Strategie Chance – aufgelegt am 22.02.2008

Primus Inter Pares Strategie Ertrag – aufgelegt am 22.02.2008

Primus Inter Pares Strategie Wachstum – aufgelegt am 22.02.2008

HANSAgold – aufgelegt am 02.01.2009

PECULIUM GLOBAL BALANCED – aufgelegt am 12.04.2012

BremenKapital Dynamik – aufgelegt am 14.12.2012

BremenKapital Ertrag Plus – aufgelegt am 14.12.2012

BremenKapital Wachstum – aufgelegt am 14.12.2012

NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity – aufgelegt am 19.01.2015

VoBaFlex30 – aufgelegt am 02.02.2015

VoBaFlex50 – aufgelegt am 02.02.2015

WAM Marathon Balance – aufgelegt am 15.09.2015

Investmentaktiengesellschaften 

antea Strategie II (TGV der antea InvAG mVK und TGV) – aufgelegt am 29.08.2014

antea (TGV der antea InvAG mVK und TGV) – aufgelegt am 29.08.2014

Die Gesellschaft verwaltet 46 Wertpapier-Spezial-Sondervermögen sowie 11 Immobilien-Spezial-Sondervermögen. Zudem  

verwaltet sie 7 geschlossene Publikums-AIF.

Stand: 31.03.2016
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Verkaufsbeschränkung

Die Verbreitung der in diesem Verkaufs-

prospekt enthaltenen Informationen und 

das Angebot von in diesem Verkaufspro-

spekt beschriebenen Investmentanteilen 

sind in vielen Ländern unzulässig. Sofern 

nicht von der Gesellschaft oder von einem 

von ihr beauftragten Dritten eine Anzeige 

bei den örtlichen Aufsichtsbehörden ein-

gereicht bzw. eine Erlaubnis von den ört-

lichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde 

und soweit eine solche Anzeige oder Ge-

nehmigung nicht vorliegt, handelt es sich 

daher nicht um ein Angebot zum Erwerb 

von Investmentanteilen. Im Zweifel emp-

fehlen wir, mit einer örtlichen Vertriebsstel-

le oder einer der Zahlstellen Kontakt auf-

zunehmen. 

Niemand ist zur Abgabe von Erklärungen 

oder Zusicherungen befugt, die nicht im 

Verkaufsprospekt bzw. in den Unterlagen 

enthalten sind, auf die im Verkaufsprospekt 

verwiesen wird. Diese Unterlagen sind am 

Sitz der Gesellschaft öffentlich zugänglich. 

Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinig-

ten Staaten in Umlauf gebracht werden 

(siehe auch Abschnitt „Einleitung – Anla-

gebeschränkungen für US-Personen“).
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Anlagebedingungen

Allgemeine Anlagebedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-

schen den Anlegern und der HANSAINVEST 

Hanseatische Investment-GmbH, Ham-

burg, (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) 

für die von der Gesellschaft verwalteten 

Sondervermögen gemäß der OGAW-Richt-

linie, die nur in Verbindung mit den für das 

jeweilige OGAW-Sondervermögen aufge-

stellten „Besonderen Anlagebedingungen“ 

gelten.

§ 1 Grundlagen

1.  Die Gesellschaft ist eine OGAW-Kapi-

talverwaltungsgesellschaft und unter-

liegt den Vorschriften des Kapitalanla-

gegesetzbuchs (KAGB).

2.  Die Gesellschaft legt das bei ihr einge-

legte Geld im eigenen Namen für ge-

meinschaftliche Rechnung der Anleger 

nach dem Grundsatz der Risikomi-

schung in den nach dem KAGB zuge-

lassenen Vermögensgegenständen 

gesondert vom eigenen Vermögen in 

Form eines OGAW-Sondervermögens 

an. Über die sich hieraus ergebenden 

Rechte der Anleger werden Urkunden 

(Anteilscheine) ausgestellt.

3.  Das OGAW-Sondervermögen unterliegt 

der Aufsicht der Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

über Vermögen zur gemeinschaftlichen 

Kapitalanlage nach Maßgabe des 

KAGB. Der Geschäftszweck des 

OGAW-Sondervermögens ist auf die 

Kapitalanlage gemäß einer festgelegten 

Anlagestrategie im Rahmen einer kol-

lektiven Vermögensverwaltung mittels 

der bei ihm eingelegten Mittel be-

schränkt; eine operative Tätigkeit und 

eine aktive unternehmerische Bewirt-

schaftung der gehaltenen Vermögens-

gegenstände ist ausgeschlossen.

4.  Das Rechtsverhältnis zwischen Gesell-

schaft und dem Anleger richtet sich 

nach den Allgemeinen Anlagebedin-

gungen (AABen) und Besonderen An-

lagebedingungen (BABen) des OGAW-

Sondervermögens und dem KAGB.

§ 2 Verwahrstelle

1.  Die Gesellschaft bestellt für das OGAW-

Sondervermögen ein Kreditinstitut als 

Verwahrstelle; die Verwahrstelle handelt 

unabhängig von der Gesellschaft und 

ausschließlich im Interesse der Anleger.

2.  Die Aufgaben und Pflichten der Ver-

wahrstelle richten sich nach dem mit 

der Gesellschaft geschlossenen Ver-

wahrstellenvertrag, nach dem KAGB 

und den AABen und BABen.

3.  Die Verwahrstelle kann Verwahraufga-

ben nach Maßgabe des § 73 KAGB auf 

ein anderes Unternehmen (Unterver-

wahrer) auslagern. Näheres hierzu ent-

hält der Verkaufsprospekt.

4.  Die Verwahrstelle haftet gegenüber 

dem OGAW-Sondervermögen oder 

gegenüber den Anlegern für das Ab-

handenkommen eines verwahrten Fi-

nanzinstrumentes durch die Verwahr-

stelle oder durch einen Unterverwahrer, 

dem die Verwahrung von Finanzinstru-

menten nach § 73 Absatz 1 KAGB über-

tragen wurde. Die Verwahrstelle haftet 

nicht, wenn sie nachweisen kann, dass 

das Abhandenkommen auf äußere Er-

eignisse zurückzuführen ist, deren Kon-

sequenzen trotz aller angemessenen 

Gegenmaßnahmen unabwendbar wa-

ren. Weitergehende Ansprüche, die sich 

aus den Vorschriften des bürgerlichen 

Rechts auf Grund von Verträgen oder 

unerlaubten Handlungen ergeben, blei-

ben unberührt. Die Verwahrstelle haftet 

auch gegenüber dem OGAW-Sonder-

vermögen oder den Anlegern für sämt-

liche sonstigen Verluste, die diese da-

durch erleiden, dass die Verwahrstelle 

fahrlässig oder vorsätzlich ihre Ver-

pflichtungen nach den Vorschriften des 

KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der 

Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen 

Übertragung der Verwahraufgaben 

nach Absatz 3 Satz 1 unberührt. 

§ 3 Fondsverwaltung

1.  Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet 

die Vermögensgegenstände im eigenen 

Namen für gemeinschaftliche Rech-

nung der Anleger mit der gebotenen 

Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und 

Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben unab-

hängig von der Verwahrstelle und aus-

schließlich im Interesse der Anleger.

2.  Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem 

von den Anlegern eingelegten Geld die 

Vermögensgegenstände zu erwerben, 

diese wieder zu veräußern und den Er-

lös anderweitig anzulegen; sie ist ferner 

ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung 

der Vermögensgegenstände ergeben-

den sonstigen Rechtshandlungen vor-

zunehmen.

3.  Die Gesellschaft darf für gemeinschaft-

liche Rechnung der Anleger weder 

Gelddarlehen gewähren noch Verpflich-

tungen aus einem Bürgschafts- oder 

einem Garantievertrag eingehen; sie 

darf keine Vermögensgegenstände 

nach Maßgabe der §§ 193, 194 und 196 

KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt des 

Geschäftsabschlusses nicht zum 

OGAW-Sondervermögen gehören.  

§ 197 KAGB bleibt unberührt.

§ 4 Anlagegrundsätze

Das OGAW-Sondervermögen wird unmit-

telbar oder mittelbar nach dem Grundsatz 
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der Risikomischung angelegt. Die Gesell-

schaft soll für das OGAW-Sondervermö-

gen nur solche Vermögensgegenstände 

erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum 

erwarten lassen. Sie bestimmt in den BA-

Ben, welche Vermögensgegenstände für 

das OGAW-Sondervermögen erworben 

werden dürfen.

§ 5 Wertpapiere

Sofern die BABen keine weiteren Ein-

schränkungen vorsehen, darf die Gesell-

schaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für 

Rechnung des OGAW-Sondervermögens 

Wertpapiere nur erwerben, wenn

a) sie an einer Börse in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union oder in 

einem anderen Vertragsstaat des Ab-

kommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum zum Handel zugelassen 

oder in einem dieser Staaten an einem 

anderen organisierten Markt zugelas-

sen oder in diesen einbezogen sind,

b) sie ausschließlich an einer Börse au-

ßerhalb der Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union oder außerhalb der 

anderen Vertragsstaaten des Abkom-

mens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum zum Handel zugelassen 

oder in einem dieser Staaten an einem 

anderen organisierten Markt zugelas-

sen oder in diesen einbezogen sind, 

sofern die Wahl dieser Börse oder die-

ses organisierten Marktes von der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (Bundesanstalt) zuge-

lassen ist3,

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder in einem anderen Vertragsstaat 

des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum zum Handel 

oder ihre Zulassung an einem organi-

sierten Markt oder ihre Einbeziehung 

in diesen Markt in einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder in einem 

anderen Vertragsstaat des Abkom-

mens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum nach den Ausgabebedin-

gungen zu beantragen ist, sofern die 

Zulassung oder Einbeziehung dieser 

Wertpapiere innerhalb eines Jahres 

nach ihrer Ausgabe erfolgt,

d) ihre Zulassung an einer Börse zum 

Handel oder ihre Zulassung an einem 

organisierten Markt oder die Einbezie-

hung in diesen Markt außerhalb der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-

on oder außerhalb der anderen Ver-

tragsstaaten des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum nach 

den Ausgabebedingungen zu beantra-

gen ist, sofern die Wahl dieser Börse 

oder dieses organisierten Marktes von 

der Bundesanstalt zugelassen ist und 

die Zulassung oder Einbeziehung die-

ser Wertpapiere innerhalb eines Jahres 

nach ihrer Ausgabe erfolgt,

e) sie Aktien sind, die dem OGAW-Son-

dervermögen bei einer Kapitalerhö-

hung aus Gesellschaftsmitteln zuste-

hen,

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, 

die zum OGAW-Sondervermögen ge-

hören, erworben werden,

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds 

sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 

Nr. 7 KAGB genannten Kriterien erfül-

len,

h) sie Finanzinstrumente sind, die die in 

§ 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB ge-

nannten Kriterien erfüllen.

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 

1 Buchstaben a) bis d) darf nur erfolgen, 

wenn zusätzlich die Voraussetzungen des 

§ 193 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. 

Erwerbbar sind auch Bezugsrechte, die 

aus Wertpapieren herrühren, welche ihrer-

seits nach diesem § 5 erwerbbar sind.

§ 6 Geldmarktinstrumente

1.  Sofern die BABen keine weiteren Ein-

schränkungen vorsehen, darf die Ge-

sellschaft vorbehaltlich des § 198 

KAGB für Rechnung des OGAW-Son-

dervermögens Instrumente, die übli-

cherweise auf dem Geldmarkt gehan-

delt werden, sowie verzinsliche Wert-

papiere, die zum Zeitpunkt ihres Er-

werbs für das OGAW-Sondervermögen 

eine restliche Laufzeit von höchstens 

397 Tagen haben, deren Verzinsung 

nach den Ausgabebedingungen wäh-

rend ihrer gesamten Laufzeit regelmä-

ßig, mindestens aber einmal in 397 

Tagen, marktgerecht angepasst wird 

oder deren Risikoprofil dem Risikopro-

fil solcher Wertpapiere entspricht 

(Geldmarktinstrumente), erwerben.

 Geldmarktinstrumente dürfen für das 

OGAW-Sondervermögen nur erworben 

werden, wenn sie

 a) an einer Börse in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union oder 

in einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum zum Han-

del zugelassen oder dort an einem 

anderen organisierten Markt zuge-

lassen oder in diesen einbezogen 

sind,

 b) ausschließlich an einer Börse au-

ßerhalb der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union oder außer-

halb der anderen Vertragsstaaten 

des Abkommens über den Europä-

ischen Wirtschaftsraum zum Han-

del zugelassen oder dort an einem 

anderen organisierten Markt zuge-

lassen oder in diesen einbezogen 

sind, sofern die Wahl dieser Börse 

oder dieses organisierten Marktes 

von der Bundesanstalt zugelassen 

ist4,

 c) von der Europäischen Union, dem 

Bund, einem Sondervermögen des 

Bundes, einem Land, einem ande-

ren Mitgliedstaat oder einer ande-

ren zentralstaatlichen, regionalen 

oder lokalen Gebietskörperschaft 

oder der Zentralbank eines Mit-

gliedstaates der Europäischen 

Union, der Europäischen Zentral-

bank oder der Europäischen Inves-

titionsbank, einem Drittstaat oder, 

sofern dieser ein Bundesstaat ist, 

3  Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundes-

anstalt veröffentlicht. www.bafin.de

4  Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundes-

anstalt veröffentlicht. www.bafin.de
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einem Gliedstaat dieses Bundes-

staates oder von einer internatio-

nalen öffentlich-rechtlichen Ein-

richtung, der mindestens ein Mit-

gliedstaat der Europäischen Union 

angehört, begeben oder garantiert 

werden,

 d) von einem Unternehmen begeben 

werden, dessen Wertpapiere auf 

den unter den Buchstaben a) und 

b) bezeichneten Märkten gehandelt 

werden,

 e) von einem Kreditinstitut, das nach 

den im Recht der Europäischen 

Union festgelegten Kriterien einer 

Aufsicht unterstellt ist, oder einem 

Kreditinstitut, das Aufsichtsbestim-

mungen, die nach Auffassung der 

Bundesanstalt denjenigen des 

Rechts der Europäischen Union 

gleichwertig sind, unterliegt und 

diese einhält, begeben oder garan-

tiert werden, oder

 f) von anderen Emittenten begeben 

werden und diese den Anforderun-

gen des § 194 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 

KAGB entsprechen.

2.  Geldmarktinstrumente im Sinne des 

Absatzes 1 dürfen nur erworben wer-

den, wenn sie die jeweiligen Voraus-

setzungen des § 194 Absatz 2 und 3 

KAGB erfüllen.

§ 7 Bankguthaben

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens Bankguthaben 

halten, die eine Laufzeit von höchstens 

zwölf Monaten haben. Die auf Sperrkonten 

zu führenden Guthaben können bei einem 

Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder einem an-

deren Vertragsstaat des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum unter-

halten werden; die Guthaben können auch 

bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem 

Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen 

nach Auffassung der Bundesanstalt den-

jenigen des Rechts der Europäischen Uni-

on gleichwertig sind, gehalten werden. 

Sofern in den BABen nichts anderes be-

stimmt ist, können die Bankguthaben auch 

auf Fremdwährung lauten.

§ 8 Investmentanteile

1.  Sofern in den BABen nichts Anderwei-

tiges bestimmt ist, kann die Gesell-

schaft für Rechnung des OGAW-Son-

dervermögens Anteile an Investment-

vermögen gemäß der Richtlinie 

2009/65/EG (OGAW) erwerben. Antei-

le an anderen inländischen Sonderver-

mögen und Investmentaktiengesell-

schaften mit veränderlichem Kapital 

sowie Anteile an offenen EU-AIF und 

ausländischen offenen AIF, können 

erworben werden, sofern sie die An-

forderungen des § 196 Absatz 1 Satz 

2 KAGB erfüllen.

2.  Anteile an inländischen Sondervermö-

gen und Investmentaktiengesellschaf-

ten mit veränderlichem Kapital, an 

EU-OGAW, an offenen EU-AIF und an 

ausländischen offenen AIF darf die 

Gesellschaft nur erwerben, wenn nach 

den Anlagebedingungen oder der Sat-

zung der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft, der Investmentaktiengesell-

schaft mit veränderlichem Kapital, des 

EU-Investmentvermögens, der EU-

Verwaltungsgesellschaft, des auslän-

dischen AIF oder der ausländischen 

AIF-Verwaltungsgesellschaft insge-

samt höchstens 10 Prozent des Wertes 

ihres Vermögens in Anteilen an anderen 

inländischen Sondervermögen, Invest-

mentaktiengesellschaften mit verän-

derlichem Kapital, offenen EU-Invest-

mentvermögen oder ausländischen 

offenen AIF angelegt werden dürfen.

§ 9 Derivate

1.  Sofern in den BABen nichts Anderwei-

tiges bestimmt ist, kann die Gesell-

schaft im Rahmen der Verwaltung des 

OGAW-Sondervermögens Derivate 

gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB 

und Finanzinstrumente mit derivativer 

Komponente gemäß § 197 Absatz 1 

Satz 2 KAGB einsetzen. Sie darf – der 

Art und dem Umfang der eingesetzten 

Derivate und Finanzinstrumente mit 

derivativer Komponente entsprechend 

– zur Ermittlung der Auslastung der 

nach § 197 Absatz 2 KAGB festgesetz-

ten Marktrisikogrenze für den Einsatz 

von Derivaten und Finanzinstrumenten 

mit derivativer Komponente entweder 

den einfachen oder den qualifizierten 

Ansatz im Sinne der gemäß § 197 Ab-

satz 3 KAGB erlassenen „Verordnung 

über Risikomanagement und Risiko-

messung beim Einsatz von Derivaten, 

Wertpapier-Darlehen und Pensionsge-

schäften in Investmentvermögen nach 

dem Kapitalanlagegesetzbuch“ (Deri-

vateV) nutzen; das Nähere regelt der 

Verkaufsprospekt.

2.  Sofern die Gesellschaft den einfachen 

Ansatz nutzt, darf sie regelmäßig nur 

Grundformen von Derivaten, Finanzin-

strumenten mit derivativer Komponen-

te oder Kombinationen aus diesen 

Derivaten, Finanzinstrumenten mit 

derivativer Komponente oder Kombi-

nationen aus gemäß § 197 Absatz 1 

Satz 1 KAGB zulässigen Basiswerten 

im OGAW-Sondervermögen einsetzen. 

Komplexe Derivate aus gemäß § 197 

Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Ba-

siswerten dürfen nur zu einem vernach-

lässigbaren Anteil eingesetzt werden. 

Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV 

zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des 

OGAW-Sondervermögens für das 

Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt 

den Wert des Sondervermögens über-

steigen. 

 Grundformen von Derivaten sind: 

 a) Terminkontrakte auf die Basiswer-

te nach § 197 Absatz 1 KAGB mit 

der Ausnahme von Investmentan-

teilen nach § 196 KAGB;

 b Optionen oder Optionsscheine auf 

die Basiswerte nach § 197 Absatz 

1 KAGB mit der Ausnahme von 

Investmentanteilen nach § 196 

KAGB und auf Terminkontrakte 

nach Buchstabe a), wenn sie die 

folgenden Eigenschaften aufwei-

sen:
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 aa) eine Ausübung ist entweder 

während der gesamten Laufzeit 

oder zum Ende der Laufzeit 

möglich und

 bb) der Optionswert hängt zum Aus-

übungszeitpunkt linear von der 

positiven oder negativen Diffe-

renz zwischen Basispreis und 

Marktpreis des Basiswerts ab 

und wird null, wenn die Differenz 

das andere Vorzeichen hat;

 c) Zinsswaps, Währungsswaps oder 

Zins-Währungsswaps;

 d) Optionen auf Swaps nach Buch-

stabe c), sofern sie die in Buchsta-

be b) unter Buchstaben aa) und bb) 

beschriebenen Eigenschaften auf-

weisen (Swaptions);

 e) Credit Default Swaps, die sich auf 

einen einzelnen Basiswert beziehen 

(Single Name Credit Default 

Swaps).

3.  Sofern die Gesellschaft den qualifizier-

ten Ansatz nutzt, darf sie – vorbehalt-

lich eines geeigneten Risikomanage-

mentsystems – in jegliche Finanzinst-

rumente mit derivativer Komponente 

oder Derivate investieren, die von ei-

nem gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 

KAGB zulässigen Basiswert abgeleitet 

sind.

 Hierbei darf der dem OGAW-Sonder-

vermögen zuzuordnende potenzielle 

Risikobetrag für das Marktrisiko ("Ri-

sikobetrag") zu keinem Zeitpunkt das 

Zweifache des potenziellen Risikobe-

trags für das Marktrisiko des zugehö-

rigen Vergleichsvermögens gemäß § 9 

der DerivateV übersteigen. Alternativ 

darf der Risikobetrag zu keinem Zeit-

punkt 20 Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens überstei-

gen.

4.  Unter keinen Umständen darf die Ge-

sellschaft bei diesen Geschäften von 

den in den AABen oder BABen oder 

von den im Verkaufsprospekt genann-

ten Anlagegrundsätzen und -grenzen 

abweichen.

5.  Die Gesellschaft wird Derivate und Fi-

nanzinstrumente mit derivativer Kom-

ponente zum Zwecke der Absicherung, 

der effizienten Portfoliosteuerung und 

der Erzielung von Zusatzerträgen ein-

setzen, wenn und soweit sie dies im 

Interesse der Anleger für geboten hält.

6.  Bei der Ermittlung der Marktrisikogren-

ze für den Einsatz von Derivaten und 

Finanzinstrumenten mit derivativer 

Komponente darf die Gesellschaft je-

derzeit gemäß § 6 Satz 3 der DerivateV 

zwischen dem einfachen und dem 

qualifizierten Ansatz wechseln. Der 

Wechsel bedarf nicht der Genehmi-

gung durch die Bundesanstalt, die 

Gesellschaft hat den Wechsel jedoch 

unverzüglich der Bundesanstalt anzu-

zeigen und im nächstfolgenden Halb-

jahres- oder Jahresbericht bekannt zu 

machen.

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanz-

instrumenten mit derivativer Kompo-

nente wird die Gesellschaft die Deri-

vateV beachten.

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges 

bestimmt ist, kann die Gesellschaft für 

Rechnung des OGAW-Sondervermögens 

bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-

Sondervermögens in Sonstige Anlageins-

trumente gemäß § 198 KAGB anlegen; 

diese Grenze umfasst unter anderem Be-

teiligungen an Kapitalgesellschaften, die 

weder zum Handel an einer Börse zuge-

lassen noch in einem anderen organisier-

ten Markt zugelassen oder in diesen ein-

bezogen sind.

Die Höhe der im Rahmen des § 198 KAGB 

erworbenen Beteiligung an einer Kapital-

gesellschaft muss unter 10 Prozent des 

Kapitals des jeweiligen Unternehmens 

liegen.

§ 11 Emittentengrenzen und Anlage-

grenzen

1.  Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft 

die im KAGB, in der DerivateV und in 

den Anlagebedingungen festgelegten 

Grenzen und Beschränkungen zu be-

achten.

2.  Wertpapiere und Geldmarktinstrumen-

te einschließlich der in Pension genom-

menen Wertpapiere und Geldmarkt-

instrumente desselben Emittenten 

dürfen über den Wertanteil von 5 Pro-

zent hinaus bis zu 10 Prozent des Wer-

tes des OGAW-Sondervermögens 

erworben werden; dabei darf der Ge-

samtwert der Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente dieser Emittenten 40 

Prozent des Wertes des OGAW-Son-

dervermögens nicht übersteigen.

3.  Die Gesellschaft darf in Schuldver-

schreibungen, Schuldscheindarlehen 

und Geldmarktinstrumente, die vom 

Bund, einem Land, der Europäischen 

Union, einem Mitgliedstaat der Euro-

päischen Union oder seinen Gebiets-

körperschaften, einem anderen Ver-

tragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum, einem 

Drittstaat oder von einer internationa-

len Organisation, der mindestens ein 

Mitgliedstaat der Europäischen Union 

angehört, ausgegeben oder garantiert 

worden sind, jeweils bis zu 35 Prozent 

des Wertes des OGAW-Sondervermö-

gens anlegen.

4.  In Pfandbriefen und Kommunalschuld-

verschreibungen sowie Schuldver-

schreibungen, die von Kreditinstituten 

mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder in einem an-

deren Vertragsstaat des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschafts-

raum ausgegeben worden sind, darf 

die Gesellschaft jeweils bis zu 25 Pro-

zent des Wertes des OGAW-Sonder-

vermögens anlegen, wenn die Kredit-

institute aufgrund gesetzlicher Vor-

schriften zum Schutz der Inhaber 
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dieser Schuldverschreibungen einer 

besonderen öffentlichen Aufsicht un-

terliegen und die mit der Ausgabe der 

Schuldverschreibungen aufgenomme-

nen Mittel nach den gesetzlichen Vor-

schriften in Vermögenswerten angelegt 

werden, die während der gesamten 

Laufzeit der Schuldverschreibungen 

die sich aus ihnen ergebenden Ver-

bindlichkeiten ausreichend decken und 

die bei einem Ausfall des Emittenten 

vorrangig für die fällig werdenden 

Rückzahlungen und die Zahlung der 

Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesell-

schaft mehr als 5 Prozent des Wertes 

des OGAW-Sondervermögens in 

Schuldverschreibungen desselben 

Emittenten nach Satz 1 an, so darf der 

Gesamtwert dieser Schuldverschrei-

bungen 80 Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens nicht über-

steigen.

5.  Die Grenze in Absatz 3 darf für Wert-

papiere und Geldmarktinstrumente 

desselben Emittenten nach Maßgabe 

von § 206 Absatz 2 KAGB überschrit-

ten werden, sofern die BABen dies 

unter Angabe der betreffenden Emit-

tenten vorsehen. In diesen Fällen müs-

sen die für Rechnung des OGAW-

Sondervermögens gehaltenen Wert-

papiere und Geldmarktinstrumente aus 

mindestens sechs verschiedenen 

Emissionen stammen, wobei nicht 

mehr als 30 Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens in einer 

Emission gehalten werden dürfen.

6.  Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Pro-

zent des Wertes des OGAW-Sonder-

vermögens in Bankguthaben nach 

Maßgabe des § 195 KAGB bei dem-

selben Kreditinstitut anlegen.

7.  Die Gesellschaft hat sicherzustellen, 

dass eine Kombination aus

 a) Wertpapieren und Geldmarktinst-

rumenten, die von ein und dersel-

ben Einrichtung begeben werden,

 b) Einlagen bei dieser Einrichtung,

c)  Anrechnungsbeträgen für das Kon-

trahentenrisiko der mit dieser Ein-

richtung eingegangenen Geschäfte,

  20 Prozent des Wertes des OGAW-

Sondervermögens nicht übersteigt. 

Satz 1 gilt für die in Absatz 3 und 

4 genannten Emittenten und Ga-

rantiegeber mit der Maßgabe, dass 

die Gesellschaft sicherzustellen 

hat, dass eine Kombination der in 

Satz 1 genannten Vermögensge-

genstände und Anrechnungsbeträ-

ge 35 Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens nicht 

übersteigt. Die jeweiligen Einzelo-

bergrenzen bleiben in beiden Fällen 

unberührt.

8.  Die in Absatz 3 und 4 genannten 

Schuldverschreibungen, Schuld-

scheindarlehen und Geldmarktinstru-

mente werden bei der Anwendung der 

in Absatz 2 genannten Grenzen von 40 

Prozent nicht berücksichtigt. Die in den 

Absätzen 2 bis 4 und Absätzen 6 bis 7 

genannten Grenzen dürfen abwei-

chend von der Regelung in Absatz 7 

nicht kumuliert werden.

9.  Die Gesellschaft darf in Anteilen an 

Investmentvermögen nach Maßgabe 

des § 8 nur bis zu 10 Prozent des Wer-

tes des OGAW-Sondervermögens an-

legen, es sei denn, dass (i) im Hinblick 

auf solche Anteile folgende Vorausset-

zungen erfüllt sind:

 Der OGAW, der AIF oder der Verwalter 

des AIF, an dem die Anteile erworben 

werden, unterliegt in seinem Sitzstaat 

der Aufsicht über Vermögen zur ge-

meinschaftlichen Kapitalanlage. Der 

Geschäftszweck des jeweiligen Invest-

mentvermögens ist auf die Kapitalan-

lage gemäß einer festgelegten Anlage-

strategie im Rahmen einer kollektiven 

Vermögensverwaltung mittels der bei 

ihm eingelegten Mittel beschränkt; ei-

ne operative Tätigkeit und eine aktive 

unternehmerische Bewirtschaftung der 

gehaltenen Vermögensgegenstände 

ist ausgeschlossen.

 Die Anleger können grundsätzlich je-

derzeit das Recht zur Rückgabe ihrer 

Anteile ausüben.

 Das jeweilige Investmentvermögen wird 

unmittelbar oder mittelbar nach dem 

Grundsatz der Risikomischung ange-

legt.

 Sofern für das jeweilige Investmentver-

mögen nach KAGB erwerbbar, erfolgt 

die Vermögensanlage der jeweiligen 

Investmentvermögen insgesamt zu 

mindestens 90 Prozent in die folgenden 

Vermögensgegenstände:

 a)  Wertpapiere,

 b)  Geldmarktinstrumente,

 c)  Derivate,

 d)  Bankguthaben,

 e)  Anteile oder Aktien an inländischen 

oder ausländischen Investmentver-

mögen, die die Voraussetzungen 

dieses Absatzes 9 (i) oder (ii) erfül-

len („Investmentfonds“),

 f)  Beteiligungen an Kapitalgesell-

schaften, wenn der Verkehrswert 

dieser Beteiligungen ermittelt wer-

den kann, oder

 g)  unverbriefte Darlehensforderungen, 

über die ein Schuldschein ausge-

stellt ist.

 Im Rahmen der für das jeweilige Invest-

mentvermögen einzuhaltenden auf-

sichtsrechtlichen und vertraglichen 

Anlagegrenzen werden bis zu 20 Pro-

zent des Wertes des jeweiligen Invest-

mentvermögens in Beteiligungen an 

Kapitalgesellschaften investiert, die 

weder zum Handel an einer Börse zu-

gelassen noch in einem anderen orga-

nisierten Markt zugelassen oder in 

diesen einbezogen sind. 

 Die Höhe der Beteiligung des jeweiligen 

Investmentvermögens an einer Kapi-

talgesellschaft muss unter 10 Prozent 

des Kapitals des jeweiligen Unterneh-

mens liegen.

 Ein Kredit darf nur kurzfristig und nur 

bis zur Höhe von 10 Prozent des Wer-

tes des jeweiligen Investmentvermö-

gens aufgenommen werden.
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 Die Anlagebedingungen des jeweiligen 

Investmentvermögens müssen bei AIF 

die vorstehenden Anforderungen und 

bei OGAW die einschlägigen aufsichts-

rechtlichen Vorgaben wiedergeben;

 oder

 (ii) das jeweilige Investmentvermögen 

einem steuergesetzlichen Bestands-

schutz im Hinblick auf das Investment-

steuerrecht unterliegt.

10.  Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem 

einzigen Investmentvermögen nach 

Maßgabe des § 196 Absatz 1 KAGB nur 

bis zu 20 Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens anlegen. In 

Anteilen an Investmentvermögen nach 

Maßgabe des § 196 Absatz 1 Satz 2 

KAGB darf die Gesellschaft insgesamt 

nur bis zu 30 Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens anlegen. Die 

Gesellschaft darf für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens nicht mehr 

als 25 Prozent der ausgegebenen Antei-

le eines anderen offenen inländischen, 

EU- oder ausländischen Investmentver-

mögens, das nach dem Grundsatz der 

Risikomischung in Vermögensgegen-

stände im Sinne der §§ 192 bis 198 

KAGB angelegt ist, erwerben. Die Gren-

zen gemäß Absatz 9 bleiben unberührt.

§ 12 Verschmelzung

1.  Die Gesellschaft darf nach Maßgabe 

der §§ 181 bis 191 KAGB

 a) sämtliche Vermögensgegenstände 

und Verbindlichkeiten dieses 

OGAW-Sondervermögens auf ein 

anderes bestehendes oder ein neu-

es, dadurch gegründetes Sonder-

vermögen oder einen EU-OGAW 

oder eine OGAW-Investmentakti-

engesellschaft mit veränderlichem 

Kapital übertragen;

 b) sämtliche Vermögensgegenstände 

und Verbindlichkeiten eines ande-

ren offenen Investmentvermögens, 

eines EU-OGAW oder einer Invest-

mentaktiengesellschaft mit verän-

derlichem Kapital in dieses OGAW-

Sondervermögen aufnehmen.

2.  Die Verschmelzung bedarf der Geneh-

migung der jeweils zuständigen Auf-

sichtsbehörde. Die Einzelheiten des 

Verfahrens ergeben sich aus den §§182 

bis 191 KAGB.

3.  Das OGAW-Sondervermögen darf nur 

mit einem Investmentvermögen ver-

schmolzen werden, das kein OGAW 

ist, wenn das übernehmende oder 

neugegründete Investmentvermögen 

weiterhin ein OGAW ist. Verschmelzun-

gen eines EU-OGAW auf das OGAW-

Sondervermögen können darüber hi-

naus gemäß den Vorgaben des Artikels 

2 Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii der 

Richtlinie 2009/65/EG erfolgen.

§ 13 Wertpapier-Darlehen

1.  Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens einem Wert-

papier-Darlehensnehmer gegen ein 

marktgerechtes Entgelt nach Übertra-

gung ausreichender Sicherheiten ge-

mäß § 200 Absatz 2 KAGB ein jederzeit 

kündbares Wertpapier-Darlehen ge-

währen. Der Kurswert der zu übertra-

genden Wertpapiere darf zusammen 

mit dem Kurswert der für Rechnung 

des OGAW-Sondervermögens dem-

selben Wertpapier-Darlehensnehmer 

einschließlich konzernangehöriger Un-

ternehmen im Sinne des § 290 HGB 

bereits als Wertpapier-Darlehen über-

tragenen Wertpapiere 10 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens 

nicht übersteigen.

2.  Werden die Sicherheiten für die über-

tragenen Wertpapiere vom Wertpapier-

Darlehensnehmer in Guthaben er-

bracht, müssen die Guthaben auf 

Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 2 

Satz 3 Nr. 1 KAGB unterhalten werden. 

Alternativ darf die Gesellschaft von der 

Möglichkeit Gebrauch machen, diese 

Guthaben in der Währung des Gutha-

bens in folgende Vermögensgegen-

stände anzulegen:

 a) in Schuldverschreibungen, die eine 

hohe Qualität aufweisen und die 

vom Bund, einem Land, der Euro-

päischen Union, einem Mitglied-

staat der Europäischen Union oder 

seinen Gebietskörperschaften, 

einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum oder einem 

Drittstaat ausgegeben worden 

sind,

 b)  in Geldmarktfonds mit kurzer Lauf-

zeitstruktur entsprechend von der 

Bundesanstalt auf Grundlage von 

§ 4 Absatz 2 KAGB erlassenen 

Richtlinien oder

 c)  im Wege eines Pensionsgeschäftes 

mit einem Kreditinstitut, das die 

jederzeitige Rückforderung des 

aufgelaufenen Guthabens gewähr-

leistet.

 Die Erträge aus der Anlage der Sicher-

heiten stehen dem OGAW-Sonderver-

mögen zu.

3.  Die Gesellschaft kann sich auch eines 

von einer Wertpapiersammelbank oder 

von einem anderen in den BABen ge-

nannten Unternehmen, dessen Unter-

nehmensgegenstand die Abwicklung 

von grenzüberschreitenden Effekten-

geschäften für andere ist, organisierten 

Systems zur Vermittlung und Abwick-

lung der Wertpapier-Darlehen bedie-

nen, das von den Anforderungen der 

§§ 200 und 201 KAGB abweicht, wenn 

durch die Bedingungen dieses Sys-

tems die Wahrung der Interessen der 

Anleger gewährleistet ist und von dem 

jederzeitigen Kündigungsrecht nach 

Absatz 1 nicht abgewichen wird.

4.  Sofern in den BABen nichts Anderwei-

tiges bestimmt ist, darf die Gesell-

schaft Wertpapier-Darlehen auch in 

Bezug auf Geldmarktinstrumente und 

Investmentanteile gewähren, sofern 

diese Vermögensgegenstände für das 

OGAW-Sondervermögen erwerbbar 

sind. Die Regelungen der Absätze 1 

bis 3 gelten hierfür sinngemäß.
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§ 14 Pensionsgeschäfte

1.  Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens jederzeit 

kündbare Wertpapier-Pensionsge-

schäfte im Sinne von § 340b Absatz 2 

Handelsgesetzbuch gegen Entgelt mit 

Kreditinstituten oder Finanzdienstleis-

tungsinstituten auf der Grundlage stan-

dardisierter Rahmenverträge abschlie-

ßen.

2.  Die Pensionsgeschäfte müssen Wert-

papiere zum Gegenstand haben, die 

nach den Anlagebedingungen für das 

OGAW-Sondervermögen erworben 

werden dürfen.

3.  Die Pensionsgeschäfte dürfen höchs-

tens eine Laufzeit von 12 Monaten ha-

ben.

4.  Sofern in den BABen nichts Anderwei-

tiges bestimmt ist, darf die Gesell-

schaft Pensionsgeschäfte auch in 

Bezug auf Geldmarktinstrumente und 

Investmentanteile gewähren, sofern 

diese Vermögensgegenstände für das 

OGAW-Sondervermögen erwerbbar 

sind. Die Regelungen der Absätze 1 

bis 3 gelten hierfür sinngemäß.

§ 15 Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche 

Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite 

bis zur Höhe von 10 Prozent des Wertes 

des OGAW-Sondervermögens aufnehmen, 

wenn die Bedingungen der Kreditaufnah-

me marktüblich sind und die Verwahrstel-

le der Kreditaufnahme zustimmt.

§ 16 Anteilscheine

1.  Die Anteilscheine lauten auf den Inha-

ber und sind über einen Anteil oder 

eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt.

2.  Die Anteile können verschiedene Aus-

gestaltungsmerkmale, insbesondere 

hinsichtlich der Ertragsverwendung, 

des Ausgabeaufschlags, des Rücknah-

meabschlags, der Währung des Anteil-

wertes, der Verwaltungsvergütung, der 

Mindestanlagesumme oder einer Kom-

bination dieser Merkmale (Anteilklas-

sen) haben. Die Einzelheiten sind in den 

BABen festgelegt.

3.  Die Anteilscheine tragen mindestens 

die handschriftlichen oder vervielfäl-

tigten Unterschriften der Gesellschaft 

und der Verwahrstelle.

4.  Die Anteile sind übertragbar. Mit der 

Übertragung eines Anteilscheines ge-

hen die in ihm verbrieften Rechte über. 

Der Gesellschaft gegenüber gilt in je-

dem Falle der Inhaber des Anteilschei-

nes als der Berechtigte.

5.  Die Rechte der Anleger bzw. die Rech-

te der Anleger einer Anteilklasse wer-

den in einer Globalurkunde verbrieft. 

Der Anspruch auf Einzelverbriefung ist 

ausgeschlossen. Sofern für das 

OGAW-Sondervermögen in der Ver-

gangenheit effektive Stücke ausgeben 

wurden und diese sich mit Ablauf des 

31. Dezember 2016 nicht in Sammel-

verwahrung bei einer der in § 97 Absatz 

1 Satz 2 KAGB genannten Stellen be-

finden, werden diese effektiven Stücke 

mit Ablauf des 31. Dezember 2016 

kraftlos. Die Anteile der Anleger werden 

stattdessen in einer Globalurkunde 

verbrieft und auf einem gesonderten 

Depot der Verwahrstelle gutgeschrie-

ben. Mit der Einreichung eines kraftlo-

sen effektiven Stücks bei der Verwahr-

stelle kann der Einreicher die Gutschrift 

eines entsprechenden Anteils auf ein 

von ihm zu benennendes und für ihn 

geführtes Depotkonto verlangen. Ef-

fektive Stücke, die sich mit Ablauf des 

31. Dezember 2016 in Sammelverwah-

rung bei einer der in § 97 Absatz 1  

Satz 2 KAGB genannten Stellen befin-

den, können jederzeit in eine Globalur-

kunde überführt werden.

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von 

Anteilscheinen, Aussetzung der 

Rücknahme

1.  Die Anzahl der ausgegebenen Anteile 

und entsprechenden Anteilscheine ist 

grundsätzlich nicht beschränkt. Die 

Gesellschaft behält sich vor, die Aus-

gabe von Anteilen vorübergehend oder 

vollständig einzustellen.

2.  Die Anteile können bei der Gesell-

schaft, der Verwahrstelle oder durch 

Vermittlung Dritter erworben werden.

3.  Die Anleger können von der Gesell-

schaft die Rücknahme der Anteile ver-

langen. Die Gesellschaft ist verpflich-

tet, die Anteile zum jeweils geltenden 

Rücknahmepreis für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens zurückzu-

nehmen. Rücknahmestelle ist die Ver-

wahrstelle.

4.  Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbe-

halten, die Rücknahme der Anteile 

gemäß § 98 Absatz 2 KAGB auszuset-

zen, wenn außergewöhnliche Umstän-

de vorliegen, die eine Aussetzung un-

ter Berücksichtigung der Interessen 

der Anleger erforderlich erscheinen 

lassen.

5.  Die Gesellschaft hat die Anleger durch 

Bekanntmachung im Bundesanzeiger 

und darüber hinaus in einer hinreichend 

verbreiteten Wirtschafts- oder Tages-

zeitung oder in den in dem Verkaufs-

prospekt bezeichneten elektronischen 

Informationsmedien über die Ausset-

zung gemäß Absatz 4 und die Wieder-

aufnahme der Rücknahme zu unter-

richten. Die Anleger sind über die 

Aussetzung und Wiederaufnahme der 

Rücknahme der Anteile unverzüglich 

nach der Bekanntmachung im Bundes-

anzeiger mittels eines dauerhaften 

Datenträgers zu unterrichten.

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise

1.  Zur Errechnung des Ausgabe- und 

Rücknahmepreises der Anteile werden 
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die Verkehrswerte der zu dem OGAW-

Sondervermögen gehörenden Vermö-

gensgegenstände abzüglich der auf-

genommenen Kredite und sonstigen 

Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert) 

ermittelt und durch die Zahl der um-

laufenden Anteile geteilt (Anteilwert). 

Werden gemäß § 16 Absatz 2 unter-

schiedliche Anteilklassen für das 

OGAW-Sondervermögen eingeführt, 

ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- 

und Rücknahmepreis für jede Anteil-

klasse gesondert zu ermitteln.

 Die Bewertung der Vermögensgegen-

stände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 

KAGB und der Kapitalanlage-Rech-

nungslegungs- und -Bewertungsver-

ordnung (KARBV).

2.  Der Ausgabepreis entspricht dem An-

teilwert am OGAW-Sondervermögen, 

gegebenenfalls zuzüglich eines in den 

BABen festzusetzenden Ausgabeauf-

schlags gemäß § 165 Absatz 2 Num-

mer 8 KAGB. Der Rücknahmepreis 

entspricht dem Anteilwert am OGAW-

Sondervermögen, gegebenenfalls ab-

züglich eines in den BABen festzuset-

zenden Rücknahmeabschlags gemäß 

§ 165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB.

3.  Der Abrechnungsstichtag für Anteil-

abrufe und Rücknahmeaufträge ist 

spätestens der auf den Eingang des 

Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauf-

trags folgende Wertermittlungstag, 

soweit in den BABen nichts anderes 

bestimmt ist.

4.  Die Ausgabe- und Rücknahmepreise 

werden börsentäglich ermittelt. Soweit 

in den BABen nichts weiteres bestimmt 

ist, können die Gesellschaft und die 

Verwahrstelle an gesetzlichen Feierta-

gen, die Börsentage sind, sowie am 

24. und 31. Dezember jedes Jahres von 

einer Ermittlung des Wertes absehen; 

das Nähere regelt der Verkaufspros-

pekt.

§ 19 Kosten

In den BABen werden die Aufwendungen 

und die der Gesellschaft, der Verwahrstel-

le und Dritten zustehenden Vergütungen, 

die dem OGAW-Sondervermögen belastet 

werden können, genannt. Für Vergütungen 

im Sinne von Satz 1 ist in den BABen da-

rüber hinaus anzugeben, nach welcher 

Methode, in welcher Höhe und aufgrund 

welcher Berechnung sie zu leisten sind.

§ 20 Rechnungslegung

1.  Spätestens vier Monate nach Ablauf 

des Geschäftsjahres des OGAW-Son-

dervermögens macht die Gesellschaft 

einen Jahresbericht einschließlich Er-

trags- und Aufwandsrechnung gemäß 

§ 101 Absatz 1,  2 und 4 KAGB bekannt.

2.  Spätestens zwei Monate nach der Mit-

te des Geschäftsjahres macht die Ge-

sellschaft einen Halbjahresbericht 

gemäß § 103 KAGB bekannt.

3.  Wird das Recht zur Verwaltung des 

OGAW-Sondervermögens während 

des Geschäftsjahres auf eine andere 

Kapitalverwaltungsgesellschaft über-

tragen oder das OGAW-Sondervermö-

gen während des Geschäftsjahres auf 

ein anderes Sondervermögen oder 

einen EU-OGAW verschmolzen, so hat 

die Gesellschaft auf den Übertra-

gungsstichtag einen Zwischenbericht 

zu erstellen, der den Anforderungen an 

einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 

entspricht.

4.  Wird das OGAW-Sondervermögen ab-

gewickelt, hat die Verwahrstelle jährlich 

sowie auf den Tag, an dem die Abwick-

lung beendet ist, einen Abwicklungs-

bericht zu erstellen, der den Anforde-

rungen an einen Jahresbericht gemäß 

Absatz 1 entspricht.

5.  Die Berichte sind bei der Gesellschaft 

und der Verwahrstelle und weiteren 

Stellen, die im Verkaufsprospekt und 

in den wesentlichen Anlegerinformati-

onen anzugeben sind, erhältlich; sie 

werden ferner im Bundesanzeiger be-

kannt gemacht.

§ 21 Kündigung und Abwicklung des 

OGAW-Sondervermögens

1.  Die Gesellschaft kann die Verwaltung 

des OGAW-Sondervermögens mit ei-

ner Frist von mindestens sechs Mona-

ten durch Bekanntmachung im Bun-

desanzeiger und darüber hinaus im 

Jahresbericht oder Halbjahresbericht 

kündigen. Die Anleger sind über eine 

nach Satz 1 bekannt gemachte Kündi-

gung mittels eines dauerhaften Daten-

trägers unverzüglich zu unterrichten.

2.  Mit dem Wirksamwerden der Kündi-

gung erlischt das Recht der Gesell-

schaft, das OGAW-Sondervermögen 

zu verwalten. In diesem Falle geht das 

OGAW-Sondervermögen bzw. das 

Verfügungsrecht über das OGAW-

Sondervermögen auf die Verwahrstel-

le über, die es abzuwickeln und an die 

Anleger zu verteilen hat. Für die Zeit 

der Abwicklung hat die Verwahrstelle 

einen Anspruch auf Vergütung ihrer 

Abwicklungstätigkeit sowie auf Ersatz 

ihrer Aufwendungen, die für die Ab-

wicklung erforderlich sind. Mit Geneh-

migung der Bundesanstalt kann die 

Verwahrstelle von der Abwicklung und 

Verteilung absehen und einer anderen 

Kapitalverwaltungsgesellschaft die 

Verwaltung des OGAW-Sondervermö-

gens nach Maßgabe der bisherigen 

Anlagebedingungen übertragen.

3.  Die Gesellschaft hat auf den Tag, an 

dem ihr Verwaltungsrecht nach Maß-

gabe des § 99 KAGB erlischt, einen 

Auflösungsbericht zu erstellen, der den 

Anforderungen an einen Jahresbericht 

nach § 20 Absatz 1 entspricht.

§ 22 Wechsel der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft und der Verwahrstelle 

1.  Die Gesellschaft kann das Sonderver-

mögen auf eine andere Kapitalverwal-

tungsgesellschaft übertragen. Die 

Übertragung bedarf der vorherigen 
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Genehmigung durch die Bundesan-

stalt.

2.  Die genehmigte Übertragung wird im 

Bundesanzeiger und darüber hinaus im 

Jahresbericht oder Halbjahresbericht 

bekannt gemacht. Die Anleger sind über 

eine nach Satz 1 bekannt gemachte 

Übertragung unverzüglich mittels eines 

dauerhaften Datenträgers zu unterrich-

ten. Die Übertragung wird frühestens 

drei Monate nach ihrer Bekanntma-

chung im Bundesanzeiger wirksam.

3.  Die Gesellschaft kann die Verwahrstel-

le für das Sondervermögen wechseln. 

Der Wechsel bedarf der Genehmigung 

der Bundesanstalt. 

§ 23 Änderungen der Anlagebedin-

gungen

1.  Die Gesellschaft kann die Anlagebe-

dingungen ändern.

2.  Änderungen der Anlagebedingungen 

bedürfen der vorherigen Genehmigung 

durch die Bundesanstalt. Soweit die 

Änderungen nach Satz 1 Anlagegrund-

sätze des OGAW-Sondervermögens 

betreffen, bedürfen sie der vorherigen 

Zustimmung des Aufsichtsrates der 

Gesellschaft.

3.  Sämtliche vorgesehenen Änderungen 

werden im Bundesanzeiger und darü-

ber hinaus in einer hinreichend verbrei-

teten Wirtschafts- oder Tageszeitung 

oder in den im Verkaufsprospekt be-

zeichneten elektronischen Informati-

onsmedien bekannt gemacht. In einer 

Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf die 

vorgesehenen Änderungen und ihr In-

krafttreten hinzuweisen. Im Falle von 

Kostenänderungen im Sinne des § 162 

Absatz 2 Nummer 11 KAGB, Änderun-

gen der Anlagegrundsätze des OGAW-

Sondervermögens im Sinne des § 163 

Absatz 3 KAGB oder Änderungen in 

Bezug auf wesentliche Anlegerrechte 

sind den Anlegern zeitgleich mit der 

Bekanntmachung nach Satz 1 die we-

sentlichen Inhalte der vorgesehenen 

Änderungen der Anlagebedingungen 

und ihre Hintergründe sowie eine In-

formation über ihre Rechte nach § 163 

Absatz 3 KAGB in einer verständlichen 

Art und Weise mittels eines dauerhaf-

ten Datenträgers gemäß § 163 Absatz 

4 KAGB zu übermitteln.

4.  Die Änderungen treten frühestens am 

Tag nach ihrer Bekanntmachung im 

Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von 

Änderungen der Kosten und der Anla-

gegrundsätze jedoch nicht vor Ablauf 

von drei Monaten nach der entspre-

chenden Bekanntmachung.

§ 24 Erfüllungsort, Gerichtsstand

1.  Erfüllungsort ist der Sitz der Gesell-

schaft.

2.  Hat der Anleger im Inland keinen all-

gemeinen Gerichtsstand, so ist nicht 

ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz 

der Gesellschaft.

 

Besondere Anlagebedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses 

zwischen den Anlegern und der HANSA-

INVEST Hanseatische Investment-GmbH, 

Hamburg, (nachstehend „Gesellschaft“ 

genannt) für das von der Gesellschaft ver-

waltete Sondervermögen gemäß der 

OGAW-Richtlinie HANSAzins, die nur in 

Verbindung mit den für dieses Sonderver-

mögen von der Gesellschaft aufgestellten 

„Allgemeinen Anlagebedingungen“ gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND 
ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermögensgegenstände

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Son-

dervermögen folgende Vermögensgegen-

stände erwerben:

1. Andere Wertpapiere gemäß § 5 der 

AABen, die keine Aktien und Aktien 

gleichwertige Papiere sind 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der 

AABen,

3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen,

4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen,

5. Derivate gemäß § 9 der AABen,

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß  

§ 10 der AABen.

§ 2 Nicht zulässige Vermögensgegen-

stände

Aktien und Aktien gleichwertige Papiere 

gemäß § 5 der AABen und Anteile an in- 

oder ausländischen Investmentvermögen 

gemäß § 1 Nr. 4, die nach den Anlagebe-

dingungen oder der Satzung überwiegend 

in Aktien und Aktien gleichwertigen Papie-

ren gemäß § 5 der AABen anlegen, dürfen 

für das OGAW-Sondervermögen nicht 

erworben werden.

§ 3 Anlagegrenzen

1. Die Gesellschaft muss mindestens 

51 % des Wertes des OGAW-Sonder-

vermögens in Andere Wertpapiere 

gemäß § 1 Nr. 1 anlegen. Die in Pensi-

on genommenen Inhaberschuldver-

schreibungen sind auf die Anlagegren-

zen des § 206 Abs. 1 bis 3 KAGB an-

zurechnen.

2. Die Gesellschaft muss aus der Aus-

übung von Wandlungs- bzw. Options-

rechten hervorgehende Aktien inner-

halb von 12 Monaten veräußern.

3. Die Gesellschaft darf bis zu 49 % des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens 

in Geldmarktinstrumenten gemäß § 1 

Nr. 2 und nach Maßgabe des § 6 der 

„Allgemeinen Anlagebedingungen“ 

anlegen. Die in Pension genommenen 

Geldmarktinstrumente sind auf die An-

lagegrenzen des § 206 Abs. 1 bis 3 

KAGB anzurechnen.

4. Die Gesellschaft darf bis zu 49 % des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens 
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in Bankguthaben gemäß § 1 Nr. 3 und 

nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der „All-

gemeinen Anlagebedingungen“ anle-

gen. 

5. Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens 

in Anteilen an in- oder ausländischen 

Investmentvermögen gemäß § 1 Nr. 4 

und nach Maßgabe des § 8 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ anlegen, 

die nach den Anlagebedingungen oder 

der Satzung überwiegend in Anderen 

Wertpapieren gemäß § 1 Nr. 1 und 6 

anlegen. Die in Pension genommenen 

Investmentanteile sind auf die Anlage-

grenzen der §§ 207 und 210 Absatz 3 

KAGB anzurechnen.

6. Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens 

in Anteilen an in- oder ausländischen 

Investmentvermögen gemäß § 1 Nr. 4 

und nach Maßgabe des § 8 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ anlegen, 

die nach den Anlagebedingungen oder 

der Satzung überwiegend in Geld-

marktinstrumenten gemäß § 1 Nr. 2 

und 6 anlegen. Die in Pension genom-

menen Investmentanteile sind auf die 

Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 

Absatz 3 KAGB anzurechnen.

7. Die Gesellschaft darf in Ausübung der 

vorstehenden Absätze 5 und 6 insge-

samt maximal bis zu 10 % des Wertes 

des OGAW-Sondervermögens in An-

teilen an in- oder ausländischen Invest-

mentvermögen gemäß § 1 Nr. 4 und 

nach Maßgabe des § 8 der „Allgemei-

nen Anlagebedingungen“ anlegen.

8. Die Gesellschaft darf für das OGAW-

Sondervermögen nur auf Euro lauten-

de Wertpapiere, Geldmarktinstrumen-

te und Bankguthaben erwerben.

§ 4 Anlageausschuss

Die Gesellschaft bedient sich mit Blick auf 

das OGAW-Sondervermögen des Rates 

eines Anlageausschusses.

ANTEILKLASSEN

§ 5 Anteilklassen

1. Für das OGAW-Sondervermögen kön-

nen Anteilklassen im Sinne von § 16 

Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedin-

gungen gebildet werden, die sich hin-

sichtlich der Ertragsverwendung, des 

Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteil-

wertes einschließlich des Einsatzes von 

Währungssicherungsgeschäften, der 

Verwaltungsvergütung, der Mindest-

anlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Die 

Bildung von Anteilklassen ist jederzeit 

zulässig und liegt im Ermessen der 

Gesellschaft.

2. Der Erwerb von Vermögensgegenstän-

den ist nur einheitlich für das ganze 

OGAW-Sondervermögen und nicht für 

eine einzelne Anteilklasse oder eine 

Gruppe von Anteilklassen zulässig.

3. Der Abschluss von Währungskurssi-

cherungsgeschäften ausschließlich 

zugunsten einer einzigen Währungs-

anteilklasse ist zulässig. Für Währungs-

anteilklassen mit einer Währungsabsi-

cherung zugunsten der Währung dieser 

Anteilklasse (Referenzwährung) darf 

die Gesellschaft auch unabhängig von 

§ 9 der „Allgemeinen Anlagebedingun-

gen“ Derivate im Sinne des § 197  

Abs. 1 KAGB auf Wechselkurse oder 

Währungen mit dem Ziel einsetzen, 

Anteilwertverluste durch Wechselkurs-

verluste von nicht auf die Referenzwäh-

rung der Anteilklasse lautenden Ver-

mögensgegenständen des OGAW-

Sondervermögens zu vermeiden.

4. Der Anteilwert wird für jede Anteilklas-

se gesondert errechnet, indem die 

Kosten der Auflegung neuer Anteilklas-

sen, die Ausschüttungen (einschließlich 

der aus dem Fondsvermögen ggf. ab-

zuführenden Steuern), die Verwaltungs-

vergütung und die Ergebnisse aus 

Währungskurssicherungsgeschäften, 

die auf eine bestimmte Anteilklasse 

entfallen, ggf. einschließlich Ertrags-

ausgleich, ausschließlich dieser Anteil-

klasse zugeordnet werden.

5. Die bestehenden Anteilklassen werden 

sowohl im Verkaufsprospekt als auch 

im Jahres- und Halbjahresbericht ein-

zeln aufgezählt. Die die Anteilklassen 

kennzeichnenden Ausgestaltungs-

merkmale (Ertragsverwendung, Aus-

gabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, 

Währung des Anteilwertes, Verwal-

tungsvergütung, Mindestanlagesumme 

oder Kombination dieser Merkmale) 

werden im Verkaufsprospekt und im 

Jahres- und Halbjahresbericht im Ein-

zelnen beschrieben.

ANTEILSCHEINE, AUSGABEPREIS, 
RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME 
VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 6 Anteilscheine

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermö-

gensgegenständen des OGAW-Sonder-

vermögens in Höhe ihrer Anteile als Mitei-

gentümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt bei je-

der Anteilklasse 1,0 % des Anteilwer-

tes. Es steht der Gesellschaft frei, einen 

niedrigeren Ausgabeaufschlag zu be-

rechnen. Die Gesellschaft hat im Ver-

kaufsprospekt Angaben zum Ausga-

beaufschlag nach Maßgabe des § 165 

Absatz 3 KAGB zu machen.

2. Der Rücknahmeabschlag beträgt bei 

jeder Anteilklasse 3,5 % des Anteilwer-

tes. Es steht der Gesellschaft frei, einen 

niedrigeren Rücknahmeabschlag zu 

berechnen. Die Gesellschaft hat im 

Verkaufsprospekt Angaben zum Rück-

nahmeabschlag nach Maßgabe des  

§ 165 Absatz 3 KAGB zu machen. Der 

Rücknahmeabschlag steht dem 

OGAW-Sondervermögen zu. 
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§ 8 Kosten

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft 

zu zahlen sind:

 a) Die Gesellschaft erhält für die Ver-

waltung des OGAW-Sondervermö-

gens für jede Anteilklasse eine 

jährliche Verwaltungsvergütung in 

Höhe von bis zu 0,6 % des Wertes 

des OGAW-Sondervermögens der 

jeweiligen Anteilklasse, bezogen 

auf den Durchschnitt der börsen-

täglich errechneten Inventarwerte 

des betreffenden Jahres. Sie ist 

berechtigt, hierauf monatlich an-

teilige Vorschüsse zu erheben. Die 

Gesellschaft gibt für jede Anteil-

klasse im Verkaufsprospekt, im 

Jahres- und Halbjahresbericht die 

erhobene Verwaltungsvergütung 

an.

 b) Die Gesellschaft kann in den Fällen, 

in denen für das OGAW-Sonderver-

mögen gerichtlich oder außerge-

richtlich streitige Ansprüche durch-

gesetzt werden, eine Vergütung von 

bis zu 5 % der für das OGAW-Son-

dervermögen – nach Abzug und 

Ausgleich der aus diesem Verfahren 

für das OGAW-Sondervermögen 

entstandenen Kosten – vereinnahm-

ten Beträge berechnen.

2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen 

sind (diese werden von der Verwal-

tungsvergütung nicht abgedeckt und 

somit von der Gesellschaft dem 

OGAW-Sondervermögen zusätzlich 

belastet):

 a) Die Gesellschaft zahlt aus dem 

OGAW-Sondervermögen für die 

Marktrisiko- und Liquiditätsmes-

sung gemäß DerivateV durch Drit-

te eine jährliche Vergütung bis zur 

Höhe von 0,1 % des Durchschnitts-

wertes des OGAW-Sondervermö-

gens der jeweiligen Anteilklasse, 

bezogen auf den Durchschnitt der 

börsentäglich errechneten Inven-

tarwerte des betreffenden Monats.

 b) Die Gesellschaft zahlt aus dem 

OGAW-Sondervermögen für die 

Bewertung von Vermögensgegen-

ständen durch Dritte eine jährliche 

Vergütung bis zur Höhe von 0,1 % 

des Durchschnittswertes des 

OGAW-Sondervermögens der je-

weiligen Anteilklasse, bezogen auf 

den Durchschnitt der börsentäglich 

errechneten Inventarwerte des be-

treffenden Monats.

 c) Die Gesellschaft zahlt aus dem 

OGAW-Sondervermögen für das 

Rating der Vermögensgegenstän-

de durch Dritte eine jährliche Ver-

gütung bis zur Höhe von 0,1 % des 

Durchschnittswertes des OGAW-

Sondervermögens der jeweiligen 

Anteilklasse, bezogen auf den 

Durchschnitt der börsentäglich er-

rechneten Inventarwerte des be-

treffenden Monats.

3. Der Betrag, der jährlich aus dem 

OGAW-Sondervermögen nach den 

vorstehenden Ziffern 1.a), 2.a) bis c) als 

Vergütung entnommen wird, kann ins-

gesamt bis zu 0,9 % des Durch-

schnittswertes des OGAW-Sonderver-

mögens bezogen auf den Durchschnitt 

der börsentäglich errechneten Inven-

tarwerte des betreffenden Monats 

betragen.

4. Die Verwahrstelle erhält eine jährliche 

Vergütung von 0,05 % des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens, bezogen 

auf den Durchschnitt der börsentäglich 

errechneten Inventarwerte des betref-

fenden Jahres zum Ende des Ge-

schäftsjahres. Sie ist berechtigt, hier-

auf monatlich anteilige Vorschüsse zu 

erheben.

5. Neben den vorgenannten Vergütungen 

gehen die folgenden Aufwendungen 

zu Lasten des OGAW-Sondervermö-

gens:

 a) bankübliche Depot- und Kontoge-

bühren, ggf. einschließlich der 

banküblichen Kosten für die Ver-

wahrung ausländischer Vermö-

gensgegenstände im Ausland;

 b) Kosten für den Druck und Versand 

der für die Anleger bestimmten ge-

setzlich vorgeschriebenen Ver-

kaufsunterlagen (Jahres- und Halb-

jahresberichte, Verkaufsprospekt, 

wesentliche Anlegerinformationen);

 c) Kosten der Bekanntmachung der 

Jahres- und Halbjahresberichte, 

der Ausgabe- und Rücknahmeprei-

se und ggf. der Ausschüttungen 

oder Thesaurierungen und des 

Auflösungsberichtes;

 d) Kosten der Erstellung und Verwen-

dung eines dauerhaften Datenträ-

gers, außer im Fall der Informatio-

nen über Fondsverschmelzungen 

und der Informationen über Maß-

nahmen im Zusammenhang mit 

Anlagegrenzverletzungen oder 

Berechnungsfehlern bei der Anteil-

wertermittlung;

 e) Kosten für die Prüfung des OGAW-

Sondervermögens durch den Ab-

schlussprüfer des OGAW-Sonder-

vermögens;

 f) Kosten für die Bekanntmachung 

der Besteuerungsgrundlagen und 

der Bescheinigung, dass die steu-

erlichen Angaben nach den Regeln 

des deutschen Steuerrechts ermit-

telt wurden;

 g) Kosten für die Geltendmachung 

und Durchsetzung von Rechtsan-

sprüchen durch die Gesellschaft 

für Rechnung des OGAW-Sonder-

vermögens sowie der Abwehr von 

gegen die Gesellschaft zu Lasten 

des OGAW-Sondervermögens er-

hobenen Ansprüchen;

 h) Gebühren und Kosten, die von 

staatlichen Stellen in Bezug auf das 

OGAW-Sondervermögen erhoben 

werden;

 i) Kosten für Rechts- und Steuerbe-

ratung im Hinblick auf das OGAW-

Sondervermögen;

 j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die 

mit dem Erwerb und/oder der Ver-

wendung bzw. Nennung eines Ver-

gleichsmaßstabes oder Finanzin-

dizes anfallen können;
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 k) Kosten für die Beauftragung von 

Stimmrechtsbevollmächtigten;

 l) Kosten für die Analyse des Anla-

geerfolges des OGAW-Sonderver-

mögens durch Dritte;

 m) im Zusammenhang mit den an die 

Gesellschaft, die Verwahrstelle und 

Dritte zu zahlenden Vergütungen 

sowie den vorstehend genannten 

Aufwendungen anfallende Steuern 

einschließlich der im Zusammen-

hang mit der Verwaltung und Ver-

wahrung entstehenden Steuern;

 n) Kosten für die Einlösung der Er-

tragsscheine;

 o) Kosten für die Vernichtung der ef-

fektiven Stücke und deren Um-

tausch in Globalurkunden.

6. Transaktionskosten

 Neben den vorgenannten Vergütungen 

und Aufwendungen werden dem 

OGAW-Sondervermögen die in Zusam-

menhang mit dem Erwerb und der 

Veräußerung von Vermögensgegen-

ständen entstehenden Kosten belastet.

7. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht 

und im Halbjahresbericht den Betrag 

der Ausgabeaufschläge und Rücknah-

meabschläge offen zu legen, die dem 

OGAW-Sondervermögen im Berichts-

zeitraum für den Erwerb und die Rück-

nahme von Anteilen gemäß § 1 Nr. 4 

berechnet worden sind. Beim Erwerb 

von Anteilen, die direkt oder indirekt 

von der Gesellschaft selbst oder einer 

anderen Gesellschaft verwaltet wer-

den, mit der die Gesellschaft durch 

eine wesentliche unmittelbare oder 

mittelbare Beteiligung verbunden ist, 

darf die Gesellschaft oder die andere 

Gesellschaft für den Erwerb und die 

Rücknahme keine Ausgabeaufschläge 

und Rücknahmeabschläge berechnen. 

Die Gesellschaft hat im Jahresbericht 

und im Halbjahresbericht die Vergü-

tung offen zu legen, die dem OGAW-

Sondervermögen von der Gesellschaft 

selbst, von einer anderen Kapitalver-

waltungsgesellschaft, einer Investment-

 aktiengesellschaft oder einer anderen 

Gesellschaft, mit der die Gesellschaft 

durch eine wesentliche unmittelbare 

oder mittelbare Beteiligung verbunden 

ist oder einer ausländischen Invest-

ment-Gesellschaft, einschließlich ihrer 

Verwaltungsgesellschaft als Verwal-

tungsvergütung für die im OGAW-

Sondervermögen gehaltenen Anteile 

berechnet wurde. 

ERTRAGSVERWENDUNG UND 
GESCHÄFTSJAHR

§ 9 Ausschüttung

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen 

schüttet die Gesellschaft grundsätzlich 

die während des Geschäftsjahres für 

Rechnung des OGAW-Sondervermö-

gens angefallenen und nicht zur Kos-

tendeckung verwendeten anteiligen 

Zinsen und sonstige Erträge – unter 

Berücksichtigung des zugehörigen 

Ertragsausgleichs – aus. Realisierte 

Veräußerungsgewinne – unter Berück-

sichtigung des zugehörigen Ertrags-

ausgleichs – können anteilig ebenfalls 

zur Ausschüttung herangezogen wer-

den.

2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß 

Absatz 1 können zur Ausschüttung in 

späteren Geschäftsjahren insoweit 

vorgetragen werden, als die Summe 

der vorgetragenen Erträge 15 % des 

jeweiligen Wertes des OGAW-Sonder-

vermögens zum Ende des Geschäfts-

jahres nicht übersteigt. Erträge aus 

Rumpfgeschäftsjahren können voll-

ständig vorgetragen werden.

3. Im Interesse der Substanzerhaltung 

können Erträge teilweise, in Sonder-

fällen auch vollständig zur Wiederan-

lage im OGAW-Sondervermögen be-

stimmt werden.

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich in-

nerhalb von vier Monaten nach Schluss 

des Geschäftsjahres.

§ 10 Thesaurierung

Für die thesaurierenden Anteilklassen legt 

die Gesellschaft die während des Ge-

schäftsjahres für Rechnung des OGAW-

Sondervermögens angefallenen und nicht 

zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, 

Dividenden und sonstigen Erträge – unter 

Berücksichtigung des zugehörigen Er-

tragsausgleichs – sowie die realisierten 

Veräußerungsgewinne der thesaurierenden 

Anteilklassen im OGAW-Sondervermögen 

anteilig wieder an.

§ 11 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sonderver-

mögens ist das Kalenderjahr.
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